AbfR 2.2.06

Verordnung uber das Inverkehrbringen von Diingemitteln, Bodenhilfsstoffen,
Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln’
(Dungemittelverordnung - DUMV)

Vom 5. Dezember 2012 (BGBI. | S. 2482)
zuletzt geandert durch Artikel 1 der Verordnung vom 2. Oktober 2019 (BGBI. | Nr. 35, S. 1414)
in Kraft getreten am 10. Oktober 2019

Auf Grund des § 5 Absatz 2 in Verbindung mit Absatz 3, des § 5 Absatz 5 Satz 1 Nummer 1, des § 7, des
§ 8 Absatz 1, des § 9 und des § 15 Absatz 1 und 2 des Diingegesetzes vom 9. Januar 2009 (BGBI. | S. 54,
136) verordnet das Bundesministerium fir Erndhrung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz:
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§1

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung sind:
1. Ausgangsstoffe: Hauptbestandteile und Nebenbestandteile,

2. Hauptbestandteile: Bestandteile in Dingemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzen-
hilfsmitteln, die den durch § 1 des Dingegesetzes vorgegebenen Zweckbestimmungen unmittelbar die-
nen, bei Dingemitteln die typbestimmenden Bestandteile,

3. typbestimmende Bestandteile: Hauptbestandteile in Dingemitteln, die Uber die Zuordnung zu einem
nach dieser Verordnung zugelassenen Dingemitteltyp entscheiden,

Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 1998 Uber ein Informati-
onsverfahren auf dem Gebiet der Normen und technischen Vorschriften und der Vorschriften fur die Dienste der Informationsgesell-
schaft (ABI. L 204 vom 21.7.1998, S. 37), die zuletzt durch die Richtlinie 2006/96/EG (ABI. L 363 vom 20.12.2006, S. 81) geandert
worden ist, sind beachtet worden.
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4.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Nebenbestandteile: Teilmengen in Stoffen im Sinne des § 2 Nummer 1 bis 8 des Diingegesetzes, so-

weit diese

a) in Dingemitteln keine typbestimmenden Bestandteile sind; dies gilt auch fiir Nahrstoffe, soweit sie
bei Diingemitteln nicht typbestimmend sind,

b) in Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmitteln nicht unmittelbar der jeweiligen
Zweckbestimmung nach § 1 des Diingegesetzes dienen; dies gilt auch fiir Nahrstoffe in Bodenbhilfs-
stoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln, soweit diese nicht in einer Menge vorhanden sind,
die ein Inverkehrbringen dieser Stoffe als Bodenhilfsstoffe oder Pflanzenhilfsmittel nach § 4 Absatz 3
ausschlief3t,

Aufbereitungshilfsmittel: Nebenbestandteile, die zur Unterstlitzung der Aufbereitung zugegeben werden,
insbesondere Mittel zur Fallung, Konditionierung, Hygienisierung,

Anwendungshilfsmittel: Nebenbestandteile, die zur Unterstlitzung einer einfachen, sachgerechten oder
sicheren Anwendung zugegeben werden, insbesondere Hillsubstanzen, Netzmittel, Trennmittel, Haft-
mittel, Mittel zur Wirksamkeitssteuerung, Granulierung oder Staubbindung, Tragersubstanzen, Formu-
lierungshilfsstoffe, Vergallungsmittel oder Farbstoffe,

Fremdbestandteile: Nebenbestandteile, die nicht als Pflanzennahrstoff nach Nummer 4, als Aufberei-
tungshilfsmittel oder als Anwendungshilfsmittel zugegeben werden, sowie Stoffe, die

a) mit anderer Zweckbestimmung als nach § 1 des Diingegesetzes zugegeben werden,

b) nach Ablauf der Aufbereitung durch stoffliche Umsetzung oder stofflichen Abbau ganz oder teilweise
nicht mehr nachweisbar sind,

c) ungewollte, aber unvermeidbare Bestandteile sind,

Granulat: ein durch physikalische oder chemische Behandlung aus festen oder fliissigen Primarparti-
keln technisch hergestelltes Aggregat,

Trockenmasse (TM): die mit Trocknungsverfahren bis auf Gewichtskonstanz getrocknete Masse,
organische Substanz: Uber den Glihverlust ermittelte organische Kohlenstoffverbindungen tierischer
und pflanzlicher Herkunft,
flissige Stoffe: Stoffe mit einem Trockenmassegehalt bis zu 15 vom Hundert, soweit
a) keine abweichenden Vorgaben zur Abgrenzung bei einzelnen Dingemitteln nach Anlage 1 oder
Stoffen nach Anlage 2 vorgeschrieben sind oder
b) nicht durch eine wissenschaftlich anerkannte Methode auch bei einem héheren Trockenmassegehalt
der Aggregatzustand ,flissig” festgestellt wird,
kaltwasserldslicher Stickstoff: bei 20 °C Wassertemperatur im Wasser geloster Stickstoff,
heiBwasserldslicher Stickstoff: in siedendem Wasser geldster Stickstoff,
verflgbarer Stickstoff: in Wasser oder in 0,0125 molarer Calciumchloridlésung gel6ster Stickstoff,
Komplexbildner: anorganische oder organische Verbindungen, die Metallionen koordinativ binden, so-
dass sich deren Losungseigenschaften andern,
Chelatoren: Komplexbildner mit der Fahigkeit, zwei- oder mehrwertige Kationen in stabilen, ringférmi-
gen Verbindungen zu fixieren,
aerobe Aufbereitung: biotechnologische Behandlung durch gesteuerten Abbau der organischen Sub-
stanz unter Luftzufuhr mit dem Ziel der Hygienisierung, Stabilisierung, Verbesserung der Nahrstoffver-
fugbarkeit und Verbesserung der physikalischen Eigenschaften,
anaerobe Aufbereitung: biotechnologische Behandlung durch gesteuerten Abbau der organischen Sub-
stanz unter Luftabschluss, mit dem Ziel der Hygienisierung, Stabilisierung, Verbesserung der Nahrstoff-
verfligbarkeit und Verbesserung der physikalischen Eigenschaften,
Hygienisierung: Behandlung mit dem Ziel, die Konzentration an Krankheitserregern und Schadorganis-
men so weit zu reduzieren, dass das Risiko einer Verbreitung von Krankheiten der Menschen, der Tiere
oder der Pflanzen sowie der Eintrag von Organismen mit unerwiinschten Eigenschaften in die Umwelt
vermindert wird,
Siebdurchgang: Anteil der Teilchen, der ein Prifsiebgewebe mit der angegebenen lichten Maschenwei-
te passiert; die dazu angegebenen Vom-Hundert-Werte sind, soweit nicht ausdricklich anders be-
stimmt, Mindestwerte,
Hersteller: Erzeuger sowie jede natirliche oder juristische Person, die fiir das Inverkehrbringen eines
Stoffes im Inland verantwortlich ist; als Hersteller gilt insbesondere auch ein Einflihrer, ein fiir eigene
Rechnung tatiger Verpacker oder jede Person, die die Merkmale eines Stoffes verandert,
Hinweise zur sachgerechten Lagerung: Angaben zur zweckmaRigen Art der Lagerung mit dem Ziel, bei
Stoffumschlag und Lagerung insbesondere stoffliche Veranderungen, Entmischungen sowie Risiken auf
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Grund unsachgemaRer Lagerung einschliefllich einer Gewassergefahrdung entgegenzuwirken; dazu
gehdren auch erforderliche Angaben zur Lagerungstemperatur und zum Schutz vor duReren Einfllissen,
auch Hinweise auf mdgliche stoffliche Veranderungen im Verlauf der Lagerung, welche die gekenn-
zeichneten Eigenschaften nachtraglich verandern kénnen,

23. Hinweise zur sachgerechten Anwendung: Angaben zum geeigneten Anwendungszeitpunkt, zur Nahr-
stoffverfigbarkeit, zur Aufwandmenge, zur Anwendungstechnik, zu notwendigen Anwendungsbe-
schrankungen und zur Verminderung von Risiken,

24. Angabe in vom Hundert: auf die Masse bezogene Angabe, soweit keine andere Bezugsgréle genannt
ist,

25. Angabe von Gehalten: auf die Frischmasse bezogene und als Gesamtgehalt ausgedriickte Angabe,
soweit keine andere Bezugsgrofie genannt ist,

26. Angabe der Toleranz:

a) als Vom-Hundert-Wert: maximale Abweichung des ermittelten Wertes vom gekennzeichneten Wert
in vom Hundert des gekennzeichneten Wertes, ausgedrickt in ,%",

b) in Vom-Hundert-Punkten: maximale Abweichung des ermittelten Wertes in vom Hundert vom ge-
kennzeichneten Wert in vom Hundert durch Differenzbildung, ausgedriickt in ,%-Punkt®.

§2

Geltungsbereich

(1) Diese Verordnung gilt fur das Inverkehrbringen von Dingemitteln, die nicht als EG-Dungemittel bezeich-
net sind, sowie von Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln.

(2) Abweichend von Absatz 1 gelten § 7 und § 9 Absatz 2 Nummer 2 flir EG-Dingemittel. Fir Dingemittel,
Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel, die nach § 5 Absatz 1 Satz 2 des Diingegesetzes in
den Verkehr gebracht werden, gelten § 6 Absatz 10 und § 7a.

(3) Die §§ 4 bis 8 gelten nicht beim Abgeben von Wirtschaftsdiingern sowie Bodenhilfsstoffen, Kultursubstra-
ten und Pflanzenhilfsmitteln unter ausschlieRlicher Verwendung von Wirtschaftsdiingern zwischen zwei Be-
trieben, die demselben Landwirt gehdren, sowie zwei juristischen Personen, die beide von demselben
Landwirt als alleinigem Anteilseigner oder alleinigem Gesellschafter beherrscht werden, und beim Abgeben
dieser Stoffe zwischen einem oder mehreren Landwirten und einer juristischen Person, die von diesem
Landwirt als alleinigem Anteilseigner oder alleinigem Gesellschafter beherrscht wird.

§3

Zulassung von Diingemitteltypen

(1) Dingemittel diirfen vorbehaltlich des § 5 Absatz 1 des Diingegesetzes nur in den Verkehr gebracht wer-
den, wenn sie einem durch diese Verordnung zugelassenen Dingemitteltyp entsprechen. Die in Anlage 1
festgelegten Dungemitteltypen werden mit der Mallgabe zugelassen, dass

1. sie auch hinsichtlich ihrer nicht typbestimmenden Bestandteile bei sachgerechter Anwendung die
Fruchtbarkeit des Bodens, die Gesundheit von Menschen, Tieren und Nutzpflanzen nicht schadigen
und den Naturhaushalt nicht gefahrden,

2. fir die Herstellung

a) als Ausgangsstoffe nur Stoffe verwendet worden sind, die die Fruchtbarkeit des Bodens, die Ge-
sundheit von Menschen und Tieren und Nutzpflanzen nicht schadigen und den Naturhaushalt nicht
gefahrden und

aa) einen pflanzenbaulichen, produktions- oder anwendungstechnischen Nutzen haben oder
bb) dem Bodenschutz sowie der Erhaltung und Férderung der Fruchtbarkeit des Bodens dienen.

b) mineralische Stoffe, aulter Nebenbestandteile nach Anlage 2 Tabelle 8, nur nach MalRgabe der Vor-
gaben fir Dingemitteltypen nach Anlage 1 oder der Anlage 2 Tabellen 6 und 7.3 verwendet worden
sind,

c) organische Stoffe, auler Nebenbestandteile nach Anlage 2 Tabelle 8, nur nach MalRgabe der Anla-
ge 2 Tabelle 7.1, 7.2 und 7.4 verwendet worden sind,
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d) keine anderen Phosphate als die in Anlage 2 Tabelle 4 genannten verwendet worden sind,

e) Aufbereitungshilfsmittel nach Anlage 2 Tabelle 8.1 sowie Anwendungshilfsmittel nach Anlage 2 Ta-
belle 8.2 nur nach den dort getroffenen MaRgaben verwendet worden sind,

f) Fremdbestandteile
aa) nur nach Mallgabe der Anlage 2 Tabelle 8.3 verwendet worden sind,

bb) bei der Zugabe insgesamt nicht Uberwiegen, es sei denn, in Anlage 2 Tabelle 8.3 wird fur einzel-
ne Stoffe ein anderer Anteil zugelassen und

cc) im Rahmen ihrer Zugabe nicht zu einer Erhdhung der Schadstoffkonzentrationen flhren, soweit
in begriindeten Fallen keine anderen Regelungen getroffen worden sind.

in Dingemitteln nach Anlage 1 sowie in Ausgangsstoffen flr diese Dingemittel nach Anlage 2 Tabel-
len 6 bis 8 die Grenzwerte nach Anlage 2 Tabelle 1.4 Spalte 4 nicht Uberschritten sind,

als Fremdbestandteil nach Anlage 2 Tabelle 8.3

a) Steine Uber 10 Millimeter Siebdurchgang nicht tber einen Anteil von 5 vom Hundert/TM,

b) Altpapier, Karton, Glas, Metalle und plastisch nicht verformbare Kunststoffe tber 1 mm Siebdurch-
gang nur nach Maligabe der Anlage 2 Tabelle 8 Nummer 8.3.9 und zusammen nicht Gber einen An-
teil von 0,4 vom Hundert/TM und

c) sonstige nicht abgebaute Kunststoffe Giber 1 mm Siebdurchgang nicht Uber einen Anteil von 0,1 vom
Hundert/TM

enthalten sind.

(2) Absatz 1 gilt nicht fir

1.

die Anforderungen an eine Nutzlichkeit nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchsta-
be aa und bb, im Falle von Fremdbestandteilen nach Anlage 2 Tabelle 8.3 sowie im Falle der in den
Beschreibungen fir Dingemitteltypen der Anlage 1 genannten sonstigen Fremdstoffe,

die Grenzwerte nach Anlage 2 Tabelle 1.4 Spalte 4 bis zu einer Uberschreitung von 50 vom Hundert im
Falle von Brennraumaschen entsprechend den Vorgaben nach Tabelle 7.3.16 aus ausschlieRlicher
Verbrennung von unbehandeltem Holz, wenn fir diese Dingemittel im Rahmen der Hinweise zur sach-
gerechten Anwendung auf deren ausschlielBliche Verwendbarkeit auf forstlichen Standorten hingewie-
sen wird.

§4
Inverkehrbringen von Wirtschaftsdiingern, Bodenhilfsstoffen,
Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln

(1) Wirtschaftsdlinger, soweit diese nicht als Dingemittel nach Anlage 1 Abschnitt 3 in den Verkehr gebracht
werden, sowie Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel dirfen nur in den Verkehr gebracht
werden, wenn

1.

2.

sie bei sachgerechter Anwendung die Fruchtbarkeit des Bodens, die Gesundheit von Menschen, Tieren
und Nutzpflanzen nicht schadigen und den Naturhaushalt nicht gefahrden,

fur die Herstellung

a) als Ausgangsstoffe nur Stoffe verwendet worden sind, die die Fruchtbarkeit des Bodens, die Ge-
sundheit von Menschen und Tieren und Nutzpflanzen nicht schadigen und den Naturhaushalt nicht
gefahrden und

aa) einen pflanzenbaulichen, produktions- oder anwendungstechnischen Nutzen haben oder
bb) dem Bodenschutz sowie der Erhaltung und Férderung der Fruchtbarkeit des Bodens dienen.

b) mineralische Stoffe, aulRer Nebenbestandteile nach Anlage 2 Tabelle 8, nur nach MalRgabe der Vor-
gaben fir Dingemitteltypen nach Anlage 1 oder der Anlage 2 Tabellen 6 und 7 verwendet worden
sind,

c) organische Stoffe, auller Nebenbestandteile nach Anlage 2 Tabelle 8, nur nach Mal3gabe der Anla-
ge 2 Tabelle 7.1, 7.2 und 7.4 verwendet worden sind,

d) keine anderen Phosphate als die in Anlage 2 Tabelle 4 genannten verwendet worden sind,

e) Aufbereitungshilfsmittel nach Anlage 2 Tabelle 8.1 sowie Anwendungshilfsmittel nach Anlage 2 Ta-
belle 8.2 nur nach den dort getroffenen MaRgaben verwendet worden sind,
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f) Fremdbestandteile
aa) nur nach MalRgabe der Anlage 2 Tabelle 8.3 verwendet worden sind,

bb) bei der Zugabe insgesamt nicht liberwiegen, es sei denn, in Anlage 2 Tabelle 8.3 wird flr einzel-
ne Stoffe ein anderer Anteil zugelassen und

cc) im Rahmen ihrer Zugabe nicht zu einer Erhdhung der Schadstoffkonzentrationen flhren, soweit
in begriindeten Fallen keine anderen Regelungen getroffen worden sind.

3. in Wirtschaftsdiingern sowie in Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln und in deren
Ausgangsstoffen nach Anlage 2 Tabellen 6 bis 8 die Grenzwerte nach Anlage 2 Tabelle 1.4 Spalte 4,
mit Ausnahme der Zeile 1.4.10 Spalte 4 und 5 im Falle von Wirtschaftsdiingern tierischer Herkunft so-
wie Garresten ohne Bioabfallanteil, nicht Gberschritten sind,

4. als Fremdbestandteil nach Anlage 2 Tabelle 8.3
a) Steine Uber 10 Millimeter Siebdurchgang nicht tber einen Anteil von 5 vom Hundert/TM,

b) Altpapier, Karton, Glas, Metalle und plastisch nicht verformbare Kunststoffe Gber 1 mm Siebdurch-
gang nur nach Maf3gabe der Anlage 2 Tabelle 8 Nummer 8.3.9 und zusammen nicht iber einen An-
teil von 0,4 vom Hundert/TM und

c) sonstige nicht abgebaute Kunststoffe Giber 1 mm Siebdurchgang nicht tiber einen Anteil von 0,1 vom
Hundert/TM

enthalten sind.

(2) Bei Stoffen zur Verwendung in Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmitteln gilt Absatz 1
nicht fur

1. die Anforderungen an eine Nitzlichkeit nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa und
bb, im Falle von Fremdbestandteilen nach Anlage 2 Tabelle 8.3,

2. die Grenzwerte nach Anlage 2 Tabelle 1.4 Spalte 4 im Falle von

a) Brennraumaschen entsprechend den Vorgaben nach Tabelle 7.3 Zeile 7.3.16 aus ausschliel3licher
Verbrennung von unbehandeltem Holz von den Grenzwerten nach Anlage 2 Tabelle 1.4 Spalte 4 bis
zu einer Uberschreitung von 50 vom Hundert, wenn im Rahmen der Hinweise zur sachgerechten
Anwendung auf deren ausschlieRliche Verwendbarkeit auf forstlichen Standorten hingewiesen wird,

b) mineralischen Stoffen nach Anlage 2 Tabelle 7.3 bei einer Verwendung als Ausgangsstoff fur Kultur-
substrate von den Grenzwerten nach Anlage 2 Tabelle 1.4 Spalte 4 bis zu einer Uberschreitung von
50 vom Hundert, wenn diese Kultursubstrate

aa) zur Nutzung als Dachsubstrate, als Substrate zur ausschlieRlichen Nutzung in geschlossenen
Systemen (insbesondere Pflanzcontainer, Innenraumbegriinung) und

bb) hinsichtlich der am Ende der Nutzung nicht mehr erlaubten neuerlichen Verwendung, mit Aus-
nahme einer Wiederverwendung mit derselben Zweckbestimmung, als Stoff nach § 2 des DUn-
gegesetzes

deutlich gekennzeichnet sind.

(3) Stoffe dirfen nicht als Bodenhilfsstoff oder Pflanzenhilfsmittel in den Verkehr gebracht werden, wenn
ein Gehalt an Gesamtnahrstoffen in der Trockenmasse von mehr als
a) 1,5 vom Hundert Stickstoff (N),
b) 0,5 vom Hundert Phosphat (P20s),
¢) 0,75 vom Hundert Kaliumoxid (K20),
d) 0,3 vom Hundert Schwefel (S),
e) 0,07 vom Hundert Kupfer (Cu),
f) 0,5 vom Hundert Zink (Zn) oder

g) bei basisch wirksamen Bestandteilen ein Wert von mehr als 30 vom Hundert, bewertet als CaO, er-
reicht wird oder
2. auf das Produkt bezogene Anwendungsempfehlungen bei einer einmaligen Anwendung zu einer Auf-
bringung von mehr als 50 Kilogramm N, 30 Kilogramm P20s, 50 Kilogramm K20, 500 Kilogramm CaO
oder 15 Kilogramm S je Hektar fuhren wirden.
Fir die Ermittlung des Gehaltes an Gesamtstickstoff und der daraus ermittelten Stickstofffracht zur Abgren-
zung von Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln von Diingemitteln sind fir Stickstoff
die Verbrennungsmethode (Methode 3.1.1; VDLUFA-Methodenbuch Band I11.2; 1. Auflage 2000, VDLUFA-
Verlag Darmstadt) oder gegebenenfalls gleichwertige andere fiir die Feststellung des Gesamtstickstoffgehal-

Version 02/2019

Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg 5



AbfR 2.2.06

tes geeignete Methoden zu verwenden. Das Verbot des Inverkehrbringens als Bodenhilfsstoff oder Pflan-
zenhilfsmittel nach Satz 1 gilt nicht

1. fir Gesteinsmehle, davon ausgenommen Kalkstein, Kreide, Dolomit, Magnesit oder Phonolith,
2. fur Stoffe, die in Spalte 3 der Anlage 2 Tabelle 7 fir diese Zweckbestimmung besonders benannt sind.

(4) Abweichend von § 5 Absatz 1 Satz 1 des Dlngegesetzes durfen Stoffe zu Forschungs- und Versuchs-
zwecken, die den Vorgaben des Diingegesetzes und dieser Verordnung nicht entsprechen, in den Verkehr
gebracht werden, soweit Schaden fir die Gesundheit von Menschen und Tieren oder Gefadhrdungen des
Naturhaushalts nicht zu befiirchten sind. § 5 sowie Anlage 2 Tabelle 1.4 bleiben unberihrt.

(5) Wer Stoffe nach Absatz 4 in den Verkehr bringt, hat dies der nach Landesrecht zustandigen Stelle spa-
testens 21 Tage vor dem Inverkehrbringen anzuzeigen und dabei anzugeben

1. Art und Zusammensetzung des Stoffes,

2. Forschungs- oder Versuchszweck,

3. Name und Anschrift des Inverkehrbringers und des Abnehmers,

4. Angaben zur geografischen Lage der zur Versuchsdurchfiihrung gewahlten Flachen sowie
5. Menge des zum Inverkehrbringen vorgesehenen Stoffes.

Die zustandige Stelle kann zum Inverkehrbringen oder zum Anwenden zum Schutz vor Schaden fir die Ge-
sundheit von Menschen und Tieren oder Gefahrdungen des Naturhaushalts die erforderlichen Anordnungen
treffen, insbesondere die Menge des Stoffes begrenzen, sowie das Inverkehrbringen und die Verwendung
zu Versuchs- und Forschungszwecken untersagen.

§5

Anforderungen an die Seuchen- und Phytohygiene

(1) Die Erfillung der Anforderungen nach § 3 Absatz 1 Nummer 1 und nach § 4 Absatz 1 Nummer 1 setzt
voraus, dass keine Krankheitserreger, Toxine oder Schaderreger enthalten sind, von denen Gefahren fir die
Gesundheit von Menschen, Tieren und Nutzpflanzen ausgehen.

(2) Die Anforderungen nach Absatz 1 gelten als nicht eingehalten:

1. hinsichtlich seuchenhygienischer Eigenschaften, wenn in 50 Gramm Probenmaterial Salmonellen ge-
funden werden,

2. hinsichtlich phytohygienischer Eigenschaften, wenn Ausgangsstoffe pflanzlicher Herkunft, auch in Mi-
schungen, verwendet werden, die von widerstandsfahigen Schadorganismen, insbesondere

a) von einem der in der Richtlinie 2000/29/EG genannten Schadorganismus,
b) thermoresistenten Viren, insbesondere solche aus der Tobamovirus-Gruppe oder

c) pilzlichen Erregern mit widerstandsfahigen Dauerorganen, insbesondere Synchytrium endobioticum,
Sclerotinia-Arten, Rhizoctonia solani, Plasmodiophora brassicae,

befallen sind und nicht einer geeigneten hygienisierenden Behandlung unterzogen wurden.

(3) Die seuchenhygienischen Anforderungen gelten bei der Abgabe an Personen, die Diingemittel, Boden-
hilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel im Rahmen ihrer beruflichen Tatigkeit anwenden, abwei-
chend von Absatz 2 Nummer 1 als eingehalten, wenn

1. im Rahmen der Hinweise zur sachgerechten Anwendung auf die bestehende Belastung hingewiesen
wird und folgende als Anwendungsvorgaben gekennzeichnete Hinweise gegeben werden:

a) auf Ackerland ist die Anwendung ausschlie8lich auf unbestelltem Ackerland und bei sofortiger Einar-
beitung in den Boden zuldssig, es sei denn, die Ausbringung erfolgt in Wintergetreide und Winter-
raps bis zum Schosserstadium (EC 30) mit bodennaher Ausbringungstechnik,

b) die Ausbringung auf unbestellte Ackerflachen mit nachfolgendem Gemiuse- oder Kartoffelanbau oder
dem nachfolgenden Anbau von Heil-, Duft- und Gewirzkrautern ist nicht zulassig,

¢) auf Grinland und Futterbauflachen ist ein zeitlicher Abstand von 6 Wochen bis zur nachsten Nut-
zung einzuhalten und

d) die Ausbringung in Zonen | und Il von Wasserschutzgebieten ist nicht zulassig

Version 02/2019
6 Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg




AbfR 2.2.06

und

2. im Fall der Verwendung von Klarschlamm als Ausgangsstoff deren Abgabe nur zur Aufbringung auf
Flachen erfolgt, die im Zustandigkeitsbereich der am Sitz der Klaranlage fiir den Vollzug der Diingever-
ordnung zustandigen landwirtschaftlichen Fachbehdrde liegen, es sei denn, der Abgeber ist Mitglied ei-
nes Tragers einer regelmafigen Qualitatsiberwachung, welche die ordnungsgemafle Aufbringung si-
chert.

(4) Absatz 2 Nummer 1 und Absatz 3 gelten nicht flir Wirtschaftsdiinger, aufer Wirtschaftsdiinger, die in
einem von mehreren Landwirten genutzten gemeinschaftlichen Gillelager aufbewahrt werden. In diesem
Fall gelten die seuchenhygienischen Anforderungen als eingehalten, wenn sichergestellt ist, dass die Wirt-
schaftsdliinger ausschlieBlich in den Betrieben der Landwirte angefallen sind, die an der Nutzung des Giille-
lagers beteiligt sind, und ausschlief3lich auf den Flachen dieser Landwirte ausgebracht werden.

(5) (weggefallen)

§6

Anforderungen an die Kennzeichnung

(1) Dungemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel durfen nur in den Verkehr gebracht
werden, wenn

1. sie mit Angaben nach Maligabe der Anlage 2 Tabelle 10.1 bis 10.4 in der dort getroffenen Reihenfolge
gekennzeichnet sind,

2. nach Anlage 2 Tabelle 10.3 oder 10.5 im Rahmen von Hinweisen zur sachgerechten Anwendung emp-
fohlene Aufwandmengen einer Dingung nach guter fachlicher Praxis im Sinne des § 3 Absatz 2 des
Dingegesetzes nicht entgegenstehen,

3. Nahrstoffe in Worten und in chemischen Symbolen wie folgt angegeben sind:
a) es mussen die nachstehenden chemischen Symbole und Formeln verwendet werden:

Stickstoff N
Phosphat P20s
Kaliumoxid K20
Calcium Ca
Calciumoxid CaO
Calciumcarbonat CaCOs
Magnesium Mg
Magnesiumoxid MgO
Magnesiumcarbonat MgCOs
Natrium Na
Schwefel S

Bor B
Eisen Fe
Kobalt Co
Kupfer Cu
Mangan Mn
Molybdan Mo
Zink Zn,

b) zur der nach Buchstabe a vorgeschriebenen Oxid- und Carbonatform der Pflanzennahrstoffe Phos-
phor, Kalium, Calcium und Magnesium kann zusatzlich auch deren Elementform angegeben sein,
dazu missen die Gehalte wie folgt umgerechnet sein:

P20s x 0,436 = P(Phosphor)
K20 x 0,83 = K (Kalium)
CaO x 0,715 =Ca

CaCOs x 0,4 =Ca
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CaCOs x 0,56 =Ca0l
MgCOs x 0,478 = MgO
MgO x 0,6 = Mg
MgCOs x 0,288 = Mg,

bei organischen und organisch-mineralischen Diingemitteln nach Anlage 1 Abschnitt 3 und Wirtschafts-

diingern gemaR § 4 Absatz 1 zusatzlich ein Gehalt an verfligbarem Stickstoff gekennzeichnet ist, wenn

in der Trockenmasse mehr als 1,5 vom Hundert Stickstoff (Gesamt-N) enthalten ist und der verfligbare

Stickstoff einen Anteil von 10 vom Hundert des Gesamt-N Ubersteigt,

Nebenbestandteile nach Anlage 2 Tabelle 1, wenn diese die Werte nach Anlage 2 Tabelle 1.1 bis 1.4

Spalte 2 erreichen, durch das vorangestellte Wort ,Nebenbestandteile:“ und anschliel’end wie folgt ge-

kennzeichnet sind:

a) die Nahrstoffgehalte der fir den Diingemitteltyp nicht bestimmenden Nebenbestandteile in Anlage 2
Tabelle 1.1 Spalte 1,

b) Nahrstoffe in Wirtschaftsdiingern, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmitteln nach
Anlage 2 Tabelle 1.2 Spalte 1,

c) weitere Nebenbestandteile nach Anlage 2 Tabelle 1.3 Spalte 1,

d) Schwermetalle und andere Schadstoffe nach Anlage 2 Tabelle 1.4 Spalte 1.

(2) Abweichend von Absatz 1 genigt

1.

bei einem Inverkehrbringen von Kultursubstraten, die durch geeignete Kennzeichnung

a) ausschlieBlich fir eine Verwertung in geschlossenen Systemen (insbesondere Pflanzcontainer, In-
nenraumbegrinung) oder

b) im Freiland fir eine einmalige Anwendung bei der Pflanzung von Baumen und Strauchern, begrenzt
auf Pflanzlécher und Baumscheiben vorgesehen sind,

eine Kennzeichnung nach den fiir Bodenhilfsstoffe in Anlage 2 Tabelle 1.2 vorgesehenen Grenzen,

bei einem Inverkehrbringen von Kultursubstraten, deren Anwendungsempfehlungen bei einer Anwen-

dung im Freiland zu Aufbringungsmengen filhren, welche die Grenzen nach § 4 Absatz 3 Nummer 2 un-

terschreiten, eine Kennzeichnung flr Magnesium und Schwefel nach den fir Bodenhilfsstoffe in Anla-

ge 2 Tabelle 1.2 Nummer 1.2.7 und 1.2.8 vorgesehenen Grenzen,

bei einem schriftlichen Angebot eine Kennzeichnung nach Anlage 2 Tabelle 10 Nummer 10.4.1,

bei einer Lieferung in Gebiete aulRerhalb des Geltungsbereiches des Dlingegesetzes eine Kennzeich-

nung nach Anlage 2 Tabelle 10 Nummer 10.4.2,

bei einem Inverkehrbringen zu Forschungs- oder Versuchszwecken nach § 5 Absatz 5 Nummer 1 des

Dingegesetzes eine Kennzeichnung nach Anlage 2 Tabelle 10 Nummer 10.4.3.

(3) Darliber hinaus dirfen Dingemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel nur in den
Verkehr gebracht werden, wenn ihre Kennzeichnung folgenden Anforderungen entspricht:

1.

2.

bei einer Einfuhr zur Abgabe an andere muss die Kennzeichnung unverziglich nach der Einfuhr, jedoch

in jedem Falle vor der Abgabe, erfolgt sein,

beim Inverkehrbringen in geschlossenen Packungen oder geschlossenen Behéltnissen mussen die

Angaben gut sichtbar auf der Verpackung oder dem Behaltnis selbst, auf einem mit der Packung oder

dem Behaltnis fest verbundenen Aufkleber oder auf einem Anhanger angebracht sein; in anderen Fal-

len mussen die Angaben auf einer Rechnung, einem Lieferschein oder einem Warenbegleitpapier ge-

macht sein, von denen mindestens ein Stiick der jeweiligen Partie beigefiigt sein muss,

abweichend von Nummer 2 erster Teilsatz genlgt es, wenn die Angaben nach Anlage 2 Tabelle 10.2,

10.3 und 10.5 ausschlieBlich auf einem Warenbegleitpapier gemacht werden, wenn

a) auf ein solches ergdnzendes Begleitpapier im Rahmen der Kennzeichnung auf der Ware verwiesen
wird,

b) durch die Kennzeichnung der Zusammenhang zwischen Begleitpapier und Warenpartie eindeutig ist,

c) jede Partie durch ein solches Begleitpapier deutlich gekennzeichnet ist und die Begleitpapiere im er-
forderlichen Umfang fir die Weitergabe an Kunden jederzeit zur Verfigung stehen.
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(4) Entspricht ein Dingemittel mehreren Dingemitteltypen, muss es als der Dingemitteltyp, mit dem die
stofflichen Eigenschaften weitestgehend beschrieben werden, gekennzeichnet sein, davon ausgenommen
sind als Wirtschaftsdiinger in den Verkehr gebrachte Diingemittel.

(5) Beim Inverkehrbringen in Behaltnissen mit mehr als 100 Kilogramm Inhalt genligt fiir alle Angaben eine
Kennzeichnung auf einer Rechnung, einem Lieferschein oder einem Warenbegleitpapier, von denen mindes-
tens ein Stuck der jeweiligen Partie beigefugt sein muss.

(6) Dingemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel dirfen zuséatzlich mit Angaben
nach Anlage 2 Tabelle 10.5 versehen sein, dabei dirfen Angaben nach Anlage 2 Tabelle 10.5 nicht in Wi-
derspruch zu vorgeschriebenen Angaben nach Anlage 2 Tabelle 10.1 bis 10.3 stehen.

(7) Die Angaben zur Kennzeichnung nach den Absatzen 1 bis 5 in Verbindung mit ergédnzenden Vorgaben
nach Anlage 2 Tabelle 10 missen in deutscher Sprache abgefasst und deutlich lesbar sein; andere Spra-
chen dirfen zusatzlich verwendet sein.

(8) Angaben nach Anlage 2 Tabelle 10.2 bis 10.3 miissen von Angaben nach Tabelle 10.1 deutlich abge-
setzt sein. Kennzeichnungsangaben nach Tabelle 10.5 einschliefl3lich solcher fiir andere Lander oder in an-
deren Sprachen muissen von Angaben nach Tabelle 10.1 bis 10.4 deutlich abgesetzt sein.

(9) Eine Kennzeichnung im eigenen Betrieb erzeugter Wirtschaftsdlinger ist nicht erforderlich, wenn bei einer
Abgabe an Dritte zum dortigen eigenen Verbrauch die abgegebene Menge eine Tonne Frischmasse je Ka-
lenderjahr nicht Uberschreitet. Eine Kennzeichnung ist ferner nicht erforderlich, wenn im eigenen Betrieb
angefallener Diinger an einen landwirtschaftlichen Betrieb zur Verwertung als Diingemittel auf dessen FIa-
chen abgegeben wird und vom abgebenden Betrieb eine Abgabemenge von insgesamt 200 Tonnen Frisch-
masse im Kalenderjahr nicht GUberschritten wird.

(10) Dungemittel, die entsprechend den Anforderungen der Absatze 1 bis 8 oder des § 7a gekennzeichnet
sind, durfen nicht gleichzeitig als ,EG-Diingemittel“ nach § 7 gekennzeichnet sein.

§7

Kennzeichnung bei EG-Diingemittein

Wer ein Dingemittel mit der Bezeichnung ,EG-Dingemittel“ in den Verkehr bringt, hat daflr zu sorgen, dass
das Dingemittel entsprechend den Anforderungen des Artikels 7 in Verbindung mit Artikel 10 und 11 der
Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 Uber
Dingemittel (ABI. L 304 vom 21.11.2003, S. 1) gekennzeichnet ist.

§7a
Kennzeichnung bei Inverkehrbringen nach § 5 Absatz 1 Satz 2 des Diingegesetzes

Wer Dungemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel nach § 5 Absatz 1 Satz 2 des
Dlingegesetzes in den Verkehr bringt, hat dafiir zu sorgen, dass der jeweilige Stoff

1. in deutscher Sprache und deutlich lesbar,

2. entsprechend den Anforderungen des Staates, in dem er rechtmaRig hergestellt oder rechtmafig in den
Verkehr gebracht worden ist, und

3. mit einem Hinweis auf den Staat nach Nummer 2 und die Rechtsvorschrift oder rechtliche Grundlage
dieses Staates, auf Grund derer der Stoff hergestellt oder in Verkehr gebracht worden ist,

gekennzeichnet ist. Andere Sprachen dirfen zusatzlich verwendet werden.
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§8

Toleranzen

(1) Toleranzen gelten fir gekennzeichnete Gehalte, Nahrstoffformen oder Nahrstoffldslichkeiten, sie gelten
nicht fir festgesetzte oder in der Kennzeichnung angegebene Mindest- oder Hochstgehalte. Wird die Tole-
ranz sowohl als Prozentwert als auch als Prozentpunkt oder sonstige Einheit angegeben, gilt der jeweils
zuerst erreichte Wert.

(2) Fur die Nahrstoffe Stickstoff, Phosphat und Kaliumoxid in Wirtschaftsdiingern betragen die Toleranzen
50 vom Hundert der gekennzeichneten Gehalte, jeweils jedoch héchstens ein Prozentpunki.

(3) Fur Gehalte an typbestimmenden Bestandteilen von Diingemitteln werden die bei einzelnen Dingemittel-
typen nach Anlage 1 genannten Toleranzen festgesetzt. FUr Gehalte an Nebenbestandteilen in Dingemit-
teln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflanzenhilfsmitteln nach Anlage 2 Tabelle 1.1 bis 1.4 Spalte 2
werden die in Spalte 3 genannten Toleranzen festgesetzt.

(4) Fur Gehalte an nicht typbestimmenden Nahrstoffen in Diingemitteln sowie fir Nahrstoffgehalte in Wirt-
schaftsdiingern, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln gelten bei den in Anlage 2 Ta-
belle 1.1, Tabelle 1.2 und Tabelle 1.3 Zeilen 1.3.1 bis 1.3.3 jeweils in Spalte 3 festgesetzten Toleranzen fir
Abweichungen nach oben die doppelten Werte, sofern die Stoffe nicht als Nahrstoffe gezielt zugegeben
werden.

(5) Abweichungen der bei der amtlichen Uberwachung festgestellten Gehalte von den gekennzeichneten
Werten dirfen die festgesetzte Toleranz nicht Uberschreiten. Festgestellte Gehalte dirfen einschlieRlich
genutzter Toleranz Mindestgehalte nicht unterschreiten und Hochstgehalte nicht Gberschreiten.

(6) Darliber hinaus gilt fir Einnahrstoffdiinger nach Anlage 1 Abschnitt 1:

1. muss in der Kennzeichnung typbestimmender Bestandteile mehr als eine Stickstoffform oder Phosphat-
I6slichkeit angegeben sein, so betragt die Toleranz je Nahrstoffform oder je Nahrstoffléslichkeit 10 vom
Hundert des héchsten angegebenen Gehalts flir den Nahrstoff, hdchstens aber zwei Prozentpunkte,

2. eine bei dem jeweiligen Dungemitteltyp fir den gekennzeichneten Gesamtgehalt des Nahrstoffs festge-
setzte Toleranz darf nicht Gberschritten sein,

3. Nummer 1 gilt nicht fir einen anzugebenden Anteil an wasserldslichem P20s, soweit bei einzelnen
Dingemitteltypen abweichende Regelungen getroffen sind.

(7) Darlber hinaus gilt fir Mehrnahrstoffdiinger nach Anlage 1 Abschnitt 2:

1. die Toleranz fir den Dungemitteltyp bestimmende Nahrstoffe betrdgt 25 vom Hundert des gekenn-
zeichneten Gehaltes, jedoch fur Stickstoff, Phosphat oder Kaliumoxid jeweils héchstens 1,1 Prozent-
punkte, insgesamt bis zu 1,5 Prozentpunkte, bei NPK-Dlingern insgesamt bis zu 1,9 Prozentpunkte,

2. die Toleranz fur einzelne Nahrstoffformen oder Nahrstoffldslichkeiten betragt 10 vom Hundert des ge-
kennzeichneten Gesamtgehalts des jeweiligen Nahrstoffes, hochstens aber zwei Prozentpunkte.

(8) Fur Stoffe nach Anlage 2 Tabelle 1.4 sowie Fremdbestandteile nach Anlage 2 Tabelle 8.3 Nummer 8.3.2
bis 8.3.10 dirfen die tatsachlichen Gehalte die gekennzeichneten Gehalte in unbestimmter Héhe unter-
schreiten.

§9

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 14 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe e des Diingegesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrldssig entgegen § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 oder Absatz 3 Satz 1 ein Dingemittel,
einen Wirtschaftsdliinger, einen Bodenhilfsstoff, ein Kultursubstrat, ein Pflanzenhilfsmittel oder einen dort
genannten Stoff in den Verkehr bringt.
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(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 14 Absatz 2 Nummer 1 Buchstabe f des Dlngegesetzes handelt, wer
vorsatzlich oder fahrlassig

1. entgegen § 6 Absatz 1 ein Diingemittel, einen Bodenhilfsstoff, ein Kultursubstrat oder ein Pflanzen-
hilfsmittel in den Verkehr bringt oder

2. entgegen § 7 nicht daflir sorgt, dass das Dingemittel in der dort genannten Weise gekennzeichnet ist.

§9a
Evaluierung

Das Bundesministerium fir Ernahrung und Landwirtschaft Gberprift bis zum 31. Dezember 2019 unter Be-
ricksichtigung der neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse die Anforderungen an synthetische Polymere
nach Anlage 2 Tabelle 7 Nummer 7.4.7 und Tabelle 8 Nummer 8.1.3 und 8.2.9 und bewertet hierbei, ob eine
Anderung der dort genannten Anforderungen zu den in § 1 des Diingegesetzes genannten Zwecken erfor-
derlich ist.

) §10
Ubergangsvorschriften

(1) Dingemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel, die hinsichtlich der Kennzeichnung
nach § 6 den Anforderungen der Diingemittelverordnung in der Fassung vom 16. Dezember 2008 (BGBI. |
S. 2524), zuletzt geandert durch die Verordnung vom 14. Dezember 2009 (BGBI. | S. 3905) entsprechen,
darfen noch bis zum 30. Juni 2015 in Verkehr gebracht werden.

(2) DUngemittel, die hinsichtlich der Kennzeichnung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Anla-
ge 2 Tabelle 10 Zeile 10.1.8 Spalte 2 und Zeile 10.2.2 Spalte 2 den Anforderungen dieser Verordnung in der
bis zum 5. Juni 2015 geltenden Fassung entsprechen, dirfen noch bis zum Ablauf des 31. Dezember 2017
in den Verkehr gebracht werden.

(3) Diingemittel, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate und Pflanzenhilfsmittel, zu deren Herstellung

1. Klarschlamme nach Anlage 2 Tabelle 7 Zeile 7.4.3, die einen Grenzwert nach Anlage 2 Tabelle 1.4
Uberschreiten, jedoch einen nach der Klarschlammverordnung fir denselben Schadstoff geltenden
Grenzwert einhalten, oder

2. andere Stoffe, die der Bioabfallverordnung unterliegen und die einen Grenzwert nach Anlage 2 Tabel-
le 1.4 Uberschreiten, jedoch einen nach der Bioabfallverordnung fiir denselben Schadstoff geltenden
Grenzwert einhalten,

verwendet werden, dirfen noch bis zum 31. Dezember 2014 in den Verkehr gebracht werden.

(4) Synthetische Polymere, die nicht den MalRgaben nach Anlage 2 Tabelle 7 Zeile 7.4.7 als Ausgangsstoff
oder Anlage 2 Tabelle 8 Zeile 8.1.3 oder 8.2.9 als Aufbereitungshilfsmittel oder Anwendungshilfsmittel ent-
sprechen, dirfen noch bis zum Ablauf des 31. Dezember 2018 in den Verkehr gebracht werden.

(5) Dungemittel nach Anlage 1 Abschnitt 1 Tabelle 1.2 Zeile 1.2.9 missen die in Anlage 2 Tabelle 5 Zeile 5.7
Spalte 3 festgelegten Anforderungen an die Loslichkeit ab dem 1. Juni 2020 erfillen.

(6) Dingemittel, die § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4, und Stoffe, die § 4 Absatz 1 Nummer 4, jeweils in der
bis zum 5. Juni 2015 geltenden Fassung, entsprechen, dirfen noch bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016
in den Verkehr gebracht werden.

(7) Dungemittel des Typs nach Anlage 1 Nummer 1.4.6, zu deren Herstellung Aschen aus der Verbrennung
von pflanzlichen Stoffen verwendet werden, die den Anforderungen dieser Verordnung in der bis zum 5. Juni
2015 geltenden Fassung entsprechen, dirfen noch bis zum Ablauf des 31. Dezember 2016 in den Verkehr
gebracht werden.
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(8) Dingemittel, die § 3 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Buchstabe b und c, und Stoffe, die § 4 Absatz 1 Num-
mer 4 Buchstabe b und c, jeweils in der bis zum 9. Oktober 2019 geltenden Fassung entsprechen, dirfen
noch bis zum Ablauf des 31. Dezember 2020 in den Verkehr gebracht werden.

§11
Inkrafttreten, Auerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkindung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Dingemittelverordnung
vom 16. Dezember 2008 (BGBI. | S. 2524), die zuletzt durch Artikel 3 der Verordnung vom 23. April 2012
(BGBI. | S. 611) geandert worden ist, auer Kraft.
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Anlage 1
(zu § 1 Nummer 11, § 3 Absatz 1, § 6 Absatz 3, § 8 Absatz 3 und 4)

Definition von Diingemitteltypen

Die Vorbemerkungen enthalten typlbergreifende Vorgaben sowie gegebenenfalls Erlauterungen. Die Vor-
gaben in den Vorbemerkungen und Tabellen gelten vorbehaltlich abweichender Bestimmungen bei einzel-
nen Dingemitteltypen nach Anlage 1 Abschnitt 1 bis 5.

1.2

2.1

211
2.1.2

2.1.3
214
22

2.21

222

2.3

2.31
2.3.2

24
241

24.2

Vorbemerkungen und Hinweise fiir alle Diingemitteltypen

Allgemeine Vorgaben:

Dungemittel missen sich in einem festen Aggregatzustand befinden, es sei denn, die Typenbe-
schreibung Iasst einen anderen Aggregatzustand zu.

Fur Formaldehydharnstoff darf die Bezeichnung Methylenharnstoff verwendet sein.

Herstellung:

Zugabe von Kalk:

Dingemitteln des Abschnittes 1 - mit Ausnahme von ammoniumhaltigen N-Dingemitteln und Dun-
gemitteln des Abschnittes 1.4 und vorbehaltlich einer abweichenden Regelung fiir einzelne Diinge-
mitteltypen - sowie Diingemitteln der Abschnitte 2 und 3 darf zusatzlich Kalk, der einem zugelasse-
nen Typ des Abschnittes 1.4 entspricht, zugegeben werden, wenn

bei Diingemitteln des Abschnittes 3 weiterhin die Mindestgehalte nach Spalte 2 eingehalten sind,

bei Dingemitteln der Abschnitte 1 und 2 der Nahrstoffgehalt im aufbereiteten Produkt mindestens
60 % der Mindestgehalte nach Anlage 1 Spalte 2 des Ausgangstyps betragt,

ein Gehalt an basisch wirksamen Bestandteilen, bewertet als CaO, von mehr als 10 % erreicht wird,
die Ausgangsdiingemittel in allen stofflichen Eigenschaften zugelassenen Typen entsprechen.
Zugabe von Nitrifikations- oder Ureasehemmstoffen:

Dungemitteln der Abschnitte 1, 2 und 3 dirfen Nitrifikationshemmstoffe nach Anlage 2 Tabelle 2.1
zugegeben sein, wenn die Diingemittel einen typbestimmenden Gehalt an Stickstoff und einen Anteil
an Ammoniumstickstoff, Carbamidstickstoff oder Cyanamidstickstoff am Gesamtstickstoffgehalt von
mindestens 50 % haben.

Dungemitteln der Abschnitte 1, 2 und 3 dirfen Ureasehemmstoffe nach Anlage 2 Tabelle 2.2 zuge-
geben sein, wenn die Diingemittel einen typbestimmenden Gehalt an Stickstoff und einen Anteil an
Harnstoffstickstoff am Gesamtstickstoff von mindestens 50 % haben.

Umhdallung:

Dungemittel oder einzelne Nahrstoffkomponenten kénnen zum Zweck einer gesteuerten Nahr-
stofffreisetzung ganz oder in Anteilen umhullt sein, wenn diese Mdglichkeit nach Spalte 5 oder 6 der
jeweiligen Typendefinition vorgesehen ist. Bei Umhiillung einzelner Nahrstoffe diirfen im Falle von
Stickstoff nur die in Anlage 2 Tabelle 3 genannten Stickstoffformen 2 bis 10,

Phosphat nur solche mit den in Anlage 2 Tabelle 4.2 genannten Phosphatldslichkeiten 1 bis 3 um-
hallt sein.

Granulierung:

Werden Diingemittel, flir deren Ausgangsstoffe bestimmte Siebdurchgange vorgeschrieben sind,
granuliert, so gilt der geforderte Siebdurchgang nach Spalte 4 fiir das Dingemittel vor dessen Gra-
nulierung.

Die Granulate miissen unter Feuchtigkeitseinfluss wieder zu einer mindestens dem Siebdurchgang
entsprechenden Ausgangsmahlfeinheit zerfallen, soweit eine Umhillung nach Nummer 2.3 diesem
nicht entgegensteht. Der Zerfall wird mit einer geeigneten Analysemethode festgestellt.
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ABSCHNITT 1
Mineralische Einndhrstoffdiinger

(auch mit weiteren Mindestgehalten fiir Sekundarnahrstoffe)

1.1 Vorgaben fiir Stickstoffdiinger

Typenbezeichnung

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Mindestgehalte

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3 4 5 6
1.1.1 Ammoniumsulfat 20% N Gesamtstickstoff, Stickstoff bewertet als Am- Ammoniumsulfat; auch  Bei Zugabe von Calciumnitrat nach
Ammoniumstickstoff moniumstickstoff Zugabe von Calcium- Spalte 5:
Toleranz: nitrat als Formulie- - Mindestgehalte nach Spalte 2:
N 0,3 %-Punkt rungshilfsmittel 19,5 % (Gesamtstickstoff)
- Nahrstoffbewertung nach Spalte 4:
Stickstoff bewertet als Gesamt-
stickstoff
1.1.2 Ammoniumnitrat 20 % N Gesamtstickstoff, Stickstoff bewertet als Am- Ammoniumnitrat, auch Enthalt das Dingemittel mehr als
Ammoniumstickstoff, monium- und Nitratstickstoff, = Carbonate oder Sulfate 28 % Stickstoff, darf es nur in ge-
Nitratstickstoff beide Stickstoffformen unge- des Calciums und schlossenen Packungen an den An-
fahr je zur Halfte Magnesiums; auch wender abgegeben werden. Das
Toleranzen: Umbhllung Diingemittel darf als ,Kalkammonsal-
bis 32 % N: 0,8 %-Punkt peter” bezeichnet sein, wenn
uber 32 % N: 0,6 %-Punkt - neben Ammoniumnitrat nur Calci-
umcarbonat (z. B. Kalkstein) oder
Calcium- und Magnesiumcarbonat
(z. B. Dolomit) mit einem Mindes-
tanteil von 20 % enthalten sind,
- diese Carbonate einen Reinheits-
grad von mindestens 90 % haben,
- das Dungemittel nicht umhdillt ist.
1.1.3 Ammoniumsulfat- 24 % N Gesamtstickstoff, Stickstoff bewertet als Am- Ammoniumnitrat, Bei Zugabe von Stoffen nach Spalte 5
salpeter Ammoniumstickstoff, monium- und Nitratstickstoff, = Ammoniumsulfat; Buchstabe a:
Nitratstickstoff Mindestgehalt an Nitratstick- auch Zugabe von: - Mindestgehalte nach Spalte 2:
stoff 5 % N, Magnesium ium-
bewertei als Ge%amtmagne- 2 &2'0Lueﬁiumcar_ 22% N, 2 % MgO,
9 - zusatzlich typbestimmender Be-
Version 02/2019
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AbfR 2.2.06

Typenbezeichnung

Mindestgehalte

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und

Nahrstoffloslichkeiten

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

3

4

5

6

1.1.4 Harnstoff

Version 02/2019

44 % N

Gesamtstickstoff als
Carbamidstickstoff

Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg

siumoxid
Toleranzen:

N 0,8 %-Punkt
MgO 0,9 %-Punkt
Na 0,7 %-Punkt
CaCOs3 2 %-Punkte

Stickstoff bewertet als Ge-
samtstickstoff, ausgedriickt

b)

c)

bonat, Magnesium-
carbonat, Magnesi-
umsulfat;
Magnesiumsulfat
mit Natriumsalzen;
Calciumcarbonat;
auch Umhillung

Carbamid;
auch Zugabe von ele-

standteil nach Spalte 3:
Gesamt-Magnesiumoxid,

Mindestgehalt an Nitratstickstoff
nach Spalte 4:

3 % N.

Bei Zugabe von Stoffen nach Spalte 5
Buchstabe b:

Typenbezeichnung nach Spalte 1:
Ammoniumsulfatsalpeter mit
Magnesium

und Natrium,

Mindestgehalt nach Spalte 2:

14 % N, 3 % MgO, 6 % Na,
zusétzlich typbestimmender Be-
standteil nach Spalte 3:
Gesamt-Magnesiumoxid,
wasserlosliches Natrium,
Mindestgehalt Nitratstickstoff nach
Spalte 4:

3 % N.

Bei Zugabe von Stoffen nach Spalte 5
Buchstabe c:

Typenbezeichnung nach Spalte 1:

Ammoniumsulfatsalpeter mit
Calciumcarbonat,

Mindestgehalt nach Spalte 2:
22 % N, 8 % CaCOs,

zusétzlich typbestimmender Be-
standteil nach Spalte 3:

Calciumcarbonat.

Bei Zugabe von elementarem
Schwefel:

15



AbfR 2.2.06

Typenbezeichnung

Mindestgehalte

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3 4 5 6
als Carbamidstickstoff; mentarem Schwefel, - Typenbezeichnung nach Spalte 1:
HéChStgehalt an Biuret 1,2 % auch Umhullung Harnstoff mit Schwefel’
Toleranzen: - Mindestgehalte nach Spalte 2:
N 0,4 %-Punkt 28 % N
S 0,5 %-Punkt 4%S
- zusatzlich typbestimmender Be-
standteil nach Spalte 3:
Schwefel,
- zusatzliche Nahrstoffbewertung
nach Spalte 4:
Schwefel bewertet als S.
Bei Umhillung:
- Mindestgehalt nach Spalte 2:
40 % N.
1.1.5 Harnstoff - 32% N Gesamtstickstoff; Stickstoff bewertet als Ge- Isobutylidendiharnstoff,
Isobutylidendiharnstoff Carbamidstickstoff samtstickstoff, mindestens Carbamid
70 % des angegebenen
Gesamtstickstoffs als
Isobutylidendiharnstoff
Toleranzen:
N 0,5 %-Punkt
1.1.6 Harnstoff - 38 % N Gesamtsticksoff, Stickstoff bewertet als Ge- Formaldehydharnstoff,
Formaldehydharnstoff Carbamidstickstoff samtstickstoff, mindestens Carbamid
60 % des angegebenen
Gesamtstickstoffs als For-
maldehydharnstoff, davon
mindestens 60 % heillwas-
serloslich
Toleranzen:
N 0,5 %-Punkt
1.1.7 Stickstoffdiinger mit 18 % N Gesamtstickstoff, Stickstoff bewertet als Ge- Auf chemischem Wege  In der Typenbezeichnung ist das Wort

[Harnstoffderivat]

16

Ammoniumstickstoff, Nit-

samtstickstoff, davon min-

gewonnenes Erzeug- ~Harnstoffderivat* durch das jeweils

Version 02/2019
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AbfR 2.2.06

Typenbezeichnung

Mindestgehalte

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

3

4

5

6

1.1.8 [Harnstoffderivat]

Version 02/2019

ratstickstoff, Carbamid-
stickstoff, ein oder mehrere
Harnstoffderivate nach
Spalte 5,

bei
Formaldehydharnstoff:
kaltwasser- und heilwas-
serloslicher Stickstoff

Gesamtstickstoff,
Nach Spalte 5
Buchstabe a:
Crotonylidendiharnstoff
Nach Spalte 5
Buchstabe b:
Isobutylidendiharnstoff
Nach Spalte 5
Buchstabe c:
Formaldehydharnstoff
- kaltwasserloslicher
Stickstoff,
- heilRwasserloslicher
Stickstoff

Nach Spalte 5
Buchstabe d:
Acetylendiharnstoff

Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg

destens ein Drittel als Harn-
stoffderivate nach Spalte 5
Buchstabe a bis ¢, 10 % als
Harnstoffderivat nach Spal-
te 5 Buchstabe d vom For-
maldehydharnstoff mindes-
tens 60 % heiBwasserloslich;
Mindestgehalt an Ammoni-
um-, Nitratstickstoff 3 % N,
Carbamidstickstoff 1,5 % N,
Hoéchstgehalt an Biuret:
Carbamidstickstoff + Harn-
stoffderivat-Stickstoff x 0,026
Toleranzen:

N 0,5 %-Punkt

Stickstoff bewertet als Ge-

samtstickstoff;

Nach Spalte 5

Buchstabe a, b oder d:

- mindestens 25 % vom N
in der jeweiligen Harn-
stoffform

- Hochstgehalt an
Carbamidstickstoff 3 % N

Nach Spalte 5

Buchstabe c:

- Mindestgehalt an
Formaldehydharnstoff
31 % N;

- Hoéchstgehalt an
Carbamidstickstoff

nis, das jeweils ein
Diingemittel nach Ab-
schnitt 1 Nummer 1.1 -
mit Ausnahme von
Kalkstickstoff, Nitrathal-
tiger Kalkstickstoff,
Ammoniumnitrat oder
Kalkammonsalpeter -
und

a) Crotonylidendiharn-
stoff oder

b) Isobutylidendiharn-
stoff oder

c) Formaldehydharn-
stoff oder

d) Acetylendiharnstoff
enthalt.

Jeweils nur einer der

nachfolgenden Aus-

gangsstoffe

a) Crotonylidendiharn-
stoff,

b) Isobutylidendiharn-
stoff,

c) Formaldehydharn-
stoff,

d) Acetylendiharnstoff

verwendete Harnstoffderivat nach
Spalte 5 zu ersetzen.

Bei Ammonium-, Nitrat- oder
Carbamidstickstoff muss der Gehalt
angegeben sein, wenn er jeweils
mindestens 1 % N betragt.

In der Typenbezeichnung ist das Wort
,Harnstoffderivate” durch das jeweils
verwendete Harnstoffderivat nach
Spalte 5 zu ersetzen.

Der Gehalt an Carbamidstickstoff
muss angegeben sein, sofern sein
Gehalt 1 % N erreicht.

Bei Herstellung nach Spalte 5 Buch-
stabe c betragt der Mindestgehalt
nach Spalte 2: 36 % N.
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AbfR 2.2.06

Typenbezeichnung

Mindestgehalte

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3 4 5 6
5%N
Toleranzen:
N 0,5 %-Punkt
1.1.9 Kalksalpeter- 10 % N Gesamtstickstoff, Stickstoff bewertet als Ge- Carbamid, Calcium- Enthalt das Dingemittel Calciumchlo-
Harnstoff fliissig Carbamidstickstoff, samtstickstoff oder als nitrat, Calciumchlorid; rid und entspricht dieses nicht der im
Nitratstickstoff Carbamid- und Nitratstick- auf chemischem Wege, Arzneibuch festgelegten Qualitat,
stoff, mindestens 50 % des durch Lésen oder Sus-  muss es mit dem Hinweis gekenn-
angegebenen Gesamtstick- pendieren in Wasser zeichnet sein:
stoffs als Nitratstickstoff gewonnenes Erzeugnis  ,Anwendungsvorgabe: Nicht fur Blatt-
Toleranzen: dingung oder zum Benetzen von
N 0,6 %-Punkt Frichten®.

1.1.10 Oxamid 28 % N Gesamtstickstoff Stickstoff bewertet als Ge- Oxamid, auch Calci- Der Gehalt an Kupfer darf 0,1 % Cu,
samtstickstoff; Hochstgehalt ~ umsulfat und Ammoni-  der an wasserléslichem Cyanid 2 mg
an Ammonium- oder Nitrat- um- oder Calciumnitrat  je kg nicht tGberschreiten. Die Gehalte
stickstoff 4 % N an Ammoniumstickstoff und Nitrat-
Toleranzen: stickstoff dirfen angegeben sein.

N 0,5 %-Punkt

1.1.11 Ammoniak flissig 10% N Ammoniumstickstoff Stickstoff bewertet als Am- Ammoniak; auch I6sen  Das Dingemittel muss mit einem
moniumstickstoff in Wasser Hinweis gekennzeichnet sein, dass es
Toleranzen: unverdinnt nicht zur Oberflachen-

N 0,6 %-Punkt diingung geeignet ist.

1.1.12 Ammoniumsulfat- 5%N Ammoniumstickstoff, Stickstoff bewertet als Am- Ammoniumsulfat; nur In der Typenbezeichnung ist der
Losung aus [Bezeich- 6%S wasserldslicher Schwefel moniumstickstoff, Schwefel ein Ausgangsstoff nach  Klammerausdruck durch die Bezeich-
nung nach Anlage 2 bewertet als S Anlage 2 Tabelle 6.1, nung nach Anlage 2 Tabelle 6.1 zu
Tabelle 6 Spalte 1] Toleranzen: unter Verwendung von ersetzen. Der pH-Wert ist zu kenn-

N 0,5 %-Punkt - konzentrierter zeichnen. Bei einem pH-Wert < 4,0
S 0,5 %-Punkt Schwefelsdure in zusatzlicher Hinweis zur sachgerech-
technischer Qualitst ~ ten Anwendung:
oder .Nicht zur Blattdiingung geeignet!“. Es
Calci Ifat gelten die Werte nach Anlage 2 Ta-
- g ‘g‘g”su ah g belle 1.4 Spalte 2 und 4 jeweils x 0,5.
ﬁ/ a d4) nac EGer Bei Verwendung von gerauchter
erordnung (EG) Ammoniumsulfat-Lésung nach Anla-
Version 02/2019
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AbfR 2.2.06

Typenbezeichnung

Mindestgehalte

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3 4 5 6
Nr. 2003/2003 ge 2 Tabelle 6 Zeile 6.1.9:

- Mindestgehalt nach Spalte 2:
1,5 % N,

2%S,

- es gelten die Kennzeichnungs-
und Grenzwerte nach Anlage 2
Tabelle 1.4 Spalte 2 und 4 jeweils
x 0,25,

- bei Verwendung von Schwefel-
saure ist ein in Anlage 2 Tabel-
le 6.1 Spalte 2 beschriebenes
Herstellungsverfahren anzugeben.

Erganzung der Kennzeichnung:

LUnter Verwendung von Schwefelsau-

re aus [Herstellungsverfahren]®.

1.1.13 Ammoniumsulfat - 30% N Gesamtstickstoff, Stickstoff bewertet als Carbamid, Ammoni- Das Diingemittel darf mit dem Hin-
Harnstoff Carbamidstickstoff, Carbamid- und Ammonium- umsulfat; auch Zugabe  weis , biuretarm® gekennzeichnet
A : tickstoff stickstoff Kalk bewertet als von Kohlensaurem Kalk  sein, wenn der Biuretgehalt 0,2 %
59%sS mmor:!yTshlc SSOh fol Calciumcarbonat Mindestge-  aus Meeralgen nicht Uberschreitet. Bei Zugabe von
° wasserloslicher schwete halt an Ammoniumstickstoff Kohlensaurem Kalk aus Meeralgen
4%N _ - Typbezeichnung nach Spalte 1:
Hochstgehalt an Biuret: ,/Ammoniumsulfat-Harnstoff mit
0.9 % Kohlensaurem Kalk aus Meeral-
Toleranzen: gen,
N 0,5 %-Punkt - Mindestgehalt nach Spalte 2:
S 0,5 %-Punkt 20 % N
CaCOs 2 %-Punkte 3%S
8 % CaCOs

- zusatzlicher typbestimmender
Bestandteil nach Spalte 3:
Calciumcarbonat.

1.1.14 Stickstoff - Magnesium 19 % N Gesamtstickstoff, Stickstoff bewertet als Nitrat-  Nitrate, Bei Zugabe von Natriumsalzen:
Nitratstickstoff, und Ammoniumstickstoff, Ammoniumverbinden, - Typbezeichnung nach Spalte 1:

Version 02/2019
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AbfR 2.2.06

Typenbezeichnung

Mindestgehalte

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3 4 5 6
Ammoniumstickstoff wasserldsliches Magnesi- Magnesiumsulfat; ~Stickstoff-Magnesiumsulfat mit
5 % MgO wasserldsliches umoxid; Mindestgehalt an auch Zugabe von Natrium®,
Magnesiumoxid Nitratstickstoff 6 % N Natriumsalzen - Mindestgehalte nach Spalte 2:
Toleranzen: 14 % N, 2 % MgO, 6 % Na,
N 0,8 %-Punkt - zusétzlich typbestimmende Be-
MgO 0,9 %-Punkt standteile nach Spalte 3:
Na 0,7 %-Punkt wasserlosliche Natrium,
- Bewertung und weitere Erforder-
nisse nach Spalte 4:
Mindestgehalt an Nitratstickstoff
4 % N; Natrium in Form wasser-
I6slicher Salze ausgedruickt als
Natrium.
1.1.15 Stickstoff - Calcium 10 % N Gesamtstickstoff, Stickstoff bewertet als Ge- Calciumnitrat, Enthalt das Dingemittel Calciumchlo-
Nitratstickstoff samtstickstoff oder als Nitrat- Carbamid, auch rid und entspricht dieses nicht der im
Carbamidstickstoff und Carbamidstickstoff Min-  Calciumchlorid Arzneibuch festgelegten Qualitat,
10% C Calci destgehalt an Nitratstickstoff muss es mit dem Hinweis gekenn-
o @ alcium 2 % N Calcium bewertet als zeichnet sein: ,Nicht fiir Blattdiingung
Ca oder zum Benetzen von Friichten®.
Toleranzen:
N 0,4 %-Punkt
Ca 0,7 %-Punkt
1.1.16 Stickstoffdinger- 15% N Gesamtstickstoff, Stickstoff bewertet als Ge- Auf chemischem Wege  Das Dungemittel darf mit dem Hin-
Losung Carbamidstickstoff, samtstickstoff oder als oder durch Lésen in weis ,biuretarm” gekennzeichnet sein,
Ammoniumstickstoff, Carbamid-, Ammonium- oder Wasser gewonnenes, wenn der Gehalt an Biuret 0,2 % nicht
Nitratstickstoff Nitratstickstoff; Hochstgehalt  unter Atmosphéren- Uberschreitet.
an Biuret: druck bestandiges Kennzeichnung von Carbamidstick-
Gehalt an Carbamidstickstoff =~ Erzeugnis, ohne Zusatz  stoff, Ammoniumstickstoff oder Nitrat-
x 0,026, fir Ammoniumnitrat- von Nahrstoffen tieri- stickstoff, sofern deren Gehalte min-
Harnstoff-Lésung 0,5 % schen oder pflanzlichen destens 1 % N betragen.
Toleranzen: Ursprungs Erfordernisse fiir eine Bezeichnung
N 0,6 %-Punkt als Ammoniumnitrat-Harnstoff-
Lésung:
- Mindestgehalt nach Spalte 2:
Version 02/2019
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AbfR 2.2.06

Typbestimmende

Bestandteile; Angaben zur Wesentliche Besondere
Typenbezeichnung Mindestgehalte N ’ Nahrstoffbewertung; Zusammensetzung; . . .
Nahrstoffformen und . . Bestimmungen, Hinweise
- . . weitere Erfordernisse Art der Herstellung
Nahrstoffléslichkeiten
1 2 3 4 5 6
26 % N,
weitere Erfordernisse nach Spalte 4:
ungefahr die Halfte des angege-
benen Gesamitstickstoffs als
Carbamidstickstoff.
1.2 Vorgaben fiir Phosphatdiinger
Tyggstsat ggtrgﬁg_de Angaben zur Wesentliche Besondere
Typenbezeichnung Mindestgehalte . ’ Nahrstoffbewertung; Zusammensetzung; Bestimmungen,
Nahrstoffformen und . . . )
- g . weitere Erfordernisse Art der Herstellung Hinweise
Nahrstoffldslichkeiten
1 2 3 4 5 6
1.2.1 Dicalciumphosphat mit 20 % P20s Alkalisch-ammoncitrat- Phosphat bewertet als alka- Dicalciumphosphat, Der Gehalt an wasserloslichem
Magnesium I6sliches Phosphat lisch-ammoncitratlésliches Magnesiumphosphat; Magnesiumoxid darf angegeben
6 % MgO Gesamtmagnesiumoxid P20s; Féllen mineralischer sein.
Siebdurchgang: Phosphate, auch von
98 % bei 0,63 mm aus Knochen gelGster
90 % bei 0,16 mm Phosphorsaure
Toleranzen: Zugabe von
P20s 0,8 %-Punkt Magnesiumcarbonat
MgO 0,9 %-Punkt Magnesiumsulfat
1.2.2 Dicalciumphosphat mit 8 % P20s Gesamtphosphat Phosphat bewertet als Ge- Dicalciumphosphat,
Tricalciumphosphat samtphosphat Tricalciumphosphat;
Toleranzen: Fallen mineralischer
P20s 0,8 %-Punkt Phosphate
1.2.3 Phosphat mit Silicium 8 % P20s Gesamtphosphat, Phosphat bewertet als Ge- Siliciumoxide, Natrium-  Mindestgehalt an Silicat 20 %.

Version 02/2019

wasserlosliches Phosphat

Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg

samtphosphat, 50 % des
angegebenen Gehaltes an
P20s wasserl6slich

Toleranzen:

hydrogenphosphate,
Calciumphosphate,
Natriumsulfat, Natrium-
silicat;
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AbfR 2.2.06

Typbestimmende

_ _ Bestandteile: ) Angaben zur Wesentliche Bgsondere
Typenbezeichnung Mindestgehalte N ’ Nahrstoffbewertung; Zusammensetzung; Bestimmungen,
ahrstoffformen und . . . .
Nahrstoffléslichkeiten weitere Erfordernisse Art der Herstellung Hinweise
1 2 3 4 5 6
Gesamtphosphat: Aufschluss von Was-
0,8 %-Punkt serglas mit Schwefel-
wasserlosliches Phosphat: und Phosphorsaure
0,9 %-Punkt
1.24 Teilaufgeschlossenes 16 % P20s Gesamtphosphat, Phosphat bewertet als Ge- Mono-, Tricalciumpho- Ein Gehalt an wasserléslichem
Rohphosphat mit wasserlosliches Phosphat, samtphosphat, mindestens sphat, Calciumsulfat, Magnesiumoxid darf angegeben
Magnesium 6 % MgO Gesamtmagnesiumoxid 40 % des angegebenen Magnesiumsulfat; Teil-  sein.
Gehalts an P20s wasserlos- aufschlieRen gemahle-
lich nen Rohphosphats mit
Siebdurchgang: Schwefel- oder Phos-
98 % bei 0,63 mm phorsaure, Zugabe von
90 % bei 0,16 mm Magnesiumsulfat
Toleranzen: Magnesiumoxid
Gesamtphosphat: Magnesiumcarbonat
0,8 %-Punkt Calcium-Magnesium-
wasserlosliches Phosphat: Carbonat
0,9 %-Punkt
MgO 0,9 %-Punkt
125 Rohphosphat mit was- 23 % P20s Gesamtphosphat, in 2 %iger  Phosphat bewertet als Ge- Mono-, Tricalciumpho-
serloslichem Anteil Ameisensaure |8sliches samtphosphat, mindestens sphat, Calciumsulfat;
Phosphat, wasserlosliches 45 % des angegebenen TeilaufschlieRen ge-
Phosphat Gehalts an P20s in 2 %iger mahlenen Rohphos-
Ameisensaure |6slich, min- phats mit Schwefelsau-
destens 20 % des angege- re
benen Gehalts an P20s
wasserldslich
Toleranzen:
Gesamt-P20s:
0,8 %-Punkt,
in Ameisensaure l6sliches
P20s:
hochstens 2 %-Punkte, was-
serlésliches P20s:
0,9 %-Punkt,
Version 02/2019
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AbfR 2.2.06

Typbestimmende

Bestandteile: Angaben zur Wesentliche Besondere
Typenbezeichnung Mindestgehalte N ’ Nahrstoffbewertung; Zusammensetzung; Bestimmungen,
ahrstoffformen und . . . )
Nahrstoffléslichkeiten weitere Erfordernisse Art der Herstellung Hinweise
1 2 3 4 5 6
die fir Phosphat festgesetzte
Toleranz darf insgesamt
nicht uberschritten werden.
1.2.6 Rohphosphat 23 % P20s Gesamtphosphat, in 2 %iger = Rohphosphat bewertet als Tricalciumphosphat, Siebdurchgang bei 0,16 mm muss
Ameisensaure |6sliches Gesamtphosphat, Calciumcarbonat, aus angegeben sein.
Phosphat mindestens 40 % des ange- ~ Weicherdigem
gebenen Gehalts an P20sin  Rohphosphat; vermah-
2 %iger Ameisensaure 16s- len
lich;
Siebdurchgang:
98 % bei 0,315 mm
90 % bei 0,16 mm
Toleranzen:
Gesamt-P20s:
0,8 %-Punkt,
In Ameisenséure I6sliches
P20s:
héchstens 2 %-Punkte, die
fir Phosphat festgesetzte
Toleranz darf insgesamt
nicht Uberschritten werden
1.2.7 Weicherdiges 16 % P20s Gesamtphosphat, in 2 %iger  Phosphat bewertet als Ge- Tricalciumphosphat, Der Siebdurchgang bei 0,063 mm
Rohphosphat mit Mag- Ameisensaure losliches samtphosphat; mindestens Calciumcarbonat, muss angegeben sein.
nesium Phosphat 55 % des angegebenen Magnesiumsulfat;
Gehalts an P205 in2 %iger Vermahlen weicherdi-
Ameisensaure I6slich, gen Rohphosphats,
6 % MgO Gesamt-Magnesiumoxid Siebdurchgang:

Version 02/2019
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99 % bei 0,125 mm
90 % bei 0,063 mm

Toleranzen:
Gesamtphosphat:

0,8 %-Punkt, in Ameisensau-
re l6sliches Phosphat:
hochstens 2 %-Punkte, die

Zugabe von
Magnesiumsulfat,
Magnesiumoxid,
Magnesiumcarbonat,
Calcium-Magnesium-
Carbonat
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Typbestimmende

Bestandteile: Angaben zur Wesentliche Besondere
Typenbezeichnung Mindestgehalte Néhrstoffformen’und Nahrstoffbewertung; Zusammensetzung; Bestimmungen,
- g . weitere Erfordernisse Art der Herstellung Hinweise
Nahrstoffloslichkeiten
1 2 3 4 5 6
fir Phosphat festgesetzte
Toleranz darf insgesamt
nicht Uberschritten werden,
MgO: 0,9 %-Punkt
1.2.8 Phosphatdiinger- 20 % P20s wasserlosliches Phosphat Phosphat bewertet als was- Durch Mischen von Das Dingemittel darf nur in geeig-
Lésung serldsliches Phosphat; Phosphorsaure mit neten Behaltern in den Verkehr
pH-Wert der Losung: Natronlauge gewonne-  gebracht werden.
4,6 bis 5,2 nes Erzeugnis
Toleranzen:
P205 0,9 %-Punkt
1.2.9 Phosphatdlinger aus 10 % P20s Gesamtphosphat Phosphat bewertet als Ge- Phosphathaltige Aus- In der Typenbezeichnung ist der
[Bezeichnung nach samtphosphat gangsstoffe nach Anla-  Klammerausdruck durch die Be-
Anlage 2, Tabelle 6.2] Siebdurchgang: ge 2 Tabelle 6.2; aus zeichnung nach Anlage 2 Tabelle
98 % bei 0,63 mm nur einem Stoff nach 6.2 Spalte 1 zu ersetzen. Das Her-
90 % bei 0,16 mm Anlage 2 Tabelle 6.2 stellungsverfahren nach Anlage 2
Toleranzen: Tabelle 6.2 Spalte 2 ist anzugeben.
Gesamtphosphat:
0,8 %-Punkt
1.3 Vorgaben fiir Kaliumdiinger
Typbestimmende .
ygestandteile' Angaben zur Wesentliche Besondere
Typenbezeichnung Mindestgehalte Nahrstoffformen ,und Nahrstoffbewertung; Zusammensetzung; Bestimmunaen. Hinweise
- o . weitere Erfordernisse Art der Herstellung gen.
Nahrstoffloslichkeiten
1 2 3 4 5 6
1.3.1 Kaliumsulfat 35 % K20 wasserlosliches Kaliumoxid Kalium bewertet als wasser-  Kaliumsulfat; umhdllt
I16sliches K20; Gehalt an
Chlorid hochstens 3 % CI
Toleranzen:
K20 0,5 %-Punkt
Version 02/2019
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Typenbezeichnung

Mindestgehalte

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3 4 5 6

1.3.2 Kaliumdinger-Lésung 20 % K20 wasserldsliches Kaliumoxid Kali bewertet als wasserlos-  Kaliumhydroxid, Das Dingemittel darf nur in geeig-
liches K20 Kaliumformiat; neten Behaltern in den Verkehr
Toleranzen: Lésen in Wasser gebracht werden.
K20 1 %-Punkt

1.3.3 Kaliumsulfat-Lésung 6 % K20 wasserldsliches Kaliumoxid; Kali bewertet als wasserlés-  Kaliumsulfat; Das Diingemittel darf nur in geeig-

6%S wasserldslicher Schwefel liches Kz20; Schwefelsaure; durch neten Behaltern in den Verkehr

Schwefel bewertet als S Mischen gewonnenes gebracht werden.
Toleranzen: Erzeugnis
K20 1 %-Punkt
S 0,5 %-Punkt

1.3.4 Kaliumdulnger aus 10 % K20 wasserldsliches Kaliumoxid Kali bewertet als wasserlds-  Kaliumsalze; nur ein In der Typenbezeichnung ist der

[Bezeichnung nach
Anlage 2 Tabelle 6.3
Spalte 1]

liches K20

Toleranzen:

K20 1 %-Punkt, bei aus-
schlielicher Verwendung
von Vinasse flir K20 3 %
Punkte.

1.4 Vorgaben fiir Kalkdiinger

Vorbemerkungen und Hinweise

Ausgangsstoff nach
Anlage 2 Tabelle 6.3
Spalte 1, auch als L6-
sung

Klammerausdruck durch die Be-

zeichnung nach Anlage 2 Tabelle
6.3 Spalte 1 zu ersetzen.

Das Herstellungsverfahren nach

Anlage 2 Tabelle 6.3 Spalte 2 ist
anzugeben.

1  Dingemitteln dieses Abschnittes diirfen Dingemittel nach Abschnitt 1 oder mineralische Einnahrstoffdiinger nach der Verordnung (EG) Nr. 2003/2003 zuge-
geben sein. Von der Mdglichkeit nach Satz 1 sind ausgenommen:

1.1 die Zugabe von Ausgangsstoffen nach Anlage 2 Tabelle 6.4 Ziffern 6.4.7 bis 6.4.16,
1.2 die Zugabe von Ammoniumstickstoff enthaltenden Stickstoffdiingern, vorbehaltlich einer abweichenden Regelung fiir einzelne Diingemitteltypen.

2  Kalkdunger, die bereits aus einer Kombination nach Nummer 1 bestehen, dirfen nicht erneut zur Mischung verwendet sein.

3 Die Mindestgehalte nach Spalte 2 des jeweiligen Ausgangstyps reduzieren sich im Falle einer Mischung nach Nummer 1 fur das jeweilige Endprodukt um ein
Drittel, soweit nicht ausschliel3lich eine Zugabe von Magnesiumdiingern erfolgt.
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4  Fur Kalkdinger gelten die Mindestgehalte nach Spalte 2 und, vorbehaltlich der besonderen Bestimmungen in Spalte 6, die angegebenen Gehalte an CaO
oder CaCOs auch dann als erreicht, wenn das Dingemittel anstelle eines Teiles CaO einen Teil MgO und anstelle eines Teiles CaCOs einen Teil MgCOs ent-

halt.
Typbestlmm_en'de Angaben zur Wesentliche
. . Bestandteile; .. . . Besondere
Typenbezeichnung Mindestgehalte . Nahrstoffbewertung; Zusammensetzung; . . .

Nahrstoffformen und . . Bestimmungen, Hinweise
- e ! weitere Erfordernisse Art der Herstellung

Nahrstoffloslichkeiten

1 2 3 4 5 6
141  Kohlensaurer Kalk 75 % CaCOs Calciumcarbonat Kalk bewertet als CaCOs3; Calciumcarbonat, da- Das Dingemittel darf a“Is ~Kohlen-
Siebdurchgang: neben auch Magnesi_ saurer Magnesmmkalk bezeichnet

26

97 % bei 3,15 mm

70 % bei 1,0 mm
Reaktivitat, bewertet nach
Umsetzung in verdiinnter
Salzsaure, mindestens 30 %
ab einem Gehalt von 25 %
MgCOs mindestens 10 %
Toleranzen:

CaCOs3 4 %-Punkte,
MgCOs 2,5 %-Punkte nach
unten und 5 %-Punkte nach
oben, insgesamt (CaCO3 +
MgCO3) 4 %-Punkte

umcarbonat; aus Krei-
de, Kalkstein, Dolomit
naturlicher Lagerstat-
ten, auch als Mischung
oder aus Meeralgen;
auch Zugabe von

a) Magnesiumcarbonat

b) Azotobakter auf
Torf, wenn 1 000
wirksame Azotobak-
terzellen je Gramm
Endprodukt erreicht
werden

c) Brennraumaschen
nach Anlage 2
Tabelle 7
Zeile 7.3.16

sein, wenn der Gehalt an MgCO3

und MgO mehr als 15 % betragt.

Das Dingemittel darf mit dem Hin-

weis ,leicht umsetzbar” gekenn-

zeichnet sein, wenn die Reaktivitat
mindestens 80 % betragt.

Bei der Herstellung aus Meeralgen:

- Mindestgehalt nach Spalte 2:
65 % CaCOs,

- keine Mischung mit anderen
kohlensauren Kalken,

- das Dingemittel muss als ,Koh-
lensaurer Kalk aus Meeralgen®
bezeichnet sein.

Bei Herstellung aus holozanen

Kalken:

- Mindestgehalt nach Spalte 2:
60 % CaCOs,

- keine Mischung mit anderen
kohlensauren Kalken,

- das Dingemittel muss als ,Koh-
lensaurer Kalk aus holozanem
Kalk“ bezeichnet sein.

Bei der Zugabe von Azotobakter

nach Buchstabe b Spalte 5 darf das

Diingemittel zusatzlich als AZ-Kalk

bezeichnet sein, wenn es mindes-

tens 1 000 wirksame Azotobakter-
zellen je g, bewertet nach ihrem

Version 02/2019
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Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Typenbezeichnung Mindestgehalte

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3 4 5 6
Wachstum auf Agarplatten, enthalt.
Bei der Zugabe von Brennrauma-
sche nach Buchstabe ¢ Spalte 5:
- maximal 30 % Brennraumasche
und nur von unbehandelten
Pflanzenteilen,
- Mindestgehalt nach Spalte 2:
70 % CaCOs,
- das Dingemittel muss mit dem
Hinweis ,Enthalt basisch wirk-
same Pflanzenasche® gekenn-
zeichnet sein.
1.4.2 Branntkalk 65 % CaO Calciumoxid Kalk bewertet als CaO; Calciumoxid, daneben Das Dingemittel darf als ,Brannt-
beim Inverkehrbringen diir- auch Magnesiumoxid; kalk, kérnig“ oder ,Magnesium-
fen nicht mehr als 9 % CaO aus Kalkstein, Dolomit Branntkalk, kornig“ bezeichnet sein,
als Carbonat vorliegen, oder Kreide natirlicher  wenn es zusatzlich folgenden An-
Siebdurchgang: Lagerstatten; auch forderungen entspricht:
97 % bei 6,3 mm Mischen untereinander  Siebdurchgang:
Toleranzen: durch Brennen bis zu 5 % bei 0,4 mm
CaO 4 %-Punkte Im Rahmen der Hinweise zur sach-
MgO 2,5 %-Punk’te gerechten Anwendung Kennzeich-
nach unten und 5 %-Punkte nung mit dem Hinweis: ,Bei der
nach oben, insgesamt Anwendung in der Forstwi[tschaft
(CaO + MgO) 4 % Punkte die hohe Wirkungsintensitat
beachten®.
1.4.3 Mischkalk 50 % CaO Calciumoxid Kalk bewertet als CaO; Calciumcarbonat, Bezeichnung nach Spalte 1 gilt

Version 02/2019
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hochstens 75 % des CaO als
Carbonat

Siebdurchgang:

97 % bei 4,0 mm

50 % bei 0,8 mm
Toleranzen:

CaO0 4 %-Punkte,
MgO 2,5 %-Punkte nach

-hydroxid oder -oxid,
daneben auch Magne-
siumcarbonat,
-hydroxid oder -oxid,
aus Kalkstein, Dolomit
oder Kreide natirlicher
Lagerstatten; durch
Mischen oder Brennen,

auch fur recarbonatisierten Brannt-
kalk.

Im Rahmen der Hinweise zur sach-
gerechten Anwendung Kennzeich-
nung mit dem Hinweis: ,Bei der
Anwendung in der Forstwirtschaft
die hohe Wirkungsintensitat beach-
ten®.
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Typenbezeichnung

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Mindestgehalte

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3 4 5 6
unten und 5 %-Punkte nach auch teilweises Bren- Bei Zugabe von Wasser zur Staub-
oben, insgesamt (CaO + nen, auch Zugabe von bindung im Rahmen der Hinweise
MgO) 4 %-Punkte Wasser zur Staubbin- zur sachgerechten Anwendung
dung Kennzeichnung mit dem Hinweis:
.Bei langerer Lagerung verringerte
Wirkungsgeschwindigkeit durch
Recarbonatisierung moglich®.
1.4.4  Huittenkalk 42 % CaO Calciumoxid Kalk bewertet als CaO, Silikate von Calcium Bei Siebdurchgang nach Spalte 4
Siebdurchgang und Magnesium; Buchstabe b muss das Dingemittel
a) 97 % bei 1,0 mm aus Hochofenschlacke ~ mit einem Hinweis auf eine stark
80 % bei 0,315 mm verlangsamte Wirkung gekenn-
oder zeichnet sein.
b) 97 % bei 3,15 mm
Toleranzen:
CaO 3 %-Punkte
MgO 1,5 %-Punkte
insgesamt (CaO + MgO)
3 %-Punkte
1.4.5 Konverterkalk 40 % CaOo Calciumoxid Kalk bewertet als CaO; Silikate und Oxide von Ausgangsstoffe und Art der Herstel-

28

Siebdurchgang bei Herstel-
lung nach Spalte 5 Buchsta-
be
a) 97 % bei 1,0 mm

80 % bei 0,315 mm
b) 97 % bei 3,15 mm

40 % bei 0,315 mm
c) 97 % bei 0,63 mm

75 % bei 0,16 mm.

Calcium und Magnesi-
um aus der Herstellung
unlegierter Stahle; auch
Zugabe von

- phosphathaltigen
Aschen nach Anla-
ge 2 Tabelle 6.2
Nummer 6.2.2 und
6.2.3,

- Rohphosphat je-
weils in die flissige
Schmelze
(> 1400 °C);

lung nach Spalte 5 miissen ange-
geben sein. Bei Zugabe phosphat-
haltiger Stoffe nach Spalte 5:

- Mindestgehalte nach Spalte 2:
30 % CaO, 3 % P20s
Kennzeichnung der Phosphatl6s-
lichkeiten nach Anlage 2 Tabelle 4
Nummer 4.2.11, 4.2.1 und 4.2.2

Version 02/2019
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Typenbezeichnung

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Mindestgehalte

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

2 3

4

5

6

1.4.6  Kalkdinger aus
[Bezeichnung nach Anla-

ge 2 Tabelle 6.4 Spalte 1]

Version 02/2019

30 % CaO in der
™

Calciumoxid

Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg

Bei Siebdurchgang nach
Buchstabe b: Loslichkeit von
Calcium und Magnesium,
bewertet nach Umsetzung in
verdinnter Salzsaure, min-
destens 30 %

Toleranzen:

CaO 3 %-Punkte,

MgO 1,5 %-Punkte,
insgesamt (CaO + MgO)

3 %-Punkte P20s5 0,8 %-Punkt

Kalk bewertet als CaO,
Reaktivitat:

Reaktivitat, bewertet nach
Umsetzung in verdinnter
Salzsaure, mindestens 30 %,
ab einem Gehalt von 25 %
MgCOs mindestens 10 %
Toleranzen:

CaO 3 %-Punkte,

MgO 2,5 %-Punkte nach
unten und 5 %-Punkte nach
oben,

insgesamt (CaO + MgO)

4 %-Punkte

a) Vermahlen von
Konverterschlacke

b) Absieben zerfalle-

ner Konverterschla-

cke und
Pfannenschlacke

c) Vermahlen von
Konverterschlacke
nach Zugabe von
phosphathaltigen
Stoffen in die

Schlackenschmelze

Oxide, Hydroxide, Sili-
cate oder Carbonate
von Calcium und Mag-
nesium; aus nur einem
Stoff nach Anlage 2
Tabelle 6.4

In der Typenbezeichnung ist der
Klammerausdruck durch die Be-
zeichnung nach Anlage 2 Tabel-

le 6.4 Spalte 1 zu ersetzen.

Bei ausschlieRlicher Verwendung
von Aschen pflanzlicher Herkunft
nach Anlage 2 Tabelle 7.3 Zeile
7.3.16 Mindestgehalt nach Spalte 2:
15 % CaO in der TM.

Kalke nach Anlage 2 Tabelle 6
Nummer 6.4.12 und 6.4.13 durfen
abweichend von den Vorgaben zur
Herstellung nach Spalte 5 auch mit
Kalken nach Tabelle 6 Nummer
6.4.2, 6.4.4 und 6.4.6 gemischt sein.
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1.5 Vorgaben fiir Sekundarnahrstoffdiinger

Typbestimmende

Bestandteile; Angaben zur Wesentliche Besondere
Typenbezeichnung Mindestgehalte . ’ Nahrstoffbewertung; Zusammensetzung; . . .
Nahrstoffformen und . . Bestimmungen, Hinweise
N L . weitere Erfordernisse Art der Herstellung
Nahrstoffloslichkeiten
1 2 3 4 5 6
1.5.1 Calciumchlorid 15 % Ca Calcium Calcium bewertet als was- Calciumchlorid
serlosliches Ca
Toleranzen:
Ca 0,7 %-Punkt
15.2 Calciumformiat 27 % Ca Calcium Calcium bewertet als was- Calciumformiat; auch Bei Suspendieren oder Lésen in
serlosliches Ca Suspendieren oder Wasser:
Toleranzen: Losen in Wasser - Bezeichnung nach Spalte 1:
Ca 0,7 %-Punkt »Calciumformiat-flissig®,
- Mindestgehalt nach Spalte 2:
15 % Ca.
1.5.3 Magnesiumcarbonat 70 % MgCOs3 Magnesiumcarbonat Magnesium bewertet als Magnesiumcarbonat; Das Diingemittel darf auch als
Magnesiumcarbonat; mechanisches Aufbe- .Magnesit“ bezeichnet sein.
Siebdurchgang: reiten von Magnesit
97 % bei 0,2 mm
Toleranzen:

MgCOs 2 %-Punkte Angabe
der basisch wirksamen Be-
standteile in % CaCO3
Reaktivitat: Reaktivitat, be-
wertet nach Umsetzung in
verdinnter Salzsaure, min-
destens 10 %

154 Magnesiumoxid 70 % MgO Magnesiumoxid Magnesium bewertet als Magnesiumoxid
Magnesiumoxid; Brennen von Magnesit
Siebdurchgang: nur bei einer Brenn-
97 % bei 4,0 mm temperatur <1 800 °C
Toleranzen:
MgO 0,9 %-Punkt

1.5.5 Magnesiumsilikat 20 % MgO Magnesiumoxid Magnesium bewertet als Magnesiumsilikate;
Gesamt-Magnesiumoxid; mechanisches Aufbe-

Version 02/2019

30 Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg



AbfR 2.2.06

Typenbezeichnung

Mindestgehalte

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3 4 5 6
Siebdurchgang: reiten magnesiumbhalti-
97 % bei 0,2 mm ger Gesteine
65 % bei 0,032 mm
Toleranzen:
MgO 0,9 %-Punkt
1.5.6 Kieserit mit 20 % MgO Magnesiumoxid Magnesium bewertet als Magnesiumsulfat- Bei Zugabe von Kaliumsulfat:
Magnesiumcarbonat Magnesiumoxid; mindestens  Monohydrat, Magnesi- - Typenbezeichnung nach Spalte 1:
60 % des angegebenen umcarbont; Kieserit in Kieserit mit Kali und Magnesi-
Gehaltes an MgO wasserloés-  Mischung mit Dolomit umcarbonat
lich und Magnesit, auch Mindestgehalte nach Spalte 2:
Siebdurchgang: unter Zugabe von Kali- 81,2 Mg(g) 6 % anO ins%esam-t
Magnesit: 97 % bei 0,2 mm umsulfat 20 % ’ ’
Dolomit: - Weiterer typbestimmender Be-
97 % bei 3,15 mm und standteil nach Spalte 3:
70 % bei 1mm wasserldsliches Kaliumoxid
Reaktivitat: - Weitere Erfordernisse nach
Reaktivitat, bewertet nach Spalte 4:
Umsetzung in verdinnter Kalium bewertet als wasserlsli-
Salzséaure, mindestens 10 % chen K20, Hochstgehalt an
Toleranzen: Chlorid im zugegebenen Kali-
MgO 0,9 %-Punkt umsulfat: 3 % CI.
K20 1 %-Punkt
157 Magnesiumdunger- 15 % MgO Magnesiumoxid Magnesium bewertet als Magnesiumoxid,
Suspension Magnesiumoxid -hydroxid oder Magne-
Toleranzen: siumsalze; Suspendie-
MgO 0,9 %-Punkt ren in Wasser
1.5.9 Elementarer Schwefel fest: Schwefel Schwefel bewertet als S Schwefel aus Natur-
80% S Siebdurchgang: oder Industrieherkunf-
flissig: 97 % bei 0,1 mm ten
40 % S Toleranz:
S 0,5 %-Punkt
1.5.10 Schwefel- 6% S Schwefel, Schwefel bewertet als S; Sulfate, Sulfite, Hydro-
Magnesiumdunger 6 % MgO Magnesiumoxid Magnesium bewertet als xide, Carbonate oder

Version 02/2019
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Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Typenbezeichnung Mindestgehalte

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3 4 5 6

Magnesiumoxid; Oxide von Calcium
Siebdurchgang: oder Magnesium aus
97 % bei 2 mm Natur- und Industrie-
Toleranzen: herkinften
MgO 0,9 %-Punkt
Ca 0,7 %-Punkt
S 0,5 %-Punkt

1.5.11 Schwefel- 11 %S Schwefel; Schwefel bewertet als S, Sulfate, Sulfite, Hydro- Im Rahmen der Hinweise zur sach-

Calciumdunger 25 % Ca Calcium

Calcium bewertet als Ca;
Siebdurchgang:

97 % bei 1 mm

80 % bei 0,315 mm

Toleranzen:
Ca 0,7 %-Punkt

S 0,5 %-Punkt

ABSCHNITT 2

Vorgaben fiir mineralische Mehrnahrstoffdiinger

Vorbemerkungen und Hinweise

xide, Oxide oder Car-
bonate von Calcium;
aus Sprihabsorptions-
verfahren bei der Mo-
noverbrennung von
Steinkohle

1. Nahrstoffe, Nahrstoffformen und Nahrstoffldslichkeiten sind entsprechend ihrer Angabe in der Kennzeichnung zu bewerten.
2. Nahrstoffformen und Nahrstoffldslichkeiten in den Spalten 3 und 4 beziehen sich auf die jeweiligen Nummern in den Zeilen der Anlage 2 Tabellen 3 und 4.

gerechten Anwendung Ergénzung
der Kennzeichnung um die Worte
.Bei der Bemessung der Diingung
auf den Schwefelbedarf achten®.

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Typenbezeichnung Mindestgehalte

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;

weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3

4

5

6

2.1 NP-Diinger fest: Stickstoff in den Stickstoff-
3%N formen:

32

Fir die Stickstoffformen 3.2

bis 3.10 missen Gehalte

Auf chemischem Wege,

durch Mischen (fest)

Bei Zugabe von Kohlensaurem Kalk
aus Meeralgen:

Version 02/2019
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Typenbezeichnung

Mindestgehalte

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3 4 5 6
5 % P20s fest: angegeben sein, wenn sie oder Losen (Losung) - Mindestgehalt nach Spalte 2:
als Lésung: 3.1 bis 3.10 mindestens 1 % betragen; gewonnenes Erzeug- 10 % CaCOs;
1%N als Lésung: fur Phosphat Gehaltsanga- nis; - Spalte 3:
1 % P20s 3.1 bis 3.4 und 3.7 Phosphat  ben und weitere Erfordernis-  auch Zugabe von Koh- Calciumcarbonat;
insgesamt 3 % in den Phosphatléslichkeiten:  se nach Anlage 2 Tabelle 5 lensaurem Kalk aus - Spalte 4:

2.2 NK-Dunger

2.3 PK-Diinger

Version 02/2019

fest:

3%N

5 % K20

als Lésung:
1%N

1 % K20
insgesamt 3 %

fest:

5 % P20s

5 % K20

als Suspension:
5 % P20s

5% K20
insgesamt 3 %

fest:
4.2.1bis4.2.3

4.2.1

Stickstoff in den Stickstoff-
formen:

fest:

3.1 bis 3.10

Lésung:
3.1 bis 3.4 und 3.7 wasser-

|6sliches Kaliumoxid

Phosphat in den Phosphat-
|6slichkeiten 4.2.1 bis 4.2.11
wasserlosliches Kaliumoxid

Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg

Fur die Stickstoffformen 3.2
bis 3.10 mussen Gehalte
angegeben sein, wenn sie
mindestens 1 % betragen.

Fir Phosphat Gehaltsanga-
ben und weitere Erfordernis-
se nach Anlage 2 Tabelle 5

Meeralgen auch Um-
hillung

Auf chemischem Wege,
durch Mischen (fest)
oder Lésen (Lésung)
gewonnenes Erzeug-
nis; auch Zugabe von
Kohlensaurem Kalk aus
Meeralgen auch Um-
hillung

Auf chemischem Wege,
durch Mischen (fest),
Lésen (Lésung) oder
Suspendieren (Sus-
pension) gewonnenes
Erzeugnis; auch unter
ausschlief3licher Ver-
wendung von Aschen
nach Anlage 2 Tabel-
le 7.3 Zeile 7.3.16 auch
Umhillung

Kalk bewertet als CaCOs;

- Kennzeichnung gemaf Anla-
ge 2 Tabelle 10.1.6.

Beim Mischen von Kaliumnitrat mit
Salpetersaure darf das Dingemittel
nur in geschlossenen Behaltern in
den Verkehr gebracht werden. Bei
Zugabe von Kohlensaurem Kalk aus
Meeralgen:
- Mindestgehalt nach Spalte 2:
10 % CaCOs;
- Spalte 3:
Calciumcarbonat;
- Spalte 4:
Kalk bewertet als CaCOs;
- Kennzeichnung gemafn Anlage 2
Tabelle 10.1.6.

Bei Verwendung von Aschen

- Mindestgehalt nach Spalte 2 fur
festen Diinger:
2 % P20s
3 % K20,

- bei trockenem Material Granulie-
rung
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Typenbezeichnung

Mindestgehalte

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3 4 5 6

24 NPK-Dunger fest: Stickstoff in den Stickstoff- Bei den Stickstoffformen 3.2  Auf chemischem Wege  Bei Einschliel3en in Kapseln ist das
3%N formen: bis 3.10 missen Gehalte oder durch Mischen Dungemittel als ,verkapselt® zu
5 % P20s fest: angegeben sein, wenn sie (fest), Lésen (Lésung) bezeichnen. Bei Verwendung von
5 % K20 3.1 bis 3.10 mindestens 1 % betragen. oder Suspendieren lonenaustauschern ist die Kenn-
auf Tragermate-  als Lésung: Fir Phosphat: (Suspension) gewon- zeichnung wie folgt zu erganzen:
rial: 3.1 bis 3.4, 3.7 Gehaltsangaben und weitere  Ne€nes Erzeugnis; .Das Dungemittel ist nach Gebrauch
1% N als Suspension: Erfordernisse nach Anlage 2 fest: nicht mehr als Stoff nach § 2 des
1 % P20s 3.1 bis 3.4 Tabelle 5 auch Lésen von Diin- Dungegesetzes, ausgenommen
1% K20 Phosphat in den gesalzen in Wasser Wiederverwertung zum selben
insgesamt 4 % Phosphatloslichkeiten: und EinschliefRen in Zweck, zuléss_,ig qnd in Systemen zu
als Lésung: fest: Kapseln auch unter verwenden, die elne_.Entsorgu_ng
1%N 4.2.1bis4.2.7, 4.2.11 Verwendung von des geprauchten Tragermaterials
1 % P05 als Lésuna: Aschen nach Anlage 2 ermoglichen®.
1% Ko0 4—9‘_2_1 ' Tabelle 7.3 Zeile 7.3.16  Bej Verwendung von Aschen nach

34

insgesamt 4 %

als Suspension:
3%N

4 % P20s

4 % K20

als Suspension:
421,425,428

wasserlosliches Kaliumoxid

auch Umhillung auch
Auftragen auf folgen-
des Tragermaterial:

- lonenaustauscher
auf der Basis von
Styrol-
Divinyl=benzol-
Copolymer

auch Zugabe von Koh-

lensaurem Kalk aus

Meeralgen

Spalte 5:
- Mindestgehalt nach Spalte 2 fur
festen Diinger:
2 % P20s
3 % K20,
- bei trockenem Material Granulie-
rung.
Bei Zugabe von Kohlensaurem Kalk
aus Meeralgen:
- Mindestgehalt nach Spalte 2:
10 % CaCOs,
- Spalte 3:
Calciumcarbonat,
- Spalte 4:
Kalk bewertet als CaCOs,
- Kennzeichnung gemal Anlage 2
Tabelle 10.1.6.

Version 02/2019
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ABSCHNITT 3

Vorgaben fiir organische und organisch-mineralische Diingemittel

AbfR 2.2.06

Typbestimmende

Mindestgehalte . Angaben zur Wesentliche
. Bestandteile; .. . . Besondere
Typenbezeichnung (bezogen Nihrstoffformen und Nahrstoffbewertung; Zusammensetzung; Bestimmunaen. Hinweise
f TM) - ) . weitere Erfordernisse Art der Herstellung gen.
au Nahrstoffldslichkeiten
1 2 3 4 5 6
3.1 Organischer N-, P-, K-, Einnahrstoff- Gesamtstickstoff Stickstoff bewertet als Ge- Stoffe nach Anlage 2 Die Typenbezeichnung des Diin-
NP-, NK-, PK- oder dinger nach Gesamtphosphat samtstickstoff Phosphat Tabelle 7.1, 7.2 sowie gemittels ist nach den enthaltenen
NPK-Diinger Spalte 1: Gesamtkaliumoxid bewertet als Gesamt-P20s organische Stoffe nach  Nahrstoffen nach Spalte 1 zu wah-
3 % fur den Kali bewertet als Gesamt- Anlage 2 Tabelle 7.4; len.
Nahrstoff K20 auch in flissiger Form
Zweinahrstoff- Toleranzen:
und Dreinahr- 50 % des in % angegebenen
stoffdlinger nach Gehaltes, jedoch nicht mehr
Spalte 1: als 1 %-Punkt, bei aus-
1% N schlieBlicher Verwendung
0,3 % P20s oder von Vinasse fiir K20
0,5 % K20 3 %-Punkte, fir die organi-
sche Substanz 50 % des in
% angegebenen Gehaltes,
jedoch nicht mehr als
5 %-Punkte
3.2 Organisch-Mineralischer  Einnahrstoff- Gesamtstickstoff Stickstoff bewertet als Ge- Stoffe nach Anlage 2 Die Typenbezeichnung des Diin-
N-, P-, K-, NP-, NK-, PK-  diinger nach Gesamtphosphat samtstickstoff Phosphat Tabelle 7; auch in flls- gemittels ist nach den enthaltenen

oder NPK-Diinger

Version 02/2019

Spalte 1: Gesamtkaliumoxid
3 % fur den

Nahrstoff

Zweinahrstoff-

und Dreinahr-

stoffdiinger nach

Spalte 1:

1,5%N

0,5 % P20s oder

1,0 % K20

Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg

bewertet als Gesamt-P20s
Kali bewertet als Gesamt-
K20 Mindestgehalt an orga-
nischer Substanz: 10 %
bezogen auf TM

Toleranzen:

50 % des in % angegebenen
Gehaltes, jedoch nicht mehr
als 1 %-Punkt, fur die orga-
nische Substanz 50 %, je-
doch nicht mehr als

5 %-Punkte

siger Form

Nahrstoffen nach Spalte 2 zu wah-
len. Bei Verwendung mineralischer
Dungemittel Mindestgehalt nach
Spalte 2:

- 3%N,
- 3% P20so0der
- 3% K20.
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ABSCHNITT 4
Vorgaben fiir Diingemittel mit Spurennidhrstoffen sowie Spurennahrstoffdiinger

Vorbemerkungen und Hinweise

1.  Im Rahmen der Hinweise zur sachgerechten Anwendung muss auf Beschrankungen fiir den geeigneten Anwendungsbereich (z. B. Ackerbau, Grinland,

Forstwirtschaft, Gartenbau) und die geeignete Applikationsform (z. B. Blattdingung) hingewiesen sein.

2. Die Dungemittel nach Abschnitt 4.2 durfen nur in geschlossenen Packungen in den Verkehr gebracht werden.

4.1 Vorgaben fiir Diingemittel der Abschnitte 1, 2, 3 oder 5 mit zusatzlich den Typ bestimmenden Spurennahrstoffen

Erganzung der  Zusétzliche typbestimmende

. Mindestgehalte Bestandteile; , AAngaben zur . Wesentliche . Besondere
Typenbezeichnung N Nahrstoffbewertung; Zusammensetzung; . . .
(bezogen Nahrstoffformen und weitere Erfordernisse Art der Herstellun Bestimmungen, Hinweise
auf TM) Nahrstoffléslichkeiten 9
1 2 3 4 5 6
411  Typenbezeichnung fir 0,02% B Bor, Kobalt, Kupfer, Eisen, Spurennahrstoffe bewertet Mineralische Ein- und Das Duingemittel muss mindestens
Diingemittel nach Ab- 0,004 % Co Mangan, Molybdan oder Zink  als Gesamtgehalt und was- Mehrnahrstoffdiinger einen der in Spalte 3 genannten
schnitt 1, 2, 3 oder 5, 0,02 % Cu serloslicher Gehalt Toleran- der Abschnitte 1, 2 Spurennahrstoffe enthalten. Bei
erganzt durch die Anga- 0,04 % Fe zen fur jeden Spurennahr- oder 5 sowie Dungemit-  Inverkehrbringen fur eine Anwen-
be ,mit Spurennahrstoff” 0,02 % Mn stoff: tel nach Abschnitt 3; dung in der Landwirtschaft aulRer
oder durch die Angabe 0,002 % Mo - 50 % des in % angege- auch Zugeben von Gartenbau Mindestgehalte nach
,mit“ sowie durch den oder benen Gehaltes, jedoch Spurennahrstoffen Spalte 2:
Namen der Spurennéhr- 0,02 % Zn nicht mehr als 0’4 %- nach Abschnitt 4.2 - 1% Fe bezogen auf TM
:L%f;i Osder;g:)rl ?:Zr;ri' Punkt - 0,2 % Mn bezogen auf TM
Reihenfglge der Spalte 2 - beieinem Gehaltan Héchstgehalte fiir Kupfer 0,09 %
Gesamteisen > 10 % fir bezogen auf TM und Zink 0,5 %
Eisen 2 %-Punkte. bezogen auf TM, davon ausge-
nommen ist eine gezielte Zugabe
von
- nach Abschnitt 4.2 zugelasse-
nen Spurennahrstoffdiingern,
- nach Abschnitt E1 der EG-VO
Nr. 2003/2003 zugelassenen
Spurennahrstoffdiingern.
Hochstgehalt fur Kupfer 0,2 % be-
zogen auf TM fiir Holz-
Version 02/2019
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Erganzung der

Zusatzliche typbestimmende

: Mindestgehalte Bestandteile; , Angaben zur Wesentliche Besondere
Typenbezeichnung } Nahrstoffoewertung; Zusammensetzung; , .
(bezogen Né&hrstoffformen und itere Erforderni Art der Herstell Bestimmungen, Hinweise
auf TM) Nahrstoffléslichkeiten weitere Erfordernisse er Herstellung
1 2 3 4 5 6

Brennraumaschen bei Ruckfihrung
auf forstliche Flachen.

4.2 Vorgaben fir Diingemittel, die als typbestimmende Bestandteile nur Spurennihrstoffe enthalten

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Typenbezeichnung Mindestgehalte

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3 4 5 6
4.21 Kupferhydroxid- 22 % Cu Kupfer Kupfer bewertet als Gesamt-  Suspendieren von
Suspension kupfer; Kupferhydroxid
Siebdurchgang:
100 % < 0,005 mm
Toleranzen:
Cu 0,4 %-Punkt
422 Eisensalz 8 % Fe wasserldsliches Eisen Eisen bewertet als wasser- Eisen(ll) Salz, Ge- Das Anion des Mineralsalzes muss
I6sliches Eisen steinsmehl oder Dolo- angegeben sein. Bei Zugabe von
Toleranzen: mit; Mischen von Ei- Glycin im Rahmen der Hinweise zur
Fe 0,4 %-Punkt sen(ll)- Salz mit Ge- sachgerechten Anwendung Kenn-
steinsmehl oder Dolo- zeichnung mit dem Hinweis:
mit; auch chelatisiert ,/Anwendungsvorgabe: Produkt ist
mit Glycin ausschlieBlich zur Blattanwendung
zugelassen®.
423  Eisen-Dinger 6 % Fe Eisen Eisen bewertet als Gesamt- Eisensalz der Humin- Zur Blattapplikation. Im Rahmen der

Version 02/2019
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Eisen

Toleranzen:
Fe 0,4 %-Punkt

saure, Eisenhumat,
Eisenhuminat; Weich-
braunkohle (Leonardit)
unter Zugabe von Kali-
umhydroxidlésung und
Eisensulfatlésung

Hinweise zur sachgerechten An-
wendung muss auf die verlangsam-
te Wirkung des Eisendiingers hin-
gewiesen sein.
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Typenbezeichnung Mindestgehalte

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3 4 5 6
424 Spurennahrstoff- 0,2% B Bor, Spurennahrstoffe bewertet Bor- und metallhaltige Das Dingemittel muss mindestens
Mischdlnger 1% Fe Eisen, als Gesamtgehalt; Stoffe, auch in Chelat- zwei der in Spalte 3 genannten
0,5% Cu Kupfer, Siebdurchgang: form, in wasser- und Spurennahrstoffe enthalten. Die Art
1 % Mn Mangan, 98 % bei 1,0 mm nicht wasserldslicher des Ausgangsmaterials muss ange-
0,01 % Mo Molybdéan 70 % bei 0,16 mm; Form geben sein.
oder oder bei Granulierung:
0,5 % Zn Zink Siebdurchgang des Granu-

lats:

98 % bei 2,8 mm

70 % bei 1,6 mm
Toleranzen:

20 % fir den in % angege-
benen Gehalt fir jedes Ele-
ment, jedoch nicht mehr als
jeweils 0,4 %- Punkt

ABSCHNITT 5
Vorgaben fiir Diingemittel zur Diingung von Rasen und Zierpflanzen

Vorbemerkung

Entspricht ein Diingemittel einem Dingemitteltyp nach Abschnitt 1 bis 4, darf es nicht als Dingemittel nach diesem Abschnitt gekennzeichnet werden.

Mindestgehalte

Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

3

4

5

6

Typenbezeichnung (bezogen
auf TM)
1 2
5.1 N-, P-, K-, NP-, NK-, PK- 1 % N,
oder NPK-Diinger 1 % P20s
oder
1 % K20

38

Stickstoff in den Stickstoff-
formen 3.1 bis 3.10
Phosphat in den Phosphat-
|16slichkeiten 4.2.1 bis 4.2.11

Bei den Stickstoffformen 3.2
bis 3.10 missen Gehalte
angegeben sein, wenn sie
mindestens 1 % betragen,

Auf chemischem oder
physikalischem Wege
gewonnenes Erzeugnis
aus aufbereiteten Stof-

Fir die Bezeichnung des Dingemit-
tels nach Spalte 1 ist die den enthal-
tenen Nahrstoffen entsprechende
Typenbezeichnung zu wahlen.

Version 02/2019
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Typbestimmende
Bestandteile;
Nahrstoffformen und
Nahrstoffloslichkeiten

Mindestgehalte

(bezogen
auf TM)

Typenbezeichnung

Angaben zur
Nahrstoffbewertung;
weitere Erfordernisse

Wesentliche
Zusammensetzung;
Art der Herstellung

Besondere
Bestimmungen, Hinweise

1 2 3

4

5 6

wasserlosliches Kaliumoxid

Version 02/2019
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fir Phosphat Gehaltsanga-
ben und weitere Erfordernis-
se nach Anlage 2 Tabelle 5;
Hoéchstgehalt an Biuret:
Gehalt an Carbamidstick-
stoff x 0,026

Toleranzen:

Gehalte < 1 %:

fiir jeden Nahrstoff nach
Spalte 2:

25 % des in % angegebenen
Gehaltes, Gehalte > 1 bis 5
%:

fir jeden Nahrstoff nach
Spalte 2:

0,25 %-Punkt, Gehalte > 5 %:

fur jeden Nahrstoff nach
Spalte 2:

5 % des in % angegebenen
Gehaltes.

fen nach Anlage 2
Tabelle 7 auch umhdillt
oder auf Tragermaterial
auch in flissiger Form
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Anlage 2

(zu § 1 Nummer 11, § 3 Absatz 1 und 2, § 4 Absatz 1 und 2,

§ 6 Absatz1,2,5,6

und 7, § 8 Absatz 3 und 4, § 10)
Tabellen

Vorbemerkungen und Hinweise zu Anlage 2

1. FUr Kultursubstrate aus mineralischen Bestandteilen, die im Rahmen der Hinweise zur sachgerechten
Anwendung fiir eine ausschlielliche Verwendung als Dachsubstrate oder als Substrate fiir die Innen-
raumbegriinung gekennzeichnet sind, genigt fir die Angabe von Gehalten nach Nummer 1.2.1 bis
1.3.4, ausgenommen Nummer 1.3.3, die Angabe einer Obergrenze.

2. Angaben zur ,Verordnung (EG) Nr. 1069/2009“ beziehen sich auf die Verordnung (EG) Nr. 1069/2009
des Europaischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 mit Hygienevorschriften fir nicht
fur den menschlichen Verzehr bestimmte tierische Nebenprodukte und zur Aufhebung der Verordnung
(EG) Nr. 1774/2002 (Verordnung uber tierische Nebenprodukte) (ABI. L 300 vom 14.11.2009, S. 1).

Tabelle 1
Kennzeichnungsschwellen und Grenzwerte fiir ...
Kennzeichnung Einschrankungen/Erganzungen der
Nebenbestandteil ab...% TM Toleranz 9 gar 9
Kennzeichnung/Hinweise
bzw. ... mg/l
1 2 3 4
1.1 ... nicht den Diingemitteltyp bestimmende Nahrstoffe in Diingemitteln aulRer Wirtschaftsdiingern

1.1.1 Stickstoff (N) 1,5 % 25 %, 1 %-Punkt

1.1.2 Phosphat (P20s) 0,5 % 25 %, 1 %-Punkt

11.3 Kalium (K20) 0,75 % 25 %, 1 %-Punkt

1.1.4 Schwefel (S) 0,3% 50 %, 1,5 % Punkte Fir die Dingemittel der Abschnitte
1und 2
Kennzeichnung nach Spalte 2 ab
1,5 %.

1.1.5 Magnesium (MgO) 0,3 % 50 %, 1,5 %-Punkte Magnesium bewertet als Magnesi-
umoxid (MgO)

Fir Dangemittel der Abschnitte 1
(auBer Abschnitt 1.4) und 2 Kenn-
zeichnung ab 1,7 % MgO.

1.1.6 Natrium (Na) 0,2 % 50 %, 1,5 %-Punkte Fir Dangemittel der Abschnitte 1
und 2 Kennzeichnung nach Spalte
2ab 1,5 %.

1.1.7 wasserldsliches Calcium 57 % 0,7 %-Punkt Fir flissige Dingemittel.

(Ca)
1.2 ... Nahrstoffe in Wirtschaftsdiingern, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln

1.21 Stickstoff (N) 0,1 % 50 %, 1 %-Punkt Fur Bodenhilfsstoffe,
Pflanzenhilfsmittel.

1.2.3 Phosphat (P20s) 0,1 % 50 %, 1 %-Punkt Fir Bodenhilfsstoffe,
Pflanzenhilfsmittel.

1.2.5 Kalium (K20) 0,1 % 50 %, 1 %-Punkt Fur Bodenhilfsstoffe,
Pflanzenhilfsmittel.

1.2.7 Magnesium (Mg) 0,1 % 50 %, 1 %-Punkt Fur Bodenhilfsstoffe,
Pflanzenhilfsmittel.

1.29 Schwefel (S) 0,1 % 50 %, 1 %-Punkt Fur Bodenhilfsstoffe,
Pflanzenhilfsmittel.

Version 02/2019
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Kennzeichnung Einschrankungen/Ergédnzungen der

Nebenbestandteil ab...% TM Toleranz . . .
Kennzeichnung/Hinweise
bzw. ... mg/l
1 2 3 4
1.2.2 Stickstoff (N) 100 mg/l 50 % Fur Kultursubstrate. Fur Kultursub-

strate mit besonderer Zweckbe-
stimmung wie fiir Dachsubstrate
gilt eine Deklarationspflicht ab

50 mg/l.

Fur Kultursubstrate in bodenunab-
hangigen Anwendungen gilt eine
Kennzeichnungsschwelle von

50 mg N/I (16slich) sowie eine Tole-
ranz von 50 %.

Fir bodenunabhangige Anwen-
dungen:

Im Rahmen der Hinweise zur
sachgerechten Anwendung
Kennzeichnung mit dem Hinweis:
~Anwendung nur in bodenunab-
hangigen Verfahren®.

124 Phosphat (P20s) 100 mg/l 50 % Fir Kultursubstrate.

Far Kultursubstrate mit besonderer
Zweckbestimmung wie fir Dach-
substrate gilt eine Deklarations-
pflicht ab 50 mg/I.

Fur Kultursubstrate in bodenunab-
hangigen Anwendungen gilt eine
Kennzeichnungsschwelle von

50 mg P20s/1 (I8slich) sowie eine
Toleranz von 50 %.

Fir bodenunabhangige Anwen-
dungen:

Im Rahmen der Hinweise zur
sachgerechten Anwendung
Kennzeichnung mit dem Hinweis:
+LAnwendung nur in bodenunab-
hangigen Verfahren®.

1.2.6 Kalium (K20) 100 mg/I 50 % Fir Kultursubstrate.

Far Kultursubstrate mit besonderer
Zweckbestimmung wie fir Dach-
substrate gilt eine Deklarations-
pflicht ab 50 mg/I.

Fur Kultursubstrate in bodenunab-
hangigen Anwendungen gilt eine
Kennzeichnungsschwelle von

50 mg K20/l (16slich) sowie eine
Toleranz von 50 %.

Fir bodenunabhangige Anwen-
dungen: Im Rahmen der Hinweise
zur sachgerechten Anwendung
Kennzeichnung mit dem Hinweis:
+LAnwendung nur in bodenunab-
hangigen Verfahren®.

1.2.8 Magnesium (Mg) 100 mg/l 50 % Fur Kultursubstrate.

Fur Kultursubstrate mit besonderer
Zweckbestimmung wie fiir Dach-
substrate gilt eine Deklarations-
pflicht ab 50 mg/I.

Fir Kultursubstrate in bodenunab-
hangigen Anwendungen gilt eine
Kennzeichnungsschwelle von

50 mg Mg/l (I6slich) sowie eine
Toleranz von 50 %.
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Kennzeichnung
Nebenbestandteil ab...% T™ Toleranz
bzw. ... mg/l

1 2 3 4

Im Rahmen der Hinweise zur
sachgerechten Anwendung
Kennzeichnung mit dem Hinweis:
~Anwendung nur in bodenunab-
hangigen Verfahren®.

1.2.10 Schwefel (S) 100 mg/l 50 % Fir Kultursubstrate auer fiur Kul-
tursubstrate in bodenunabhangi-
gen Anwendungen.

Fir bodenunabhangige Anwen-
dungen:

Im Rahmen der Hinweise zur
sachgerechten Anwendung Kenn-
zeichnung mit dem Hinweis:
~Anwendung nur in bodenunab-
hangigen Verfahren®.

1.2.11 Bor 0,01 % 20 % 0,4 %-Punkt Fir Wirtschaftsdlnger,
Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate,
Pflanzenhilfsmittel.

Im Rahmen der Hinweise zur
sachgerechten Anwendung zusatz-
liche Kennzeichnung mit den Wor-
ten ,Vorsicht bei borempfindlichen
Kulturen®.

Fir Kultursubstrate in bodenunab-
hangigen Anwendungen ist im
Rahmen der Hinweise zur sachge-
rechten Anwendung bei einem
Gehalt von mehr als 0,2 mg B/l
(CAT-l6slich) wie folgt zu kenn-
zeichnen: ,Enthalt Bor in pflanzen-
baulich relevanter Menge® und
~Anwendung nur in bodenunab-
héangigen Verfahren®.

1.2.12 Kupfer 0,05 % 20 %, 0,4 %-Punkt Fir Wirtschaftsdlnger,
Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate,
Pflanzenhilfsmittel.

Fir Kultursubstrate in bodenunab-
hangigen Anwendungen ist im
Rahmen der Hinweise zur sachge-
rechten Anwendung bei einem
Gehalt von mehr als 0,4 mg Cu/l
(CAT-l6slich) wie folgt zu kenn-
zeichnen: ,Enthalt Kupfer in pflan-
zenbaulich relevanter Menge* und
+LAnwendung nur in bodenunab-
hangigen Verfahren®.

1.2.13 Zink 0,1 % 20 %, 0,4 %-Punkt Fir Wirtschaftsdlinger,
Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate,
Pflanzenhilfsmittel.

Fur Kultursubstrate in bodenunab-
hangigen Anwendungen ist im
Rahmen der Hinweise zur sachge-
rechten Anwendung bei einem
Gehalt von mehr als 1 mg Zn/|
(CAT-l6slich) wie folgt zu kenn-
zeichnen: ,Enthalt Zink in pflan-
zenbaulich relevanter Menge* und
+LAnwendung nur in bodenunab-
héangigen Verfahren®.

Einschrankungen/Ergédnzungen der
Kennzeichnung/Hinweise
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Nebenbestandteil

Kennzeichnung
ab...% TM
bzw. ... mg/l

Toleranz

Einschrankungen/Ergédnzungen der
Kennzeichnung/Hinweise

2

3

4

1.2.14

Kobalt

0,004 %

20 %, 0,4 %-Punkt

Fir Wirtschaftsdlnger,
Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate,
Pflanzenhilfsmittel.

Bei Kultursubstraten fiir bodenun-
abhangige Verfahren kann auf eine
Kennzeichnung des Kobaltgehal-
tes verzichtet werden. In diesem
Fall istim Rahmen der Hinweise
zur sachgerechten Anwendung
folgende Kennzeichnung erforder-
lich:

+LAnwendung nur in bodenunab-
hangigen Verfahren®.

1.3... wei

tere Nebenbestand

teile, aul3er Stoffe nach Tabelle 1.4

1.3.2

Basisch wirksame
Bestandteile (als CaO)

5%

50 %, 2,5 %-Punkte

Fir Dingemittel, Bodenhilfsstoffe,
Kultursubstrate und Pflanzenhilfs-
mittel.

Fir als Dachsubstrate gekenn-
zeichnete Kultursubstrate nur An-
gabe einer Obergrenze fir die
basisch wirksamen Bestandteile.
Die Bezeichnung Neutralisations-
wert darf zusatzlich in Klammer
angefligt sein.

1.3.3

Organische Substanz

5%

50 %, 5 %-Punkte

Fir Dingemittel, Bodenhilfsstoffe,
Kultursubstrate oder Pflanzen-
hilfsmittel.

Fir Kultursubstrate in bodenunab-
hangigen Anwendungen:
Kennzeichnung bei ... % organi-
scher Substanz:

<5 % ,enthalt wenig organische
Substanz”

= 80 % ,enthalt viel organische
Substanz®.

1.34

Salzgehalt (in KCI/I)

0,5 g/l

50 %, 0,7 g/l

Fir Kultursubstrate.

1.3.5

Selen (Se)

0,0005 %

25%

Fir Dingemittel, Bodenhilfsstoffe,
Kultursubstrate oder Pflanzen-
hilfsmittel.

Bei Kultursubstraten fiir bodenun-
abhangige Verfahren kann auf eine
Kennzeichnung des Selengehaltes
verzichtet werden.

In diesem Fall ist im Rahmen der
Hinweise zur sachgerechten An-
wendung folgende Kennzeichnung
erforderlich:

+LAnwendung nur in bodenunab-
hangigen Verfahren®.

1.3.6

Chilorid (CI)

jeder Gehalt

0,2 %

Fir Dingemittel auflder Wirt-
schaftsdiinger.

Angabe des Gehaltes fakultativ.
Die Angabe ,chloridarm* darf nur
verwendet sein, wenn der Chlo-
ridgehalt 2 % CI nicht uberschrei-
tet.

1.3.7

pH-Wert

jeder Wert

0,4 Einheiten

Fur Kultursubstrate.
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1.4 ... Schadstoffe

Nebenbestandteil

Kennzeichnung
ab ... mg/kg T™M
oder andere
angegebene
Einheit

Toleranz in % des

gekennzeichneten

Wertes jeweils bis
zZu

Grenzwert
mg/kg TM
oder andere
angegebene
Einheit

Einschrankungen/
Ergadnzungen der
Kennzeichnung/Hinweise

1

2

3

4

5

1.4.1

Arsen (As)

20

50 %

40

1.4.2

Blei (Pb)

100

50 %

150

1.4.3

Cadmium (Cd)

Cadmium (Cd) fir
Diingemittel ab
5 % P20s (FM)

1,0

20 mg/kg P20s

50 %

1,5

50 mg/kg P20s

Fir die Anwendung von Rin-
denprodukten im Garten- und
Landschaftsbau, ausgenom-
men Nahrungsmittelerzeu-
gung, sowie fir die Anzucht
und Pflege von Zierpflanzen
und Ziergehdlzen gilt als
Grenzwert 2,5 mg Cd/kg TM.
Im Rahmen der Hinweise zur
sachgerechten Anwendung
Kennzeichnung mit dem Hin-
weis: ,Nur fir die Anwendung
im Garten- und Landschafts-
bau und fur die Anzucht und
Pflege von Zierpflanzen und
Ziergehdlzen und keine An-
wendung in Verfahren, die der
Erzeugung von Nahrungsmit-
teln dienen.”

1.4.4

Chrom (ges.)

300

50 %

1.4.5

Chrom (CrV")

1,2

50 %

Brennraumaschen aus der
Verbrennung von naturbelas-
senem Rohholz sind vom
Grenzwert nach Spalte 4 aus-
genommen, wenn durch deut-
liche Kennzeichnung auf ihre
ausschliefliche Ruckfihrung
auf forstliche Standorte hinge-
wiesen wird.

14.6

Nickel (Ni)

40

50 %

80

Bei Gesteinsmehlen kann der
Grenzwert nach Spalte 4 um
50 % Uberschritten werden.

1.4.7

Quecksilber (Hg)

0,5

50 %

1,0

1.4.8

Thallium (TI)

0,5

50 %

1,0

1.4.9

Perfluorierte
Tenside (PFT)

0,05

0.1

Summe aus Perfluoroctansau-
re (PFOA) und Perfluoroctan-
sulfonat (PFOS).

1.4.10

Summe der Dioxi-
ne und dI-PCB
(WHO-TEQ
2005)"

30 ng

' Gilt nicht fur Wirtschaftsdiinger tierischer Herkunft und Géarreste ohne Bioabfallanteil.
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Bei Anwendung auf Griinland
zur Futtergewinnung und auf
Ackerfutterflachen mit nicht-
wendender Bodenbearbeitung
nach der Aufbringung, ausge-
nommen Maisanbauflachen,
gilt ein Grenzwert von 8 ng.
Bei Uberschreitung des
Grenzwertes von 8 ng istim
Rahmen der Hinweise zur
sachgerechten Anwendung
wie folgt zu kennzeichnen:
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Kennzeichnung Toleranz in % des Grenzwert
ab ... mg/kg T™M 7 mg/kg TM Einschrankungen/
. gekennzeichneten -
Nebenbestandteil oder andere . o oder andere Erganzungen der
Wertes jeweils bis - . .
angegebene 7u angegebene Kennzeichnung/Hinweise
Einheit Einheit
,Keine Anwendung auf Griin-
land zur Futtergewinnung und
auf Ackerfutterflachen mit
nichtwendender Bodenbear-
beitung nach der Aufbringung,
ausgenommen Maisanbaufla-
chen.”
Tabelle 2
Nitrifikations- und Ureasehemmstoffe
Mindestanteil in %, bezogen
auf den Gesamtgehalt an . .
Stoff Ammonium-, Carbamid- und Sonstige Bestimmungen
Cyanamidstickstoff
1 2 3
2.1 Nitrifikationshemmstoffe
2.1.1 | Dicyandiamid 10,0
2.1.2 | Gemisch aus Dicyandiamid und Dicyandiamid: 7,7
Ammoniumthiosulfat Ammoniumthiosulfat: 4.8
2.1.3 | Gemisch aus Dicyandiamid und 2,0 | Gemisch im Verhaltnis 15:1. Der
3-Methylpyrazol Gehalt an Methylpyrazol im
Duinger darf 0,5 % nicht Gber-
steigen.
2.1.4 | Gemisch aus Dicyandiamid und 2,0 | Gemisch im Verhaltnis 10:1.
1 H-1,2,4-Triazol
2.1.5 | 3,4-Dimethylpyrazolphsphat 0,8
2.1.6 | Gemisch aus 1H-1,2,4-Triazol und 3- 0,2 | Gemisch im Verhaltnis 2:1.
Methylpyrazol
2.1.7 | N-((3(5)-Methyl-1H-pyrazol-1-yl)methyl) 0,05 | Maximal 0,4 % bezogen auf den
acetamid Gesamtgehalt an Ammonium-
und Carbamidstickstoff.

2.1.8 | Nitrapyrin [2-chloro-6-(trichloromethyl)pyridin] Die zugegebene Anwendungs-
menge darf 500 g je ha und Jahr
nicht Uberschreiten

2.1.9 | Isomerengemisch von 0,8 | Maximal 1,6 % bezogen auf den

2-(3,4-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)bernsteinsaure Gesamtgehalt an Ammonium-
und 2-(4,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)bernstein- und Carbamidstickstoff.
saure (DMPSA)
2.2 Ureasehemmstoffe
2.2.1 | N-(2-Nitrophenyl)phosphorsauretriamid Anteil, bezogen auf den
(2-NPT) Carbamidstickstoff:
0,04 % bis 0,15 %
2.2.2 | Gemisch aus N-Butyl-thiophosphortriamid und | Anteil, bezogen auf den Gemisch aus N-Butyl-
N-Propyl-thiophosphortriamid Carbamidstickstoff: thiophosphortriamid und
0,02 % bis 0,2 % N-Propyl-thiophosphortriamid im
Verhaltnis 3:1.
Toleranz auf den Anteil an
NPPT: 20 %
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Tabelle 3
Zulassige Stickstoffformen fiir mineralische Mehrnéhrstoffdiinger

3.1 Gesamtstickstoff

3.2 Nitratstickstoff

3.3 Ammoniumstickstoff

34 Carbamidstickstoff

3.5 Cyanamidstickstoff

3.6 Crotonylidendiharnstoffstickstoff

3.7 Formaldehydharnstoffstickstoff

3.8 Isobutylidendiharnstoffstickstoff

3.9 Dicyandiamidstickstoff

3.10 Acetylendiharnstofstickstoff

Tabelle 4
Zulassige Phosphorverbindungen und Phosphatloslichkeiten

Vorbemerkung und Hinweise

Die letzte Stelle der Kennziffer in Tabelle 4.2 Spalte 1 entspricht der in der Diingemittelanalytik genutzten
Nummer fiir die Phosphatldslichkeiten.

4.1 Phosphorverbindungen

411 Phosphat (P20s)

4.2 Phosphatldslichkeiten

421 wasserlosliches Phosphat

4.2.2 neutral-ammoncitratlésliches Phosphat

4.2.3 neutral-ammoncitratlésliches und wasserlosliches Phosphat

4.2.4 | ausschlieBlich mineralsaureldsliches Phosphat

4.2.5 | alkalisch-ammoncitratlésliches Phosphat (Petermann)

4.2.6 in 2 %iger Zitronensaure losliches Phosphat

Gesamtphosphat, davon mindestens 75 % des angegebenen Gehaltes an P20Os in alkalischem

427 Ammoncitrat (Joulie) I8slich

428 Gesamtphosphat, davon mindestens 55 % des angegebenen Gehaltes an P20s in 2 %iger Amei-
- sensaure l8slich

Gesamtphosphat, davon mindestens 45 % des angegebenen Gehaltes an P20s in 2 %iger Amei-

429 sensdaure I6slich, mindestens 20 % des angegebenen Gehaltes an P20s wasserlésliches Phosphat

4.2.10 | in 2 %iger Zitronensaure und in alkalischem Ammoncitrat (Petermann) I6sliches Phosphat

4.2.11 | Gesamtphosphat (Methode: mineralsaurel6sliches Phosphat)
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Gehaltsangaben und weitere Erfordernisse fir den Phosphatbestandteil

Vorbemerkung und Hinweise

Die letzte Stelle der flr geforderte Loslichkeiten genutzten Kennziffer in der Spalte 3 entsprechen der in der
Dingemittelanalytik genutzten Nummer flr die Phosphatldslichkeiten.

Der
Mineralische Typenbezeichnung Mindest-
. " . mussen nachfolgende I8slichkeit Nicht enthalten sein durfen:
Mehrnéhrstoffdinger mit "
Angaben angefiigt (Masseprozent)
sein
1 2 3 4
5.1 a) weniger als 2 % wasserlosli- Thomasphosphat,
chem P20s" Gluhphosphat, Alumini-
- umcalciumphosphat,
b) 2h% “r:_fj (r)n?hr wasserlosli- teilaufgeschlossenes
chem F2ls Rohphosphat,
Rohphosphat

5.2 Rohphosphat mit wasserl6sli- ,mit Rohphosphat mit Loslichkeit 4.2.1: | andere Phosphatarten
chem Anteil wasserldslichem Anteil” 2%

5.3 Thomasphosphat, Konverterkalk | verwendete andere als in Spalte 1 ge-
mit Phosphat, daneben Phosphatarten nannte Phosphatarten
Gliihphosphat,

Monocalciumphosphat oder
Dicalciumphosphat
54 Dicalciumphosphat »mit Dicalciumphosphat* andere Phosphatarten
5.5 Rohphosphat »,mit Rohphosphat* Loslichkeit 4.2.1: | Thomasphosphat,
2,5 % Loslich- Gliihphosphat,
keit4.2.3: 5% Aluminiumcalciumphosphat
Léslichkeit 4.2.4:
2%

5.6 teilaufgeschlossenem Rohphos- | ,mit teilaufgeschlosse- Léslichkeit 4.2.1: | Thomasphosphat,

phat nem Rohphosphat® 2,5 % Loslich- Glihphosphat,
keit4.2.3: 5% Aluminiumcalciumphosphat
Loslichkeit 4.2.4:
2%

5.7 Phosphatdlinger aus [Angabe »,mit Phosphatdiingern Loslichkeit andere Phosphatarten
nach Tabelle 6.2] aus [Stoff nach Tabel- 421:25%

le 6.2]° Loslichkeit
423:5%
Léslichkeit
42.4:2%

5.8 weicherdigem ,mit weicherdigem Loslichkeit andere Phosphatarten

Rohphosphat Rohphosphat* 421:25%
Léslichkeit
423:5%
Léslichkeit
424:2%

" Der Anteil an ausschlieRlich mineralsaurelslichem P,Os darf 2 % nicht Gberschreiten.
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Tabelle 6
Besondere Ausgangstoffe fiir bestimmte mineralische Diingemittel nach Anlage 1

Vorbemerkungen und Hinweise

Die nachfolgenden als Hauptbestandteil fir bestimmte Dingemittel eingesetzten Ausgangsstoffe sind haufig
Rickstande aus Produktionsprozessen, die nicht auf die Erzeugung dieser Ausgangsstoffe ausgerichtet
sind. Fur diese Stoffe gelten deshalb ggf. zusatzliche besondere Auflagen in den jeweiligen Vorbemerkun-
gen oder in den Vorgaben fur einzelne Dungemitteltypen der Anlage 1.

Ausgangsstoft, Einschrankung der Erganzende Vorgaben und Hinweise
Stoffgruppe oder Herkunft zulassigen Ausgangsstoffe
1 2 3

6.1 Ammoniumsulfat-Losung aus der [Bezeichnung nach Spalte 1] nach Anlage 1 Nummer 1.1.12

6.1.1 Abluftreinigung Herstellung und Verarbeitung von
Lebens-, Genuss- und Futtermitteln
und Alkoholherstellung,
Energieerzeugung,
Tierhaltungsanlagen

Klaranlagen

Behandlung von Bioabfallen
mechanisch-biologische
Abfallbehandlung

6.1.2 Abgasreinigung Verbrennungsanlagen
6.1.4 Abwasserbehandlung kommunale und betriebliche
Abwasserbehandlung
6.1.3 aeroben oder anaeroben Stoffe nach den Tabellen 7.1, 7.2
Behandlung organischer und 7.4
Stoffe
6.1.5 biotechnologische Behand- | Stoffe nach den Tabellen 7.1 und

lung von [Stoff nach Tabel- | 7.2
le 7.1 oder Tabelle 7.2]

6.1.6 Herstellung von Blausaure leicht freisetzbares Cyanid max.
5 mg/kg TM
6.1.9 Herstellung von Lebens- Herstellung von SiiRstoff
und Genussmitteln Verarbeitung von Zuckerriiben
6.1.8 Herstellung von
Caprolactam
6.1.10 Aufbereitung von Absorption von Ammoniakgas
Aluminiumsalzschlacken
6.1.11 Metallverarbeitung Gewinnung und Verarbeitung von
Wolfram
6.1.12 Behandlung von Holz mit Holzraucherei mit Ammoniakgas
Ammoniakgas
6.1.20 Wiederverwertung von Regeneration NH4-beladener Zeo-
bereits gebrauchten lithe bei der Aufbereitung gebrauch-

Ammoniumsulfatiésungen ter Ammoniumsulfatidsungen

6.2 Phosphatdlinger aus der [Bezeichnung nach Spalte 1] nach Anlage 1 Nummer 1.2.9

6.2.1 Verkohlung von Knochen Stoffe nach Tabelle 7.2
tierischer Herkunft Nummer 7.2.1
6.2.2 Verbrennung von Stoffen Brennraumaschen von tierischen In granulierter oder staubgebundener
tierischer Herkunft Ausgangsstoffen nach Tabelle 7.2 Form,
nach Mafigabe von Zeile 7.3.16 Siebdurchgang

— bei 0,1 mm max. 0,2 %,
— bei 0,05 mm max. 0,05 %,
— bei 0,01 mm max. 0,005 %.
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Ausgangsstoff,
Stoffgruppe oder Herkunft

Einschrankung der
zulassigen Ausgangsstoffe

Ergénzende Vorgaben und Hinweise

1

2

3

und Brauchwasser

Version 02/2019
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6.2.3 Verbrennung von Kilar- Aschen von Klarschlammen nach In granulierter oder staubgebundener
schldammen Tabelle 7.4 Nummer 7.4.3 nach Form,
MaRgabe von Zeile 7.3.16 Siebdurchgang
- bei 0,1 mm max. 0,2 %,
- bei 0,05 mm max. 0,05 %,
- bei 0,01 mm max. 0,005 %.
6.2.4 Phosphatfallung Fallen mineralischer Phosphate mit | Soweit nicht Diingemittel nach Anlage
+ Calciumchlorid, 1 Abschnitt 1.2 Nummer 1.2.1 oder
. Kalkmilch, Nummer 122 Calciumsilikathydr.at
Y , hlorid nur aus originarer Herstellung, keine
agnesiumehorid, , Rest- oder Abfallstoffe.
* Magnesiumoxid oder -hydroxid,
+ Calciumsilikathydrat
6.2.5 Schmelzvergasung Stoffe nach Tabelle 7 Prozesstemperatur = 1 450 °C Keine
Zugabe von Stoffen nach Tabelle 8.3.
6.3 Kaliumdunger aus der [Bezeichnung nach Spalte 1] nach Anlage 1 Nummer 1.3.4
6.3.1 Verarbeitung von Vinasse
6.3.2 Verarbeitung von Olen und | Ole und Fette pflanzlichen Ur-
Fetten sprungs aus der Biodieselprodukti-
on
Ole und Fette tierischen Ursprungs
- aus der Lebensmittel- und Fut-
termittelproduktion,
- aus der Biodieselproduktion,
- aus der Verarbeitung von Wolle
6.3.3 Aufbereitung von Aschen Brennraumaschen von pflanzlichen | Auch Auslaugen von Aschen fiir die
Ausgangsstoffen nach Tabelle 7.1 Herstellung von Kaliumcarbonat.
nach Maflgabe von Zeile 7.3.16
6.4 Kalkdlinger aus der [Bezeichnung nach Spalte 1] nach Anlage 1 Nummer 1.4.6
6.4.1 Gewinnung oder Verarbei- Siebdurchgang:
tung von Kalkstein oder - 97 % bei 3,15 mm,
Dolomit - 70 % bei 1,0 mm.
6.4.2 Herstellung von Schwarzkalk aus der Herstellung
Stickstoffdiingern von Kalkstickstoff,
Umwandlungskalk aus dem Odda-
verfahren, Kalk aus dem Strippen
von Ammoniak mit CaSQOq4
6.4.3 Herstellung von Atemkalk Ruckstande aus der Herstellung des | Keine Ruckstdnde aus der Verwen-
Kalkes dung in medizinischen Einrichtungen.
6.4.4 Herstellung von Zucker Aus der Verarbeitung von Zuckerrii- | Durch Zugabe von Kalk und Kohlen-
ben. dioxid gefallter Niederschlag. Bei der
Aus der Verarbeitung von Milchzu- | Verarbeitung von Zuckerriiben darf
cker. die Diingemitteltypenbezeichnung um
Carbokalk ergéanzt werden.
6.4.5 Verwertung von Siebdurchgang:
Eierschalen - 97 % bei 3,15 mm,
- 70 % bei 1,0 mm.
Hinweis:
Material der Kategorie 3 nach der
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009.
6.4.6 Aufbereitung von Trink- Aus der Entcarbonatisierung und | Siebdurchgang:

- 97 % bei 3,15 mm,
- 70 % bei 1,0 mm.
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Ausgangsstoff,
Stoffgruppe oder Herkunft

Einschrankung der
zulassigen Ausgangsstoffe

Erganzende Vorgaben und Hinweise

1

2

3

Eisen bewertet als Fe203 <5 %
bezogen auf TM.

Mangan bewertet als MNnO <5 %
bezogen auf TM.

Keine Schlamme aus der Enteisenung
und der Entmanganung.

6.4.7 Phosphatfallung in Aus der Phosphatféllung mit Kalk in | Siebdurchgang:
Klarablaufwasser kommunalen und vergleichbaren 97 % bei 1,0 mm.
betrieblichen Abwasserbehand-
lungsanlagen.
6.4.8 Acetylenherstellung Keine Zugabe von
Suspensionshilfsmitteln.

6.4.9 Herstellung von Papier Faserkalk aus der Aufbereitung von | Im Rahmen der Hinweise zur sachge-
Frischfasern aus der WeiRpapier- rechten Anwendung ist auf die
herstellung oder Kartonagenherstel- | N-Immobilisierung hinzuweisen.
lung aus Frischholz einschlieflich in | Ohne Zugabe von Fallungsmitteln,
diesem Prozess anfallender Papier- | ausgenommen Kalk.
schlamm. Ohne Zugabe von Bioziden.

6.4.10 Verbrennung von Papier Aschen aus der energetischen Ohne Mischverbrennung mit Altpapie-
Nutzung von Papierreststoffen aus ren oder mit anderen Stoffen.
der Papierherstellung.

Keine Aschen aus dem Rauchgas-
weg, ausgenommen aus der ersten
filternden Einheit. Keine Kondensat-
filterschlamme.
6.4.11 Verbrennung pflanzlicher Brennraumaschen von naturbelas- Siebdurchgang:
Stoffe senen pflanzlichen Ausgangsstoffen | . 90 % bei 6,3 mm,
nach Tabelle 7.1. ;
- 70%b 1
Keine Aschen aus dem Rauchgas- 0 % bei 3,15 mm
weg, ausgenommen aus der ersten
filternden Einheit. Keine Kondensat-
filterschlamme.
6.4.12 Verbrennung von Brikettier-Braunkohlenaschen aus
Braunkohle ausschlie3licher Verbrennung von
Braunkohle.
Keine Aschen aus dem Rauchgas-
weg, ausgenommen aus der ersten
filternden Einheit. Keine Kondensat-
filterschlamme.
6.4.13 Entschwefelung von Aus der Verbrennung von Steinkoh- | Durch Spriihabsorptionsverfahren
Abgasen le. (SAV),
durch Trockenadditivverfahren (TAV),
durch Verbrennung im Wirbelschicht-
verfahren.

6.4.14 Herstellung von Siedesalz Carbonatfallung aus der Natrium-
chlorid-Sole, Rohsole oder Kaver-
nensole.

6.4.15 Aufbereitung von

Meeralgen
6.4.16 anaerobe Aufbereitung von | Aus der anaeroben Aufbereitung
organischen Stoffen von Stoffen nach den Tabellen 7.1,
(Gérresten) 7.2und 7.4.
6.4.17 Gewinnung von Kohlendi- Eisen bewertet als Fe203 <5 %
oxyd aus naturlichen Was- bezogen auf TM
sern
6.4.18 Aufbereitung von Wiesen- Kalkhaltige natirliche Ablagerun- Mindestgehalt nach Spalte 2 fur den
kalken, Mergel gen, auch Kalkbdden. Typ nach Anlage 1 Nummer 1.4.6
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Ausgangsstoft, Einschrankung der Ergénzende Vorgaben und Hinweise
Stoffgruppe oder Herkunft zulassigen Ausgangsstoffe 9 9
1 2 3

[Kalkdlinger aus ...]:
15 % Ca0i. d.TM.

6.4.19 Sulfatzellstoffherstellung
6.4.20 Sodaherstellung

6.4.21 Aufbereitung von Ergénzung der Kennzeichnung:
Ziegeleikalken .Keine Anwendung auf Griinland oder
auf mit Gemuse oder Feldfutter be-
stellten Flachen®.

6.4.22 Herstellung von Rickstande aus der Herstellung von | Nur unvermeidbare Anteile an Schal-
Porenbeton Porenbeton. Olen entsprechend den Nummern
8.1.1und 8.1.2.
6.4.23 Herstellung von Blockbeton | Aus der Verarbeitung von Beton- Ohne Zusatz von Olen und Additiven.
steinen. Mindestens 65% Kalksteinanteil.
Tabelle 7

Hauptbestandteile

Vorbemerkungen und Hinweise

1. Die Tabelle 7 enthalt

1.1 als Hauptbestandteil fiir Dingemittel nach Anlage 1 Abschnitt 1, 2, 4 und 5 ggf. zusatzlich zulassige
oder fur Dingemittel nach Anlage 1 Abschnitt 3 ausschlieBlich zulassige Ausgangsstoffe (vgl. dazu § 3),

1.2 die fur Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel als Hauptbestandteil zulassigen Aus-
gangsstoffe (vgl. dazu § 4).

2. Feste Dungemittel ausgenommen Wirtschaftsdiinger, Bodenhilfsstoffe, Kultursubstrate oder Pflanzen-

hilfsmittel durfen nur zerkleinert und streufahig aufbereitet in den Verkehr gebracht werden. Es gilt ein
Siebdurchgang von mindestens 90 % < 20 mm unbeschadet anderer spezieller Anforderungen fiir den
Siebdurchgang.
Ausgenommen davon sind Bodenhilfsstoffe und Kultursubstrate, deren spezieller Anwendungszweck
eine grobere Struktur erfordert. In diesem Fall sind im Rahmen der Hinweise zur sachgerechten An-
wendung der spezielle Anwendungszweck sowie dass Anteile, die einen Siebdurchgang von 20 mm
Uberschreiten, enthalten sind, zu kennzeichnen.

3. Soweit in Spalte 3 auf eine besondere Gefahrdung hinsichtlich der phytohygienischen Eigenschaften
hingewiesen wird, gilt diese insbesondere hinsichtlich einer Gefahrdung durch
a) in Richtlinie 2000/29/EG genannte Schadorganismen,

b) thermoresistente Viren, insbesondere solche aus der Tobamovirus-Gruppe oder
c) pilzliche Erreger mit widerstandsfahigen Dauerorganen, insbesondere Synchytrium endobioticum,
Sclerotinia-Arten, Rhizoctonia solani, Plasmodiophora brassicae.

4. Fur Stoffe, die der Bioabfallverordnung unterliegen, sind die dort genannten Anforderungen zu erfiillen.

Vorschriften dieser Verordnung bleiben hiervon unberihrt.

Ausgangstoff, Einschrankung der N . .
Stoffgruppe oder Herkunft zulassigen Ausgangstoffe Erganzende Vorgaben und Hinweise
1 2 3

7.1 Pflanzliche Stoffe

711 Organisches Bodenmaterial | Torf, Corg 210 %
Moorschlamm, Fur Torf: Angabe ,Hochmoor-*
oder ,Niedermoortorf* mit Zersetzungs-
Heilerde grad. Fur Heilerde:

keine Medikamentenriickstande.
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Ausgangstoff,
Stoffgruppe oder Herkunft

Einschrankung der
zulassigen Ausgangstoffe

Erganzende Vorgaben und Hinweise

1

2

3

Pflanzliche Stoffe

aus

der Lebens-, Genuss- oder
Futtermittelherstellung,

der Landwirtschaft,

der Forstwirtschaft,

dem Garten- und Land-
schaftsbau, jeweils ein-
schlieBlich der diese Stoffe
verarbeitenden Industrie,
der Herstellung technischer
Alkohole,

der Energiegewinnung,
der Verarbeitung von Heil-
und Gewdrzpflanzen

sowie

Kichen und Kantinenabfalle,
Reet,

Huminséuren,

Algen,

Sphagnum

Der verwendete Stoff nach Spalte 2 ist
anzugeben. Heil- und Gewlrzpflanzen
und deren Ruickstande, soweit bei der
Verarbeitung nur Wasser oder Ethanol
als Extraktionsmittel eingesetzt wurden.
Bei Reet oder Holz nur chemisch unbe-
handelt, ohne Riickstiande aus einer
vorherigen Verwendung. Kein Rizinus-
schrot.

Hinweis:

Insbesondere fiir Riben und Rickstan-
de aus der Riibenverarbeitung sowie
Kartoffeln und Rickstande aus der
Kartoffelverarbeitung einschlieRlich
Kartoffelfruchtwasser wird auf § 5 Ab-
satz 2 Nummer 2 verwiesen.

Hinweis:

Umfasst auch Flotate, Fugate und
Schlamme pflanzlicher Herkunft; bei
allen Flotaten, Fugaten und Schlammen
ist die Verwertung nur gestattet, wenn
an der Anfallstelle keine Vermischung
mit Abwassern oder Schldammen auler-
halb der spezifischen Produktion erfolgt
und im Verarbeitungsprozess einge-
setzte Reinigungsmittel nicht in die
Schldmme gelangen kénnen.
Pflanzliche Stoffe aus der Forstwirt-
schaft und Garten- und Landschaftsbau
(Mulchkomposte) dirfen auch als Bo-
denhilfsstoff verwendet werden.

Organische Stoffe aus der
Filtration

Filtrationsriickstande aus der
Herstellung von Lebens-, Ge-
nuss- und Futtermitteln

Auch mit enthaltenen organischen Fil-
termaterialien aus Zellulose, Maisstarke
oder mineralischem Filtermaterial nach
Tabelle 8.3, im Rahmen der Kennzeich-
nung Angabe der verwendeten Filter-
materialien.

Hinweis:

Insbesondere fir Riben und Rickstan-
de aus der Ribenverarbeitung sowie
Kartoffeln und Rickstande aus der
Kartoffelverarbeitung einschlieRlich
Kartoffelfruchtwasser wird auf § 5 Ab-
satz 2 Nummer 2 verwiesen.

Pflanzliches Filtermaterial

aus der biologischen Abluftreini-
gung

Abluftreinigung im Rahmen der Herstel-
lung und Verarbeitung von Lebens- und
Futtermitteln, tierischen Nebenproduk-
ten und von Stallen. Biofiltermaterialien
auch zur Abluftreinigung ausschlieRlich
aus betriebseigenen Kompostierungs-
und Vergarungsanlagen, soweit aus-
schlieBlich Stoffe verarbeitet werden,
die als Ausgangsmaterial nach dieser
Verordnung zugelassen sind.

52

Rizinusschrot

Nur bei unbedenklichen Gehalten an
Ricin (Ricingehalt maximal 50 mg je kg
TM Rizinusschrot) in dauerhaft staub-
gebundener Form,

Siebdurchgang:
- bei 0,1 mm max. 0,2 %,
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Ausgangstoff, Einschrankung der
Stoffgruppe oder Herkunft zulassigen Ausgangstoffe

1 2 3

- bei 0,05 mm max. 0,05 %,

- bei 0,01 mm max. 0,005 %,
Inverkehrbringen nur in geschlossenen
Packungen,

nur nach einer Behandlung mit Mitteln
(Vergallung), die eine Aufnahme durch
Tiere (insbesondere Hunde) unterbin-
den,

eine Vermischung mit Stoffen, die einen
Anreiz fur die Aufnahme durch Tiere
darstellen, darf nicht erfolgen, im Rah-
men der Hinweise zur sachgerechten
Anwendung und Lagerung die Anga-
ben:

,Bei Lagerung und Ausbringung des
Dungemittels sind notwendige Vorkeh-
rungen zu treffen, um die Aufnahme
durch Tiere zu vermeiden. Eine Vermi-
schung und Verarbeitung mit Stoffen,
die einen Anreiz fur die Aufnahme durch
Tiere darstellen, darf nicht erfolgen.
Reizwirkungen sind bei empfindlichen
Personen moglich.”

Erganzung der Kennzeichnung im
Rahmen der Hinweise zur sachgerech-
ten Anwendung:

~Anwendungsvorgabe:

Dungemittel ist direkt in den Boden
einzubringen bzw. direkt einzuarbeiten.”

Ergénzende Vorgaben und Hinweise

7.1.6 Pflanzliches Abfisch- und Bestandteile des Treibsels aus Naturbelassene Ausgangstoffe nach
Rechengut der Gewasserbewirtschaftung aerober oder anaerober Behandlung. Im
und der Strandraumung Rahmen der regionalen Verwertung
kann eine Freistellung von der Behand-
lungspflicht nach den Vorgaben des

§ 10 Absatz 2 der Bioabfallverordnung
erteilt werden.

717 Pilzsubstrate a) aus der Speisepilzproduktion | Behandlung bis zur vollstdndigen Abt6-
b) aus der Enzymproduktion tung des Pilzmycels, keine Fungizide.
c) aus der Arzneimittelprodukti- Angabe des verwendeten Behand-

on lungsverfahrens.
Zu Spalte 2 Buchstabe b:
fiir die Herstellung von Lebens-, Ge-
nuss- oder Futtermitteln.
Zu Spalte 2 Buchstabe c:
Pilzmycele des Penicillium chrysogen-
um und Acremonium chrysogenum.
Erganzung der Kennzeichnung im
Rahmen der Hinweise zur sachgerech-
ten Anwendung:
Ldirekte Einbringung oder sofortiges
Einarbeiten.”

71.8 Fermentationsriickstande a) aus der Enzymproduktion Zu Spalte 2 Buchstabe a:

pflanzlicher Herkunft b) aus der Vitaminproduktion fur die Herstellung von Lebens-, Ge-
nuss- oder Futtermitteln.

Zu Spalte 2 Buchstabe b:

aus der Herstellung von Vitamin B2 fur
die Erzeugung von Lebens-, Genuss-
und Futtermitteln.

Erganzung der Kennzeichnung im
Rahmen der Hinweise zur sachgerech-
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Erganzende Vorgaben und Hinweise

1

2

3

ten Anwendung:
~Anwendungsvorgabe: direkte Einbrin-
gung oder sofortiges Einarbeiten.” Er-
ganzung der Kennzeichnung im Rah-
men der Hinweise zur sachgerechten
Anwendung:

+~Anwendungsvorgabe:

direkte Einbringung oder sofortiges
Einarbeiten.”

71.9 Pflanzliches EiweilRhydroly- Ergénzung der Kennzeichnung im
sat und pflanzliche Amino- Rahmen der Hinweise zur sachgerech-
sauren ten Anwendung:
~Anwendungsvorgabe: direkte Einbrin-
gung oder sofortiges Einarbeiten.”
7.1.10 Kohlen Braunkohle, auch Leonardit, Verwendung:

Xylith, nicht als Riickstand aus - als Ausgangsstoff fiir Kultursubstra-

vorherigen Produktions- oder te,

Verarbeitungsprozessen - als Tragersubstanz in Verbindung

Hoﬁkoglel mit elnfen(;l Kohlené o mit der Zugabe von Nahrstoffen

?Jt(i)n %eera"l'tl\/\llgzsmclz?]e?rfitsecmsuno 7 Uber zugelassene Diingemittel,

behandeltem Holz - Xylith, Leonardit auch als Boden-
hilfsstoff.

7.2 Tierische Stoffe
7.21 Tierische Nebenprodukte Folgende nach der Verordnung Keine Verwendung von tierischen Fet-

(EG) Nr. 1069/2009 zugelasse- ten als Ausgangsstoff (Zugabe von

ne Stoffe: Fetten als Nebenbestandteile siehe

1. Material nach Artikel 9 Tabelle 8 Nummer 8.3.4).

a) Giille nach Artikel 9 Fir Stoffe nach Spalte 2 Nummer 1
Buchstabe a, Festmist, Buchstabe ¢ und d:
Jauche (= Giille im Sinne | - Transport nur in geschlossenen
der Verordnung (EG) Packungen oder Behaltnissen, bei
Nr. 1069/2009), Lagerung Aufnahme durch Nutztiere
davon ausgenommen vermeiden.
Guano, - Bei festen Stoffen:
b) Magen- und Darminhalte = streufahig aufbereitet,
nach Artikel 9, Buchsta- = in staubgebundener Form, z. B.
be a, granuliert,
c) Stoffe aus der Behand- = Siebdurchgang bei 0,1 mm max.
lung von Abwassern 0.5 %.
nach Artikel 9 Buchsta- Fir Stoffe nach Spalte 2 Nummer 1
be b, Buchstabe c bis e Erganzung der Kenn-
d) Stoffe von Tieren und zeichnung:
Tierteilen nach Artikel 9, - Zusatzliche Angabe der nach der
Buchstabe f, Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu-
e) hemmstoffhaltige Milch treffenden Kategorie sowie des tat-
nach Artikel 9 Buchstabe sachlich verwendeten Ausgangsstof-
¢, soweit diese Milch vom fes.
landwirtschaftlichen Be- - Im Rahmen der Hinweise zur sach-
trieb héchstens in der gerechten Anwendung und Lage-
Menge zuriickgenommen rung sind folgende Angaben zu ma-
wird, die von diesem Be- chen:
trieb kontaminiert wurde. »~Anwendungsvorgaben:

2. Material nach Artikel 10 = Bei Lagerung, Transport und Aus-
bringung sind notwendige Vorkeh-
rungen zu treffen, um die Aufnahme
durch Nutztiere zu vermeiden.
= Bei der Anwendung auf landwirt-
schaftlich genutzten Ackerflachen
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sind Stoffe sofort einzuarbeiten.

= Keine Anwendung auf landwirt-
schaftlich genutztem Griinland.

= Auf sonstigen Grinflachen ein-
schlielich Zierrasen, Sportrasen
etc. nach der Aufbringung wéassern.*
= ,Keine Mischung mit Futtermit-
teln.*

Fir Stoffe nach Spalte 2 Nummer 2
Erganzung der Kennzeichnung:

- Zusatzliche Angabe der nach der
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu-
treffenden Kategorie sowie des tat-
sachlich verwendeten Ausgangsstof-
fes.

- Im Rahmen der Hinweise zur sach-
gerechten Anwendung und Lage-
rung sind folgende Angaben zu ma-
chen:

= ,Anwendungsvorgaben: Bei Lage-
rung, Transport und Ausbringung sind
notwendige Vorkehrungen zu treffen,
um die Aufnahme durch Nutztiere zu
vermeiden.*

= ,Keine Mischung mit Futtermitteln.*

Fir Stoffe nach Spalte 2 Nummer 2 bei

ausschlieBllicher Zweckbestimmung zur

Verwendung im Haus- und Kleingarten

und bei maximaler Gebindegrofie bis

25 kg Ergénzung der Kennzeichnung:

- Zusatzliche Angabe der nach der
Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 zu-
treffenden Kategorie sowie des tat-
sachlich verwendeten Ausgangsstof-
fes.

- ,Zur Dingung im Haus- und Klein-
garten.”

- Im Rahmen der Hinweise zur sach-
gerechten Anwendung und Lage-
rung sind folgende Angaben zu ma-
chen:
= ,Anwendungsvorgaben:
Grinflachen, Zierrasen, Sportrasen
etc. nach der Aufbringung wassern
auf sonstigen Flachen einarbeiten.”
= ,Keine Mischung mit Futtermit-
teln.”

Fir alle Stoffe nach Spalte 2 Nummer 1
Buchstabe c:

Die Verwertung ist nur gestattet, wenn
an der Anfallstelle keine Vermischung
mit Abwassern oder Schldmmen auler-
halb der spezifischen Produktion erfolgt
und im Verarbeitungsprozess einge-
setzte Reinigungsmittel nicht in die
Stoffe gelangen kdnnen.
Hinweis:
- Auf die erforderliche Kennzeichnung
nach der Verordnung (EU)
Nr. 142/2011 in Artikel 17 wird ver-
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Stoffgruppe oder Herkunft

Einschrankung der
zulassigen Ausgangstoffe

Erganzende Vorgaben und Hinweise

1

2

3

wiesen; ausgenommen sind Stoffe
nach Spalte 2 Nummer 2 bei aus-
schliefllicher Zweckbestimmung zur
Verwendung im Haus- und Kleingar-
ten und bei maximaler Gebindegré-
Re bis 25 kg.

- Gille im Sinne der Verordnung (EG)
Nr. 1069/2009 sind Exkremente
und/oder Urin von Nutztieren, mit
oder ohne Einstreu, also auch Jau-
che, Festmist, sowie Guano, jeweils
unverarbeitet oder verarbeitet in
Ubereinstimmung mit Anhang IV
und V unter Einhaltung von Anhang
Xl der Verordnung (EU)

Nr. 142/2011. Fur Hinweise zur er-
forderlichen Hygienisierung siehe
auch TierNebV, sowie in folgenden
EFSA-Stellungnahmen:

- Question N° EFSA- Q-2003-097,
- Question N° EFSA- Q-2004-104,
- Question N° EFSA- Q-2006-126.

7.2.2 Tierische Exkremente nicht Heimtiere u. a., soweit diese Die Tierart ist anzugeben.
von Nutztieren nicht Nutztiere im Sinne des Hinweis:

Artikels 3 Nummer 6 der Ver- z. B. auch von Tieren aus Zoos
ordnung (EG) Nr. 1069/2009
sind.

7.2.3 Fermentationsruckstéande Aus der Enzymproduktion. Fir die Herstellung von Lebens-, Ge-
tierischer Herkunft nuss- und Futtermitteln.

7.24 Guano Von Seevdgeln oder von Fle- Die Tierart und der Prozentanteil an

dermdusen. Guano im Produkt muss angegeben
sein.

7.2.5 Abwasser aus der Verarbei- Der Ausdruck in der eckigen Klammer
tung von [Stoff nach Num- ist durch den jeweiligen Stoff nach Spal-
mer 7.2.1 bis 7.2.3] te 1 zu ersetzen. Fir Abwéasser von

Stoffen nach 7.2.1 gelten zusétzlich die
Kennzeichnungsauflagen nach Zeile
7.2.1.
7.3 Mineralische Stoffe
7.3.1 Diingemittel Dingemittel nach Anlage 1 Auch zur Nahrstoffergdnzung eines
Abschnitt 1, 2 und 4. Dingemit- bereits als Bodenhilfsstoff, Kultursub-
tel nach der Verordnung (EG) strat oder Pflanzenhilfsmittel verkehrs-
Nr. 2003/2003, Anhang 1 Ab- fahigen Ausgangsstoffes nach Tabelle
schnitt A bis E. 7.1 oder Tabelle 7.2.
Zugegebene Dingemittel sind anzuge-
ben.

7.3.2 Feuerléschpulver (ABC- Soweit als Hauptbestandteil Die Hydrophobierung darf einer hinrei-
Pulver) Ammonphosphat enthalten ist. chenden Pflanzenverfugbarkeit nicht

entgegenstehen.

7.3.3 Mineralwolle, Steinwolle Als Tragersubstanz.

Verwendung als Ausgangsstoff fur Kul-

tursubstrate in Verbindung mit der Zu-

gabe von Nahrstoffen mit zugelassenen

Dingemitteln.

Ergénzung der Kennzeichnung:

~Anwendungsvorgabe:

Nur in Systemen zu verwenden, die
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Stoffgruppe oder Herkunft

Einschrankung der
zulassigen Ausgangstoffe

Ergénzende Vorgaben und Hinweise

1

2

3

nach Gebrauch eine Entsorgung ermdg-
lichen. Eine darauf folgende Verwertung
zur Verwendung als Stoff nach § 2
Dingegesetz, ausgenommen zum sel-
ben Zweck, ist nicht zulassig.”

Version 02/2019

734 Gestein Gestein verschiedener Kornung | Als Strukturmaterial fir Kultursubstrate.
auch Bims, Trass, Tuff, Basalt, Schotter und Kies nur fiir Dachsubstra-
Olschiefer, Schiefer, Blahschie- | te. Das Ausgangsgestein ist in Ergéan-
fer, Lava zung der Kennzeichnung nach Spalte 2
keine Abfalle (z. B. Bauschutt). anzugeben.

7.3.5 Gesteinsmehle Auch anfallende Mehle aus dem | Auch in aufbereiteter Form. Das Aus-
Abbau von Gesteinen, jedoch gangsgestein ist in Erganzung der
keine sonstigen Abfalle (z. B. Kennzeichnung nach Spalte 2 anzuge-
Bauschutt). ben.

7.3.6 Sand Sande nattrlicher Herkunft, Die Vorsorgewerte der Bundes-Boden-
keine Abfallsande, schutz- und Altlastenverordnung nach
keine Sande aus Sandfangen. Anhang 2 Nummer 4 BBodSchV sind

einzuhalten.

7.3.7 Perlite Perlite natirlicher Herkunft, Als Ausgangsstoff fur Kultursubstrate.
keine Abfalle Zur Erhéhung des Porenvolumens

(Bodenhilfsstoff).

7.3.9 Zeolith Zeolith natirlicher Herkunft. Als Ausgangstoff fur Kultursubstrate.

7.3.1 Bodenmaterial Bodenmaterial naturlicher Her- Verwendung als Ausgangsstoff flur Bo-
kunft. denhilfsstoffe und Kultursubstrate als

Strukturmaterial und als Tragersub-
stanz.

Die Vorsorgewerte der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung
nach Anhang 2 Nummer 4 BBodSchV
sind einzuhalten.

7.3.12 Ton Auch Rohton, Tonerden, Ton- Als Strukturmaterial und Tragersub-
schiefer, Blahton und andere stanz.

Tongranulate, Zur Verbesserung von Aufnahme- und
keine Abfalltone. Speichervermdgen von Wasser und
Nahrstoffen.
Das Ausgangsmaterial nach Spalte 2 ist
anzugeben.
Die Vorsorgewerte der Bundes-
Bodenschutz- und Altlastenverordnung
nach Anhang 2 Nummer 4 BBodSchV
sind einzuhalten.

7.3.13 Tonminerale Bentonite, Vermiculite, Als Strukturmaterial und Tragersub-
keine Abfalle. stanz.

Zur Verbesserung von Aufnahme- und
Speichervermdgen von Wasser und
Nahrstoffen.

7.3.15 Ziegelbruch - Ziegelsand, Verwendung als Ausgangsstoff fir Kul-
- Ziegelsplitt, tursubstrate.

- Ziegelbruch. Aus sortenrein erfassten, aufbereiteten

Tonziegeln.

Ohne losen oder anhaftenden Mortel
oder Beton.

Verwendung von beschichtetem Materi-
al ist nur bei inerten Engoben bzw.
Glasuren, die der Produktnorm

DIN EN 1304 entsprechen, erlaubt.

Im Rahmen der Hinweise zur sachge-
rechten Anwendung
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1 2 3
Kennzeichnungsvorgabe:
.Keine Anwendung auf Flachen, die der
Nahrungsmittelerzeugung dienen*.
7.3.16 Aschen aus [Stoff nach Ta- Verbrennung von Stoffen nach Abgabe in granulierter oder staubge-
belle 7.1, 7.2 oder Tabelle Tabelle 7.1, 7.2 oder 7.4, auch bundener Form.
7.4] in Mischung. Siebdurchgang:
Keine Aschen aus dem Rauch- bei 0,1 mm max. 0,2 %,
gasweg, ausgenommen aus der | pej 0,05 mm max. 0,05 %,
ersten filternden Einheit. bei 0,01 mm max. 0,005 %.
Keine Kondensatfilterschlamme. Aschen aus Tabelle 7.4 miissen vor
einer Granulierung oder Staubbindung
einen Siebdurchgang von 98 % bei 0,63
mm und 90 % bei 0,16 mm aufweisen.

7.3.17 Erde aus der Reinigung von Rubenwasch- und -anhangerde, | Insbesondere fir Riben und Rickstan-
landwirtschaftlichen Erzeug- | Kartoffelwasch- und -anhangerde | de aus der Ribenverarbeitung sowie
nissen sowie Kartoffeln und Rickstande aus der

Gemiisewasch- und -anhangerde | Kartoffelverarbeitung einschlief3lich
Kartoffelfruchtwasser sowie Riickstande
aus der Gemdiseverarbeitung wird auf
die Vorgaben nach § 5 Absatz 2 Num-
mer 2 verwiesen.

7.3.18 Aschen aus der Verbren- - Rostasche, Fir Kultursubstrate, Bodenhilfsstoffe
nung von Steinkohle - Nassschlacke, und Pflanzenhilfsmittel.

- Kesselsand, In granulierter oder staubgebundener

K | Form.

) esselgrus, Keine Filteraschen.

- Schmelzkammergranulat. Siebdurchgang:
bei 0,125 mm max. 10 %,
bei 0,063 mm max. 7,5 %.

7.3.19 Herstellung von Papier Faserstoffe aus der Aufberei- Als Bodenhilfsstoff und Kultursubstrat.

tung von Frischfasern aus der Ohne Zugabe von Fallungsmitteln,

Weilkpapierherstellung sowie bei | ausgenommen Kalk.

diesem Prozess anfallender Ohne Zugabe von Altpapier.

Papierschlamm. Im Rahmen der Hinweise zur sachge-
rechten Anwendung ist bei einer Ver-
wendung als Bodenhilfsstoff auf die N-
Immobilisierung hinzuweisen.

7.4 Andere Stoffe und Organismen, auch Gemische

741 Abwasser aus der Herstel- Ergénzung der Kennzeichnung im
lung von synthetischem Rahmen der Hinweise zur sachgerech-
Methionin ten Anwendung:

~Anwendungsvorgabe:
direkte Einbringung.*

7.4.2 Schlamme, Flotate und Aus Abwassern der Verwertung nur, wenn an der Anfallstel-
Fugate aus der Nahrungs- - Milchverarbeitung, le keine Vermischung mit Abwassern
mittelindustrie - Getrankeherstellung, oder Schlémmgn aulRerhalb der'spezifi-

Gelatineherstell schen Produktion erfolgt und keine
) elatinenerste ““9’ Reinigungsmittel in die Schlamme ge-
- Herstellung pflanzlicher langen kénnen. Ausgangsstoffe jeweils
Lebens- und Genussmittel. nur mit Stoffen aufbereitet, die der not-
wendigen Abwasser- und Schlammbe-
handlung einschlieRlich Hygienisierung
oder einer sonstigen notwendigen Be-
handlung dienen.
Zugabe von Kalk nur in einer Qualitat,
die zugelassenen Diingemitteln ent-
sprechen.
Angabe der bei der Aufbereitung zuge-
Version 02/2019
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zulassigen Ausgangstoffe

Ergénzende Vorgaben und Hinweise

1

2
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gebenen Stoffe und des jeweiligen
Zwecks der Zugabe (z. B. zur Konditio-
nierung, Hygienisierung, Fallung), bei
der Zugabe von Kalken auch Angabe
der zugegebenen Menge.

Hinweis:

Insbesondere fiir Riben und Riickstan-
de aus der Ribenverarbeitung sowie
Kartoffeln und Rickstande aus der
Kartoffelverarbeitung einschlieRlich
Kartoffelfruchtwasser sowie Rickstande
aus der Gemdiseverarbeitung wird auf
die Vorgaben nach § 5 Absatz 2 Num-
mer 2 verwiesen.

743

Klarschlamme

Klarschlamme geman AbfKlarV,
die fir eine Aufbringung nach
AbfKlarV zuldssig sind.

Zugabe von Kalk nur in einer Qualitat,
die zugelassenen Diingemitteln ent-
spricht.

Zugabe von Bioabfallen, nur im Rah-
men der Aufbereitung (z. B. im Faul-
turm) und nur in einer Qualitat, die der
Bioabfallverordnung entspricht.
Aufbereitung der Ausgangsstoffe nur
mit Stoffen, die der notwendigen Ab-
wasser- und Schlammbehandlung
einschliellich Hygienisierung oder
sonstigen notwendigen Behandlung
dienen (siehe auch Tabelle 8.1).

Keine Rickfiihrung von Rechengut,
Sandfanggut; keine Ruckflihrung von
Flotaten oder Fettabscheiderinhalten
aus fremden Klarwerken (jeweils auch
nicht im Rahmen der Schlammaufberei-
tung).

Angabe der bei der Aufbereitung zuge-
gebenen Stoffe und des jeweiligen
Zwecks der Zugabe (z. B. zur Konditio-
nierung, Hygienisierung, Fallung), bei
der Zugabe von Kalken Angabe des
zugegebenen Anteils in %.

744

Organische Abfalle

Bioabfalle gemal § 2 Nummer 1
Bioabfallverordnung aus ge-
trennter Sammlung aus privaten
Haushaltungen und aus dem
Kleingewerbe.

Klchen- und Speiseabfalle.

Hinweis:

Die TierNebV und BioAbfV sind zu
beachten. Bei der Sammlung und vor
dem ersten biologischen Behandlungs-
prozess der organischen Abfille ist eine
Reduzierung der Fremdbestandteile
nach Nummer 8.3.9, insbesondere von
Kunststoff, anzustreben.

7.4.5

Lebende Mikroorganismen

Bakterien,
Pilze.

Verwendung

— als Bodenimpfmittel,

— zur Stimulierung des Pflanzen-
wachstums und Verbesserung der
Vitalitat von Pflanzen.

Die verwendeten Organismen sind

anzugeben.

Hinweis:

Auf die Bestimmungen des Gentechnik-

rechts wird verwiesen.

7.4.6

Abgetotete Mikroorganismen

Aus Feuerbrandbakterien ge-
wonnenes Praparat.

Nur bei zerstorter DNS.
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zulassigen Ausgangstoffe

Erganzende Vorgaben und Hinweise

1

2

3

7.4.7 Synthetische Polymere oder
Polymere auf Basis von
Chitin oder Polymere auf

Basis von Starke

Im Falle synthetischer Polymere,
die ausschlieflich in geschlos-
senen Systemen verwendet und
anschlielRend entsorgt werden,
ist ab dem 1.1.2019 eine darauf
folgende Verwertung zur Ver-
wendung als Stoff nach § 2
Dungegesetz, ausgenommen
zum selben Zweck, nicht zulas-

sig.

Zur Verbesserung der Wasserhaltefa-
higkeit von Bbden.

Der verwendete Stoff nach Spalte 1 ist
anzugeben. Im Falle einer Verwendung
synthetischer Polymere nach Satz 1 ab
dem 1.1.2019

Erganzung der Kennzeichnung im
Rahmen der Hinweise zur sachgerech-
ten Anwendung mit den Woértern:
Anwendungsvorgabe:

Dieses Produkt enthalt synthetische
Polymere. Stoffe nach § 2 Nummer 1
und 6 bis 8 des Diingegesetzes, die
synthetische Polymere enthalten, diirfen
auf derselben Flache nur so angewen-
det werden, dass die hierbei aufge-
brachte Menge an synthetischen Poly-
meren 150 kg Wirksubstanz je Hektar
innerhalb von 10 Jahren nicht Uber-
schreitet.

Zur Einhaltung der nach Satz 2 héchs-
tens zulassigen Menge darf die Auf-
wandmenge dieses Produktes [einset-
zen der Aufwandmenge, bei der die
nach Satz 2 héchstens zuldssige Men-
ge eingehalten wird, in kg TM/ha oder
anderer angegebener Einheit] nicht
Uberschreiten.

Die Vorgaben nach den Satzen 2 und 3
gelten nicht fir ausschlieRliche Anwen-
dungen in Pflanzléchern oder Pflanz-
gruben. Bei diesen Anwendungen darf
eine Aufwandmenge von 4 kg syntheti-
schen Polymeren (Wirksubstanz) je
Kubikmeter Boden nicht Uberschritten
werden. Im Falle einer Verwendung
synthetischer Polymere nach Spalte 2
gelten die Kennzeichnungsvorgaben
nach Satz 3 nicht. In diesem Fall ist ab
dem 1.1.2019 die Kennzeichnung im
Rahmen der Hinweise zur sachgerech-
ten Anwendung mit den Woértern zu
erganzen:

Anwendungsvorgabe:

Nur in Systemen zu verwenden, die
nach Gebrauch eine Entsorgung ermég-
lichen. Eine darauf folgende Verwertung
zur Verwendung als Stoff nach § 2
Dingegesetz, ausgenommen zum sel-
ben Zweck, ist nicht zuléssig.

7.4.8 Heilerden

Keine gebrauchten Erden.

Ohne Zusatz von Medikamenten, Kor-
perpflegemitteln und vergleichbaren
Stoffen.

7.4.9 Styropor

60

Auch als Styromull.

Verwendung als Ausgangsstoff fuir Kul-
tursubstrate.

Ergénzung der Kennzeichnung im
Rahmen der Hinweise zur sachgerech-
ten Anwendung:

+~Anwendungsvorgabe:

Nur in Systemen zu verwenden, die
nach Gebrauch eine Entsorgung ermég-
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zulassigen Ausgangstoffe

Ergénzende Vorgaben und Hinweise

1

2

3

lichen. Eine darauf folgende Verwertung
zur Verwendung als Stoff nach § 2
Dingegesetz, ausgenommen zum sel-
ben Zweck, ist nicht zulassig.”

7.4.10 Carbamid-Methanal- Organisch-synthetischer Harz- Verwendung als Bodenhilfsstoff zur
Kondensationsprodukt schaum Verbesserung der Wasserhaltefahigkeit.
7.4.11 Hortensienblau Ammoniumaluminiumsulfat Verwendung als Pflanzenhilfsmittel zur
Farbung der Blitenblatter bei Horten-
sien.
7412 Fischteichschlamm Fischteichschlamm,
Fischteichsedimente und Filter-
schldmme aus der Fischproduk-
tion gemal § 2 Nummer 1 in
Verbindung mit Anhang 1 Num-
mer 1 Buchstabe a der Bioab-
fallverordnung
7413 Stoffe aus der Abluftreini- Im Waschprozess diirfen aus- Insbesondere fliissige Stoffe, soweit

gung von Tierhaltungsanla-
gen

schlieBlich Wasser, reine
Schwefelsaure, reine Natronlau-
ge

(technische Reinheit) sowie
Nitrifikationshemmstoffe geman
den Vorgaben nach Anlage 2
Tabelle 2 Nummer 2.1 zugege-
ben werden.

diese nicht die Anforderungen des Diin-
gemitteltyps nach Anlage 1 Abschnitt 1
Nummer 1.1.12 erfillen. Keine Filterma-
terialien, aulRer nach Tabelle 7.1 Num-
mer 7.1.4.

Tabelle 8
Nebenbestandteile

Vorbemerkungen und Hinweise

1.  Nebenbestandteile sind auch alle Stoffe nach Tabelle 1. Bei Aufbereitungshilfsmitteln nach Tabelle 8.1
und Anwendungshilfsmitteln nach Tabelle 8.2 handelt es sich jedoch um Stoffe, deren Zugabe in der
Regel gezielt wegen eines zusatzlichen produktions- oder anwendungstechnischen Nutzens (vgl. § 3
Absatz 1 Nummer 2 und § 4 Absatz 1 Nummer 2) als Hilfsmittel zur Unterstitzung der Anwendung oder
Aufbereitung erfolgt.
Nebenbestandteile einschliefllich Fremdstoffe nach Tabelle 8.3, die dingemittelrechtlich keinerlei Nut-
zen aufweisen, kdnnen daher nicht ausschlieRlich und - von besonders gekennzeichneten Ausnahmen
abgesehen - auch nicht berwiegender Bestandteil von Diingemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstra-
ten oder Pflanzenhilfsmitteln sein.

2. Die Tabellen 8.1 und 8.2 sind nicht abschlief’end, in den Tabellen 8.1 und 8.2 aufgenommene Stoffe
nach Spalte 1 kénnen jedoch nur unter den in den Spalten 2 und 3 getroffenen Mallgaben verwendet
werden; Tabelle 8.3 ist abschlielend gestaltet (siehe insbes. auch § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1).

Weitere Auflagen, auch Angaben zum

oder Stoftgrunpe ulassiger Ausgangesiofi Zweck der Zugabe,
Erganzende Vorgaben, Hinweise
1 2 3
Tabelle 8.1 Aufbereitungshilfsmittel
8.1.1 Mineralble Hochraffinierte Grunddle, Zugabe zur Staubbindung, als Anti-

insbesondere backmittel und zur Hydrophobierung.
— hochreine Weilole,

— Kohlenwasserstoffwachse
— Petrolatum.

Keine gebrauchten Mineraléle und

Version 02/2019
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deren Folgeprodukte (z. B. aus
der Kosmetikindustrie, Lebensmit-
teltechnologie, Trenndle, Ole aus

dem Kfz- Bereich).

Ole aus nachwachsenden
Rohstoffen

Im Falle von gebrauchten Olen
nur solche aus der Lebens- und

Futtermittelproduktion.

Polymere, synthetisch oder
auf Basis von Chitin oder
Starke

Im Falle synthetischer Polymere,
die ausschlieBlich in geschlosse-

nen Systemen verwendet und

anschlielRend entsorgt werden, ist

ab dem 1.1.2019 eine darauf

folgende Verwertung zur Verwen-
dung als Stoff nach § 2 Diingege-
setz, ausgenommen zum selben

Zweck, nicht zulassig.

Zur Steuerung des Wassergehaltes
(Flockungs- und Konditionierungsmit-
tel oder zur Wasserspeicherung).
Auch als Antihaftmittel im Rahmen der
Aufbereitung.

Im Falle einer Verwendung syntheti-
scher Polymere nach Satz 1 ab dem
1.1.2019 Erganzung der Kennzeich-
nung im Rahmen der Hinweise zur
sachgerechten Anwendung mit den
Wortern:

Anwendungsvorgabe:

Dieses Produkt oder Material enthalt
synthetische Polymere. Stoffe nach
§ 2 Nummer 1 und 6 bis 8 des Diin-
gegesetzes, die synthetische Polyme-
re enthalten, dirfen auf derselben
Flache nur so angewendet werden,
dass die hierbei aufgebrachte Menge
an synthetischen Polymeren 45 kg
Wirksubstanz je Hektar innerhalb von
3 Jahren nicht tberschreitet. Zur Ein-
haltung der nach Satz 2 héchstens
zulassigen Menge darf die Aufwand-
menge dieses Produktes [einsetzen
der Aufwandmenge, bei der die nach
Satz 2 héchstens zulassige Menge
eingehalten wird, in kg TM/ha oder
anderer angegebener Einheit] nicht
Uberschreiten.

Die Kennzeichnungsvorgaben nach
Satz 3 gelten nicht im Falle syntheti-
scher Polymere, die sich um mindes-
tens 20 % in zwei Jahren abbauen.
Die Kennzeichnungsvorgaben nach
Satz 3 gelten ferner nicht im Falle
einer Verwendung synthetischer Po-
lymere nach Spalte 2. In diesem Fall
ist ab dem 1.1.2019 die Kennzeich-
nung im Rahmen der Hinweise zur
sachgerechten Anwendung mit den
Wortern zu erganzen:
Anwendungsvorgabe:

Nur in Systemen zu verwenden, die
nach Gebrauch eine Entsorgung er-
mdglichen. Eine darauf folgende Ver-
wertung zur Verwendung als Stoff
nach § 2 Diingegesetz, ausgenom-
men zum selben Zweck, ist nicht
zulassig.

Fallungsmittel

62

Eisensalze, auch -oxide,
Eisenoxihydroxide,

Zur Fallung von Phosphor und Schwe-
fel. Bei Verwendung von Eisensalz,
Eisenoxiden, Eisenoxihydroxid oder
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Weitere Auflagen, auch Angaben zum
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Erganzende Vorgaben, Hinweise

1

2
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- Eisenhydroxide,

- Aluminiumsalze,
- Magnesiumsalze,
- Kalk.

Eisenhydroxid in Biogasanlagen, die
bis zu einer Menge von maximal

0,1 % bezogen auf die Frischmasse
des aufzubereitenden Stoffes zur
Bindung von Sulfiden einbezogen
werden konnen, gilt fiir das zugege-
bene Fallungsmittel eine Erhéhung
der Grenzwerte nach Tabelle 1.4:

— flr Arsen, Zeile 1.4.1 Spalte 4:
80 mg/kg TM,

— fir Nickel, Zeile 1.4.6 Spalte 4:
120 mg/kg TM.

Bei Fallung mit Eisen- oder Alumini-
umsalzen ist im Rahmen der Hinweise
zur sachgerechten Anwendung auf
eine mogliche verringerte Wirksamkeit
des Phosphates hinzuweisen.

Perlit

Perlit nattrlicher Herkunft,
kein gebrauchtes Perlit.

Im Rahmen der aeroben Behandlung
und zur Verbesserung der Geruchs-
problematik und des Wasserhaushal-
tes.

Nickel

- Nickelsulfathexahydrat,
- Nickel komplexiert mit EDTA

Zur Unterstltzung der Methanbildung
wahrend der Vergarung.

Fur das Aufbereitungshilfsmittel Nickel
entfallt der Grenzwert fir Nickel nach
Tabelle 1.4, Zeile 1.4.6, fir die zu
vergarende Mischung und fiir das
vergorene Substrat gilt der Grenzwert
unverandert.

[Andere]

Alle anderen zur Unterstiitzung
der Aufbereitung einschlielich
zur Hygienisierung eingesetzten
Stoffe.

Zuordnung soweit nicht unter Nummer
8.1.1 bis 8.1.5 einzuordnen.

Im Rahmen der Kennzeichnung nach
Nummer 10.2.3 ist fur den Klammer-
ausdruck nach Spalte 1 der jeweilige
Stoff zu benennen.

Tabelle 8.2 Anwendungshilfsmittel

8.2.1

Aufbereitungshilfsmittel

Stoffe nach Tabelle 8.1.

Soweit Stoffe nach Tabelle 8.1 als
Anwendungshilfsmittel eingesetzt
werden, gelten die dort getroffenen
Auflagen.

8.2.2

Nitrifikationshemmestoffe

Stoffe nach Tabelle 2.1.

Zugabe nach Vorbemerkung Anlage 1
Nummer 2.2 sowie zu geeigneten
Wirtschaftsdiingern.

8.2.3

Ureasehemmestoffe

Stoffe nach Tabelle 2.2.

Zugabe nach Vorbemerkung Anlage 1
Nummer 2.2 sowie zu geeigneten
Wirtschaftsdiingern.

8.2.4

Hullsubstanzen

Zugabe nach Vorbemerkung Anlage 1
Nummer 2.3.

8.2.5

Mittel zur Granulierung

Zugabe nach Vorbemerkung Anlage 1
Nummer 2.4.

8.2.6

Komplexbildner

Chelatoren und andere Komplex-
bildner nach Tabelle 9.

Zugabe zu Spurennahrstoffdiingern
des Abschnittes 4.2.

8.2.7

Aluminiumoxide
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Weitere Auflagen, auch Angaben zum

Ausgangsstoff Einschrankung Zweck der Zugabe
oder Stoffgruppe zulassiger Ausgangsstoffe Erganzende Vorgaben, Hinweise
1 2 3

Zur Steuerung der P-Verfligbarkeit bei
Kultursubstraten.

Ergdnzung im Rahmen der Hinweise
zur sachgerechten Anwendung:
~Anwendungsvorgabe:

Nur in Systemen zu verwenden, die
nach Gebrauch eine getrennte Ent-
sorgung ermoglichen. Eine darauf
folgende Verwertung zur Verwendung
als Stoff nach § 2 Diingegesetz ist
nicht zulassig.*

8.2.8

Synthetische organische
lonenaustauscher

Nur soweit zur Verwendung fur
einzelne Dungemittel nach den
Typenvorgaben in Anlage 1 zuge-
lassen.

Ergdnzung im Rahmen der Hinweise
zur sachgerechten Anwendung:
~Anwendungsvorgabe:

Nur in Systemen zu verwenden, die
nach Gebrauch eine getrennte Ent-
sorgung ermoglichen. Eine darauf
folgende Verwertung zur Verwendung
als Stoff nach § 2 Diingegesetz ist
nicht zulassig.*

8.2.9

64

Polymere, synthetisch oder
auf Basis von Chitin oder
Starke

Im Falle synthetischer Polymere,
die ausschlieBlich in geschlosse-
nen Systemen verwendet und
anschlieRend entsorgt werden, ist
ab dem 1.1.2019 eine darauf
folgende Verwertung zur Verwen-
dung als Stoff nach § 2 Diingege-
setz, ausgenommen zum selben
Zweck, nicht zulassig.

Fir Kultursubstrate zur Verbesserung
der Wasseraufnahme und des Was-
serhaltevermdgens.

Als Hiullsubstanz fir Dingemittel zur
Steuerung der Nahrstoffverfligbarkeit.
Im Falle einer Verwendung syntheti-
scher Polymere nach Satz 1 ab dem
1.1.2019 Erganzung der Kennzeich-
nung im Rahmen der Hinweise zur
sachgerechten Anwendung mit den
Woértern:

Anwendungsvorgabe:

Dieses Produkt enthalt synthetische
Polymere. Stoffe nach § 2 Nummer 1
und 6 bis 8 des Diingegesetzes, die
synthetische Polymere enthalten,
dirfen auf derselben Flache nur so
angewendet werden, dass die hierbei
aufgebrachte Menge an synthetischen
Polymeren 150 kg Wirksubstanz je
Hektar innerhalb von 10 Jahren nicht
Uberschreitet. Zur Einhaltung der nach
Satz 2 héchstens zulassigen Menge
darf die Aufwandmenge dieses Pro-
duktes [einsetzen der Aufwandmenge,
bei der die nach Satz 2 hochstens
zulassige Menge eingehalten wird, in
kg TM/ha oder anderer angegebener
Einheit] nicht Gberschreiten.

Die Vorgaben nach den Satzen 2 und
3 gelten nicht fir ausschlieliche
Anwendungen in Pflanzléchern oder
Pflanzgruben. Bei diesen Anwendun-
gen darf eine Aufwandmenge von 4
kg synthetischen Polymeren
(Wirksubstanz) je Kubikmeter Kultur-
substrat nicht tGberschritten werden.
Anwendung nur bei tatsachlichem
Bedarf. Im Falle einer Verwendung
synthetischer Polymere nach Spalte 2
gelten die Kennzeichnungsvorgaben
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nach Satz 3 nicht.

In diesem Fall ist ab dem 1.1.2019 die
Kennzeichnung im Rahmen der Hin-
weise zur sachgerechten Anwendung
mit den Wértern zu ergéanzen:
Anwendungsvorgabe:

Nur in Systemen zu verwenden, die
nach Gebrauch eine Entsorgung er-
moglichen. Eine darauf folgende Ver-
wertung zur Verwendung als Stoff
nach § 2 Diingegesetz, ausgenom-
men zum selben Zweck, ist nicht
zuléssig.

8.2.11

Netzmittel

- Tenside,
- Paraffinole,
keine perfluorierte Tenside.

Verwendung nur, soweit sdmtliche
Bestandteile und das Endprodukt sich
vollstéandig abbauen.

Zur besseren Verteilung von Nahrstof-
fen auf Pflanzen und zur einfacheren
Wiederbenetzung von Kultursubstra-
ten mit Wasser.

8.2.19

[Andere]

Alle anderen zur Unterstiitzung
einer sachgerechten Anwendung
eingesetzten Stoffe.

Zuordnung soweit nicht unter Num-
mer 8.2.1 bis 8.2.11 einzuordnen.

Im Rahmen der Kennzeichnung nach
Nummer 10.2.3 ist fir den Klammer-
ausdruck nach Spalte 1 der jeweilige
Stoff zu benennen.

Tabelle 8.3 Fremdbestandteile

8.3.1

Pflanzenschutz- und
Pflanzenstarkungsmittel

Soweit Pflanzenschutzrecht eine
solche Verwendung ermoglicht.

Keine Angabe von Gehalten an Pflan-
zenschutz- und Pflanzenstarkungsmit-
teln nach Dungemittelrecht. Verwen-
dung und Kennzeichnung erfolgt hin-
sichtlich der Pflanzenschutz- und
Pflanzenstarkungsmittel nach den im
Pflanzenschutzrecht getroffenen
MaRgaben.

8.3.2

Phosphit

Soweit unvermeidlicher Bestand-
teil in Phosphatdiingern und
Mehrnahrstoffdiingern sowie
Pflanzenhilfsmitteln.

Keine Zugabe.
Ein natirlicher Gehalt an Phosphit ist
anzugeben.

8.3.3

Alkohol

- Aus der Lebens- Genuss- oder
Futtermittelherstellung,

- Ethanol aus nachwachsenden
Rohstoffen,

- Glycerin, auch Rohglycerin
aus der Herstellung von Bio-
diesel.

Zugabe zur Verbesserung der Anla-
genausnutzung.

Zugabe nur im Rahmen einer anaero-
ben Aufbereitung organischen Materi-
als bis zu 75 vom Hundert/FM nach
Tabelle 7.

Nach der anaeroben Aufbereitung
durfen nur unvermeidliche Anteile
enthalten sein.

Glycerin aus der Herstellung von
Biodiesel, wenn dieses einen Min-
destgehalt von 70 vom Hundert Roh-
glycerin und einen Restmethanolge-
halt von hochstens 3 vom Hundert
aufweist.

8.3.4

Fett und Fettriickstande
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- Riuckstande von Lebens-,
Genuss- oder Futtermitteln,

- Aus der Herstellung von Bio-
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Aufbereitung organischen Materials
bis zu 75 vom Hundert/FM nach Ta-
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diesel,

- Fette aus Material der Katego-
rie 3 nach der Verordnung
(EG) Nr. 1069/2009

belle 7. Nach der anaeroben Aufberei-
tung durfen nur unvermeidliche Antei-
le enthalten sein.

8.3.5 Biologisch abbaubare

Werkstoffe (BAW)

Stoffe die nach der Norm

- DIN EN 13432 (im Beuth-
Verlag GmbH, Berlin, erschie-
nen und beim Deutschen Pa-
tentamt in Minchen archivma-
Rig gesichert niedergelegt)
oder

- DIN EN 14995

zertifiziert wurden.

Nur unvermeidliche Anteile im Rah-
men der Verwertung von Stoffen nach
Tabelle 7.

Nur bei aerober Aufbereitung des
gesamten organischen Materials,
auch nach einer vorhergehenden
Vergarung.

8.3.7 Mineralisches Filtermaterial

- Bleicherde,
- Kieselgur,
- Perlite.

Verwendung der Filtrationsriickstande
mit mineralischem Filtermaterial nur
bei ausschlieBlicher Filterung von
Stoffen nach Tabelle 7.

Bei Filtrationsriickstdnden mit Kiesel-
guren:

- Anteil der Kieselgur im Filtrations-
riickstand < 75 %,

- Partikel kristalliner Kieselsaure mit
Durchmesser unter 50 ym < 0,1 %.

- Siebdurchgang:
< 0,10 mm max. 0,2 %,
< 0,05 mm max. 0,1 %,
< 0,01 mm max. 0,005 %.

- Im Rahmen der Hinweise zur
sachgerechten Anwendung die
Angaben:

LAnwendungsvorgabe:
Anwendung nur bei sofortiger Ein-
arbeitung. Keine oberflachige An-
wendung im Gemdusebau, auf
Griinland oder im Futterbau und
keine Verwendung trockenen Ma-
terials.”

8.3.8 Reinigungs- und Desinfekti-

onsmittel

Keine perfluorierte Tenside.

Nur unvermeidbare Anteile im Rah-
men der notwendigen Reinigung und
Desinfektion von Stallen und Anlagen.

8.3.9 Altpapier, Steine, Glas, Me-

tall, Karton, Kunststoffe

Soweit nicht Ausgangsmaterial nach
Tabelle 7.

Nur unvermeidbare Anteile im Rah-
men der Verwertung von Stoffen nach
Tabelle 7. Verpackungen oder Verpa-
ckungsbestandteile diirfen unbescha-
det des Satzes 2 nicht in Komposten
oder Garresten enthalten sein. Im Fall
von verpackten Lebensmitteln aus
dem Handel oder der Produktion sind
Verpackungen oder Verpackungsbe-
standteile vor dem ersten biologischen
Behandlungsprozess (Pasteurisie-
rung, aerobe oder anaerobe Behand-
lung) von den Bioabfallen zu trennen.

8.3.10 Selen

66

Zugabe nur von Natriumselenat
und nur, soweit Futtermittelrecht
dem nicht entgegensteht.

Im Rahmen der Hinweise zur sachge-
rechten Anwendung ist auf durch den
Selengehalt bedingte notwendige
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Weitere Auflagen, auch Angaben zum
Zweck der Zugabe,
Erganzende Vorgaben, Hinweise

1 2 3

Anwendungsobergrenzen des Diln-
gemittels hinzuweisen. Siehe auch
MaRgaben nach Tabelle 1 Nummer
1.3.5.

8.3.11 Andere unvermeidbare Nur unvermeidbare Anteile im Rah-
Stoffe men der Herstellung von Stoffen nach
§ 2 des Diingegesetzes.

Fir Schadstoffe siehe auch MaRga-
ben nach Tabelle 1.4.

Ausgangsstoff Einschrankung
oder Stoffgruppe zulassiger Ausgangsstoffe

Tabelle 9
Komplexbildner

Komplex Wirkstoff Summenformel
1 2 3
Tabelle 9.1 Chelatoren

9.1.1 DTPA Diethylentriaminpentaessigsaure C14H23010N3

9.1.2 EDDCHA Ethylendiamin-di-(5-carboxy-2-hydroxyphenyl)essigsaure | C20H20010N2

9.1.3 EDDHA Ethylendiamin-di-(o-hydroxyphenyl)essigsaure C18H2006N2

9.1.4 EDDHMA Ethylendiamin-di-(o-hydroxy-p-methylphenyl)essigsaure C20H2406N2

9.1.5 EDTA Ethylendiamintetraessigsaure C10H1608N2

9.1.6 HEDTA Hydroxy-2-ethylendiamintriessigsaure C10H1807N2

9.1.7 TMHBED Trimethylendiamin-N, N-bis-(O-hydroxybenzyl)-N, C21H2606N2
N-diessigsaure

9.1.8 IDHA D,L-(N-1.2 Dicarboxyehtyl)-asparaginsaure CsH7NOsNas
Tetranatriumsalz

9.1.9 EDDS (S, S)-Ethylendiamindisuccinat C10H1608N2

Fir Nummern 9.1.1 bis 9.1.7 auch deren Natrium-, Kalium- oder Ammoniumsalze

Fir Nummer 9.1.9 gelten folgende erganzenden Vorgaben und Hinweise: Ausschlie3lich zur Blattanwendung. Im
Rahmen der Hinweise zur sachgerechten Anwendung Kennzeichnung mit dem Hinweis: ,Produkt ist ausschlieflich zur
Blattanwendung zugelassen.*

Tabelle 9.2 Sonstige Komplexbildner

9.2.1 HEDPA Organophosphonsaure (1-Hydroxyathan-1, C2HsO7P2
1-diphosphonsaure)

9.2.2 Ligninsulfonat

9.2.3 Zitronensaure 2-Hydroxypropan-1,2,3-tricarbonsaure CsHsO7

9.24 Humat, Huminat | Humins&uren

9.25 Glycinat 2-Aminoethansaure C2HsNO2

Version 02/2019
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Tabelle 10
Kennzeichnung

Vorbemerkungen und Hinweise:

1. Abschnitt 10.1 enthalt Vorgaben zur Kennzeichnung notwendiger Basisinformationen durch die Inver-
kehrbringer fir Handel und Verbraucher. Fir Dingemittel u. a. die Typbezeichnung, die den Typ be-
stimmenden N&hrstoffe, bei organischen Dingern und organisch-mineralischen Diingern in zusammen-
gefasster Form auch Angaben Uber die diesen Typ pragenden organischen Hauptbestandteile, z. B.
nach Tabelle 7 Spalte 1 sowie zu den die Anwendung wesentlich beeinflussenden Anwendungshilfsmit-
teln (Hillsubstanzen, Hemmstoffe, Komplexbildner). Bei Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten oder Pflan-
zenhilfsmitteln sowie Wirtschaftsdiingern enthalt dieser Abschnitt insbesondere die Bezeichnung nach
der Zweckbestimmung sowie die Kennzeichnung der diese Zweckbestimmung unterstitzenden Haupt-
bestandteile.

2.  Abschnitt 10.2 enthalt Vorgaben zur erweiterten Kennzeichnung flir naher bestimmte Stoffgruppen,
insbesondere bestimmte organische Ausgangsstoffe, Nebenbestandteile einschlieRlich Schadstoffen
sowie fur bestimmte Aufbereitungsformen.

3. Abschnitt 10.3 enthalt Vorgaben zur Kennzeichnung von Hinweisen zur Lagerung und Anwendung.

4. Abschnitt 10.4 enthalt Vorgaben zur Kennzeichnung bei schriftichem Angebot, Lieferung auerhalb des
Geltungsbereiches des Diingegesetzes.

5. Abschnitt 10.5 enthalt Vorgaben zur Kennzeichnung freiwilliger weiterer Angaben.

6. Abweichende Vorgaben zur Kennzeichnung fiir bestimmte einzelne Stoffe gehen solchen zur Kenn-
zeichnung fir Stoffgruppen vor.

7. Angaben nach den Abschnitten 10.2, 10.3 und 10.5 kénnen nach MaRRgabe des § 6 Absatz 3 Nummer 3
auch auf einem Warenbegleitpapier erfolgen.

8. Gehaltsangaben in Prozent (%) beziehen sich auf die Masse (Massenprozent), soweit keine andere
BezugsgroRe genannt ist (vgl. § 1 Nummer 24 und Nummer 25).
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Fir Dungemittel aufRer Wirtschaftsdiinger

Fur Wirtschaftsdiinger, Bodenhilfsstoffe,
Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel

Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

1

2 3

4

10.1 Angaben, die den Stoff gemaR § 2 Dingegesetz wesentlich charakterisieren

10.1.1 Typenbezeichnung und weitere
damit verbundene Angaben

. Bei flissigen Dingemitteln ist die Typbe-

. Bei Kalken darf ab einem Gehalt an MgCO3

. Typbezeichnung nach Anlage 1 Spalte 1 Bezeichnung nach der vorgese-

der jeweiligen Beschreibung des Diingemit- | henen Zweckbestimmung

teltyps in Verbindung damit die Angabe der

tatsachlichen Gehalte der in Anlage 1 Spal-
te 2 aufgefiihrten Bestandteile. Die Angabe
der Gehalte erfolgt:

- in Prozent, dabei diirfen die Zahlen
nicht hoher sein, als die Angaben fiir
die tatsachlichen Gehalte nach Num-
mer 10.1.8,

- fur mineralische Dingemittel mit bis zu
einer Dezimalstelle,

- fiir organische du org. min. Diingemittel
mit bis zu zwei Dezimalstellen,

- in der Reihenfolge nach Anlage 1 Spal-
te 2,

- ohne den Zahlen hinzugefligte weitere
Angaben.

zeichnung um die Worte ,flissig*, ,Losung"
oder ,Suspension” gemaf der Art der Her-

stellung nach Anlage 1 Spalte 5 der jeweili-
gen Beschreibung des Dlingemitteltyps zu

erganzen.

von 15 % oder MgO von 7 % die Typenbe-
zeichnung um das vorgestellte Wort ,Mag-
nesium* erganzt sein.

Abweichend von Satz 1 darf das Dingemit-
tel als ,Kohlensaurer Magnesiumkalk“ be-
zeichnet sein, wenn der Gehalt an MgCOs
und MgO mehr als 15 % betragt.

Bezeichnung als Wirtschaftsdiinger, Boden-
hilfsstoff, Kultursubstrat oder Pflanzenhilfsmittel
nach § 2 Diingegesetz.
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Fir Dungemittel aufRer Wirtschaftsdiinger

Fur Wirtschaftsdiinger, Bodenhilfsstoffe,
Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel

Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

1

2

3

4

10.1.2 Fir Dingemittel verwendete . Angabe im Anschluss an die Typenbe- Fir Bodenhilfsstoffe, Kultursub- | 1. Angabe im Anschluss an die Bezeichnung
Hauptbestandteile nach Tabelle zeichnung mit den Worten: ,unter Verwen- strate oder Pflanzenhilfsmittel, nach Nummer 10.1.1 mit den Worten: ,unter
6 oder Tabelle 7 dung von ... “und unter Angabe des ver- verwendete Hauptbestandteile Verwendung von ...“ und Angabe der Stoffe

wendeten Stoffes nach Tabelle 6 oder Ta- nach Tabelle 6 oder Tabelle 7 nach Tabelle 6 oder Tabelle 7, jeweils Spal-
belle 7, jeweils Spalte 1 in absteigender te 1 in absteigender Reihenfolge nach ein-
Reihenfolge nach eingesetzten Mengenan- gesetzten Mengenanteilen.

teilen. Eine Behandlung der Hauptbestand- Eine Behandlung der Hauptbestandteile
teile gemafl § 1 Nummer 17 und 18 darf gemal § 1 Nummer 17 und 18 darf ange-
angegeben werden. geben werden.

. Gegebenenfalls Erganzung der Kennzeich- 2. Gegebenenfalls Ergadnzung der Kennzeich-
nung um nach Tabelle 6 oder Tabelle 7 nung um nach Tabelle 6 oder Tabelle 7
Spalte 3 vor-gegebene weitere Angaben fiir Spalte 3 vorgegebene weitere Angaben flr
diese Stoffe. diese Stoffe.

. Die Produktbezeichnung darf mit den Wor- 3. Die Produktbezeichnung darf mit den Wor-
ten ,auf der Basis von Torf* erganzt sein, ten ,auf der Basis von Torf* ergéanzt sein,
wenn im Produkt mehr als 75 % Torf enthal- wenn im Produkt mehr als 75 % Torf enthal-
ten sind. ten sind.

10.1.3 Zugabe von Hillsubstanzen . Die Typbezeichnung ist durch folgende Wirtschaftsdiinger 1. Bei Wirtschaftsdiingern ist die Angabe nach

Angaben zu ergénzen: Nummer 10.1.1 mit den Worten: ,unter Ver-
- ,2umhllt, wenn mindestens 90 % des wendung von ..." und die Angabe der
Produktes umhiillt sind, Hauptbestandteile, bei Exkrementen die
- teilweise umhiilit, wenn mindestens Tierart zu erganzen.
25 % des Produktes umhiillt sind, 2. Zusatzlich sind anzugeben:
-, mit umhiilitem [Nahrstoff]*, - Néhrstoffgehalte fir N, P20s und K20,
-, mit teilweise umhiilltem [Nahrstoff]“. - bei Wirtschaftsdlinger tierischer Herkunft

. Der Anteil des umhiillten Diingemittels am zusatzlich ein thalt an N aus t.i.erischer
gesamten Diingemittel oder der Anteil des ngkunﬂ und ein Gehalt an verfiigbarem
umbhiillten Nahrstoffes am jeweiligen Ge- Stickstoff nach Maftgabe von § 6 Absatz 1
samtnahrstoffgehalt ist als Prozentwert in Nummer 4,
ganzen Zahlen hinzuzufiigen. - Angaben zu Spurennahrstoffen nach Ta-

belle 1 Nummer 1.2.11 bis 1.2.14,
- basisch wirksame Bestandteile nach Ta-
belle 1 Nummer 1.3.2.
Die Angabe der Gehalte erfolgt in Prozent,
bezogen auf die Nettomasse, mit bis zu zwei
Version 02/2019
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Fir Dungemittel aufRer Wirtschaftsdiinger

Fur Wirtschaftsdiinger, Bodenhilfsstoffe,
Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel

Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

1

2

3

4

Dezimalstellen, fir Spurennahrstoffe mit zwei
bis vier Dezimalstellen. Zusatzlich dirfen die
Gehalte auch in kg pro Tonne angegeben sein.

- Kalk zu Dungemitteln nach
Anlage 1 Abschnitte 1 und 2,

- mineralischen Einnahrstoff-
diingern nach der Verordnung
(EG) Nr. 2003/2003 und Dun-
gemitteln nach Anlage 1 Ab-
schnitt 1 zu Diingemitteln
nach Anlage 1 Abschnitt 1.4

Version 02/2019

und die Angabe des zugegebenen Diingertyps
Zu erganzen.
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10.1.4 Zugabe von Nitrifikationshemm- | Die Typbezeichnung nach Anlage 1 Spalte 1 Bodenhilfsstoffe 1. Vorgesehene Zweckbestimmung (z. B.
stoffen nach Tabelle 8 Nummer | der jeweiligen Beschreibung des Diingemittel- Erhéhung des Humusgehaltes, des Was-
8.2.2 oder Ureasehemmstoffen typs muss durch die Angabe ,mit Nitrifikations- serhaltevermdgens, der biologischen Aktivi-
nach Nummer 8.2.3 hemmestoff* oder ,mit Ureasehemmstoff unter tat).
nachfolgender Angabe des verwendeten 2. Nahrstoffgehalte fiir N, P20s und K20 nach
Hemmstoffes nach Tabelle 2 Spalte 1 erganzt Tabelle 1 Nummer 1.2.1,1.2.3 und 1.2.5.
sein. 3. Gehalt an organischer Substanz nach Ta-
belle 1 Nummer 1.3.3.

4. Basisch wirksame Bestandteile nach Tabel-
le 1 Nummer 1.3.2.

5. Die Angabe der Gehalte erfolgt in Prozent,
bezogen auf die Nettomasse, mit bis zu
zwei Dezimalstellen.

10.1.5 Zugabe von Komplexbildnern 1. Bei Zugabe von Komplexbildnern muss der | Kultursubstrate 1. Gehalt an organischer Substanz nach Ta-
nach Anlage 2 Tabelle 9 jeweilige Komplexbildner nach dem kom- belle 1 Nummer 1.3.3 bezogen auf die Net-
plexierten Nahrstoff unter Angabe des Stof- tomasse mit bis zu zwei Dezimalstellen.
fes nach Tabelle 9 Spalte 1 erganzt sein. 2. pH-Wert (CaCl2) nach Tabelle 1 Nummer
2. Bei der Angabe des Chelat- oder Komplex- 1.3.7 mit bis zu einer Dezimalstelle.
bildners kann seine Kurzbezeichnung nach 3. Salzgehalt in g/l nach Tabelle 1 Num-
Tabelle 9 Spalte 1 verwendet sein. mer 1.3.4 bezogen auf das Nettovolumen.
3. Angabe des fiir die Chelatstabilitat maRgeb-
lichen pH-Bereiches.
10.1.6 Zugabe von Die Typenbezeichnung ist um das Wort ,mit* Pflanzenhilfsmittel 1. Vorgesehene Zweckbestimmung (Angaben

zum Wirkungsbereich).

2. Nahrstoffgehalte fiir N, P20s und K20 nach
Tabelle 1 Nummer 1.2.

3. Gehalt an organischer Substanz nach Ta-
belle 1 Nummer 1.3.3.

4. Basisch wirksame Bestandteile nach Tabel-
le 1 Nummer 1.3.2.

5. Die Angabe der Gehalte erfolgt in Prozent,

7
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Fir Dungemittel aufRer Wirtschaftsdiinger

Fur Wirtschaftsdiinger, Bodenhilfsstoffe,
Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel

Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

Kennzeichnung Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

1

2

3 4

bezogen auf die Nettomasse, mit bis zu
zwei Dezimalstellen.

Die Kennzeichnung, insbesondere der angege-
bene Wirkungsbereich, darf zu keiner Ver-
wechslung mit Pflanzenstarkungsmitteln nach
§ 2 Nummer 10 des Pflanzenschutzgesetzes
fuhren.

10.1.7

Fur mineralische Mehrnahrstoff-
dinger nach Anlage 1 Ab-
schnitt 2

Ist eine Angabe von Phosphatbestandteilen
nach Tabelle 5 vorgeschrieben, so muss diese
Angabe der Typenbezeichnung hinzugefiigt
sein.

10.1.8

72

Typbestimmende Bestandteile
und Nahrstoffformen

1.

Angabe von Art und Hoéhe der tatsachlichen
Gehalte nach Anlage 1 Spalte 3 der jeweili-
gen Beschreibung des Diingemitteltyps. Bei
phosphathaltigen Diingemitteln nach Anla-
ge 1 Abschnitte 1.2, 2, 3 und 5 Angabe der
Gehalte an Gesamtphosphat nach Tabel-
le 4 Nummer 4.2.11, wasserloslichem
Phosphat nach Tabelle 4 Nummer 4.2.1
und neutral-ammoncitratldéslichem Phosphat
nach Tabelle 4 Nummer 4.2.2, wenn jeweils
ein Gehalt von 1 Prozent erreicht wird. Sind
die Gehalte an Phosphat nach Satz 2 anzu-
geben, ist die zusatzliche Angabe der Ge-
halte an Phosphat nach Satz 1 in Verbin-
dung mit Anlage 1 Spalte 3 fakultativ. Die
Angabe der Gehalte erfolgt in Prozent, be-
zogen auf die Nettomasse, mit bis zu zwei
Dezimalstellen, fir Spurennahrstoffe mit
zwei bis vier Dezimalstellen.

2. Bei Spurennahrstoffen:

- bei vollig wasserloslichen Nahrstoffen
Angabe der wasserloslichen Gehalte,

- bei nicht véllig wasserldslichen Nahr-
stoffen Angabe der Gesamtgehalte,

- wenn mindestens ein Viertel des Ge-
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Fir Dungemittel aufRer Wirtschaftsdiinger

Fur Wirtschaftsdiinger, Bodenhilfsstoffe,
Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel

Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

1

2

3

4

samtgehaltes wasserldslich ist, Angabe
des Gesamtgehaltes und des wasser-
I6slichen Gehaltes.
Fir organische und organisch-mineralische
Dungemittel: Zuséatzlich ein Gehalt an ver-
fugbarem Stickstoff nach MaRRgabe von § 6
Absatz 1 Nummer 4.

Fur flissige Diingemittel fakultative zusatz-
liche Angabe in Masse zu Volumen (z. B.
Gramm je Liter, Kilogramm je Kubikmeter).

Bei mineralischen Mehrnahrstoffdiingern
Angaben nach MaRgabe der Anlage 1 Spal-
te 4 der jeweiligen Beschreibung des Diin-
gemitteltyps.

Bei Kalken - zusétzlich zur Angabe der
Gehalte nach Anlage 1 Spalte 2 der jeweili-
gen Beschreibung des Dingemitteltyps -
die Gehalte an basisch wirksamen Bestand-
teilen, bewertet als CaO.

In Klammern darf zusatzlich die Bezeich-
nung ,Neutralisationswert* angefligt sein.

10.1.9

Fur Spurennahrstoffdiinger nach

Anlage 1 Abschnitt 4

Liegt ein Spurennahrstoff ganz oder teilweise in
organisch gebundener Form vor, so muss sein

Gehalt im Dingemittel unmittelbar hinter der
Angabe des wasserldslichen Gehaltes in Pro-

zent angegeben sein, und zwar in der Form
,als Chelat von ...“ oder ,als Komplex von ..."

10.1.10

Masse

Version 02/2019

1.

2.

3.

Bei festen Dingemitteln Angabe der Net-
tomasse.

Bei verpackten Dingemitteln und bei Diin-
gemitteln in geschlossenen Behaltnissen
mit einem Inhalt bis 100 kg anstelle der Net-
tomasse auch Angabe der Bruttomasse in
unmittelbarer Verbindung mit der der Anga-
be der Masse der Verpackung.

Bei flissigen Diingemitteln Angabe der

Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg

Masse/Volumen

. Bei festen Stoffen

- Angabe der Nettomasse, der Brut-
tomasse oder des Volumens,

- bei Angabe der Bruttomasse in unmit-
telbarem Zusammenhang damit Angabe
der Masse der Verpackung.

. Bei flussigen Stoffen Angabe der Nettomas-

se oder des Vollumens.
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Fir Dungemittel aufRer Wirtschaftsdiinger

Fur Wirtschaftsdiinger, Bodenhilfsstoffe,
Kultursubstrate oder Pflanzenhilfsmittel

Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

1

2

3

4

Nettomasse; es kann zusatzlich das Volu-
men angegeben sein.

10.1.11 Hersteller oder Inverkehrbringer | 1. Fur abgepackte Ware: Name oder Firma Hersteller oder Inverkehrbringer | 1. Fur abgepackte Ware: Name oder Firma
und Anschrift des fir das Inverkehrbringen und Anschrift des fiir das Inverkehrbringen
im Inland Verantwortlichen. im Inland Verantwortlichen.
2. Bei unverpackt abgegebener Ware zusatz- 2. Bei unverpackt abgegebener Ware zusatz-
lich Name oder Firma und Anschrift des lich Name oder Firma und Anschrift des
Herstellers, soweit er nicht selbst der Inver- Herstellers, soweit er nicht selbst der Inver-
kehrbringer ist. kehrbringer ist.
10.2 erganzende Angaben flir bestimmte Stoffgruppen, bestimmte Nebenbestandteile sowie bestimmte Aufbereitungsformen
10.21 Ausgangstoffe nach Tabelle 6 Soweit eine weitere Differenzierung der nach Ausgangsstoffe nach Tabelle 6 Soweit eine weitere Differenzierung der nach
oder Tabelle 7, Spalte 1 verwendeten Stoffe getroffen ist und oder Tabelle 7, jeweils Spalte 2 Spalte 1 verwendeten Stoffe getroffen ist und
jeweils Spalte 2 fur die Kennzeichnung der Stoffe nach Tabelle fur die Kennzeichnung der Stoffe nach Tabelle
7 Spalte 1 oder Spalte 2 nachfolgend keine 7 Spalte 1 oder Spalte 2 nachfolgend keine
eigene Regelung erfolgt: eigene Regelung erfolgt:
- zusatzliche Angabe der jeweils verwende- - zusatzliche Angabe der jeweils verwendeten
ten Stoffe nach Spalte 2, Stoffe nach Spalte 2,
- in absteigender Reihenfolge nach einge- - in absteigender Reihenfolge nach einge-
setzten Mengenanteilen. setzten Mengenanteilen.
- Bei Mengenanteilen tber 50 % unter zu- - Bei Mengenanteilen tber 50 % unter zusatz-
satzlicher Angabe des Prozentwertes. licher Angabe des Prozentwertes.
- In den Tabellen vorgegebenen Erganzun- - In den Tabellen vorgegebenen Erganzun-
gen der Kennzeichnung. gen der Kennzeichnung.
10.2.2 Nahrstoffe nach Tabelle 1.1 und | 1. Kennzeichnung durch Angabe der betref- Nahrstoffe nach Tabelle 1.2 1. Kennzeichnung durch Angabe der betref-
1.2 sowie Stoffe nach Tabelle fenden Stoffe und ihr chemisches Symbol. sowie Stoffe nach Tabelle 1.3 fenden Stoffe und ihr chemisches Symbol.
1.3 als Nebenbestandteile 2. Angabe der Gehalte in Prozent mit bis zu als Nebenbestandteile 2. Angabe der Gehalte in Prozent, mit bis zu
zwei Dezimalstellen, bei Spurennahrstoffen zwei Dezimalstellen bezogen auf die Net-
mit bis zu vier Dezimalstellen, bezogen auf tomasse, dabei
die Nettomasse, dabei fur - Angabe der Nahrstoffe als Gesamtgeh-
- Stickstoff: Gesamtgehalt, Gehalt weite- alt, fir Kalium als wasserl6sliches Kali-
rer Stickstoffformen nach Tabelle 3, umoxid.
wenn jeweils ein Gehalt von 1 Prozent 3. Bei Kultursubstraten: Angabe der Nahr-
erreicht wird, stoffe in mg/l bezogen auf das Nettovolu-
- Phosphat: Gesamtphosphat nach Ta- men, dabei fir N, P20s, K20 und Mg als
Version 02/2019
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Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

1

2

3

4

belle 4 Nummer 4.2.11, wasserlosliches
Phosphat nach Tabelle 4 Nummer 4.2.1
und neutral-ammoncitratlosliches Phos-
phat nach Tabelle 4 Nummer 4.2.2,
wenn jeweils ein Gehalt von 1 Prozent
erreicht wird; Gehalt weiterer Phosphat-
|6slichkeiten nach Tabelle 4 fakultativ,

— andere Nahrstoffe:
= bei vollig wasserloslichen Nahrstoffen
Angabe der wasserloslichen Gehalte,
= bei nicht vollig wasserldslichen Nahr-
stoffen Angabe der Gesamtgehalte,
= wenn mindestens ein Viertel des Ge-
samtgehaltes wasserldslich ist,
Angabe des Gesamtgehaltes und des
wasserloslichen Gehaltes.

pflanzenverflgbare (I6sliche) Nahrstoffe
unter Angabe der Methode.

le 8.3

Version 02/2019

0,5 %/TM, soweit nach Tabelle 8.3 keine
eigenen Vorgaben zur Kennzeichnung be-
stehen.

. Ergénzung der Kennzeichnung um nach
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le 8.3

10.2.3 Aufbereitungshilfsmittel nach . Angabe des Zwecks der Zugabe (z. B.: Aufbereitungshilfsmittel nach . Angabe des Zwecks der Zugabe (z. B.:
Tabelle 8.1 oder Anwendungs- Lenthalt Mittel zur Staubbindung®, ,unter Tabelle 8.1 oder Anwendungs- Lenthalt Mittel zur Staubbindung®, ,unter
hilfsmittel nach Tabelle 8.2 Verwendung von Mitteln zur Konditionie- hilfsmittel nach Tabelle 8.2 Verwendung von Mitteln zur Konditionie-

rung®). rung®).

. Ab einem Mengenanteil von 0,5 %/TM . Ab einem Mengenanteil von 0,5 %/TM zu-
zusatzlich die Angabe des zugegebenen satzlich die Angabe des zugegebenen Stof-
Stoffes nach Spalte 1 in Verbindung mit der fes nach Spalte 1 in Verbindung mit der An-
Angabe des Zwecks der Zugabe (z. B. ,un- gabe des Zwecks der Zugabe (z. B.: ,unter
ter Verwendung von Schwefel als Hiillsub- Verwendung von Schwefel als Hillsubstanz*
stanz” oder ,enthalt Vinasse zur Staubbin- oder ,enthalt Vinasse zur Staubbindung®).
dung®). . Gegebenenfalls Erganzung der Kennzeich-

. Gegebenenfalls Erganzung der Kennzeich- nung um nach Spalte 3 der Tabelle 8.1 oder
nung um nach Spalte 3 der Tabelle 8.1 oder 8.2 vorgegebene weitere Angaben fir diese
8.2 vorgegebene weitere Angaben fiir diese Stoffe.

Stoffe.
10.2.4 Fremdbestandteile nach Tabel- . Angabe des Stoffs nach Spalte 1 ab Fremdbestandteile nach Tabel- . Angabe des Stoffs nach Spalte 1 ab

0,5 %/TM, soweit nach Tabelle 8.3 keine ei-
genen Vorgaben zur Kennzeichnung beste-
hen.

. Ergénzung der Kennzeichnung um nach

75



AbfR 2.2.06

Fir Dungemittel aufRer Wirtschaftsdiinger
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Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

Kennzeichnung

Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise

1

2

3

4

Tabelle 8.3 Spalte 3 vorgegebene weitere
Angaben fiur diese Stoffe.

3. Ausgenommen ist die Kennzeichnung von
Steinanteilen nach Tabelle 8.3.9.

Tabelle 8.3 Spalte 3 vorgegebene weitere
Angaben fur diese Stoffe.

3. Ausgenommen ist die Kennzeichnung von
Steinanteilen nach Tabelle 8.3.9.

10.2.5

Schadstoffe nach Tabelle 1.4

Angabe der betreffenden Stoffe und ihr chemi-

sches Symbol in der Reihenfolge nach Tabelle

1.4 in Verbindung mit der Angabe der Hohe der
Gehalte in der nach Tabelle 1.4 Spalte 2 ange-

gebenen Einheit.

Schadstoffe nach Tabelle 1.4

Angabe der betreffenden Stoffe und ihr chemi-

sches Symbol in der Reihenfolge nach Tabelle

1.4 in Verbindung mit der Angabe der Héhe der
Gehalte in der nach Tabelle 1.4 Spalte 2 ange-

gebenen Einheit.

10.3 Erganzung der Kennzeichnung durch sachgerechte Hinweise zur

Lagerung und Anwendung nach § 1 Nummer 22 und 23

10.3.1

Allgemeine Angaben

1. Notwendige Angaben zur sachgerechten
Lagerung und Anwendung, erganzt um den
Hinweis, dass Empfehlungen der amtlichen
Beratung vorgehen (vgl. auch § 1 Num-
mer 22 und 23).

2. Vorgeschriebene erganzende Angaben
geman
- Typenbeschreibungen in Anlage 1,

- Tabellen 1 und 6 bis 9.

Allgemeine Angaben

1. Notwendige Angaben zur sachgerechten
Lagerung und Anwendung (vgl. auch § 1
Nummer 22 und 23).

2. Vorgeschriebene erganzende Angaben
gemal Tabellen 1 und 6 bis 9.

10.3.2

Fur mineralische Mehrnahrstoff-
diinger nach Anlage 1 Ab-
schnitt 2

Ist Ammoniumthiosulfat als Stickstoffkompo-
nente verwendet, ist im Rahmen der Hinweise
zur sachgerechten Anwendung auf eine ver-
langsamte Wirksamkeit hinzuweisen, wenn ein
Mengenanteil am Stickstoff von 25 % Uber-
schritten ist.

10.3.3

76

Fur Spurennahrstoffdiinger nach
Anlage 1 Abschnitt 4

Fur Dingemittel, die als typbestimmenden
Bestandteil nur Spurennahrstoffe (Dlingemittel
nach Anlage 1 Abschnitt 4.2) enthalten, zusatz-
liche Angaben im Rahmen der Hinweise zur
sachgerechten Anwendung:
1. Erganzung der Kennzeichnung mit den
Worten:
,Nur bei tatsachlichem Bedarf verwenden.

Empfohlene Aufwandmenge nicht tiber-

Version 02/2019
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Anlage 1 Abschnitt 3

Version 02/2019

Anwendung auf eine mdégliche Stickstoff-
festlegung im Boden oder im Substrat hin-
zuweisen.

2. Erforderlichenfalls zusatzliche sachgerechte
Angaben zu mdglichen Veranderungen der
Produkteigenschaften und fir Stickstoff An-
gaben zum zeitlichen Verlauf der Verfiig-
barkeit.

3. Bei Verwendung von Klarschlammen oder
Bioabfallen mit dem Hinweis: ,Bei einer Auf-
bringung auf landwirtschaftlich genutzten
Flachen sind Anwendungs- und Mengenbe-
schrankungen aus abfallrechtlichen Vor-
schriften (AbfKlarV, BioAbfV) zu beachten®.

4. Bei Verwendung von Stoffen nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1069/2009 - auler Giille
im Sinne dieser VO - im Rahmen der Hin-
weise zur sachgerechten Lagerung und
Anwendung der Hinweis ,Organisches
Diingemittel unter Verwendung von tieri-
schen Nebenprodukten - Zugang furr Nutz-
tiere zu den behandelten Flachen wahrend
eines Zeitraumes von mindestens 21 Tagen
nach der Ausbringung verboten®, soweit in
Anlage 2 Tabelle 7.2 Spalte 3 nichts ande-
res bestimmt ist.

Hinweis:
Es bestehen ggf. spezifische Anforderungen an
Lagerung und Anwendung, die sich aus der

Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg

Kennzeichnung Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise Kennzeichnung Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise
1 2 3 4
schreiten.”
2. Angabe einer sachgerechten Anwendungs-
zeit (Vegetationsstand, Wiederholungen)
und den erforderlichen Mengenaufwand je
Flacheneinheit.
10.3.4 Fur organische oder organisch- 1 Bei einem C:N-Verhaltnis von > 30:1 ist im Bei Verwendung organischer 1. Bei einem C:N-Verhaltnis von > 30:1 ist im
mineralische Dungemittel nach Rahmen der Hinweise zur sachgerechten Ausgangsstoffe nach Tabelle 7 Rahmen der Hinweise zur sachgerechten

Anwendung auf eine mdégliche Stickstofffest-
legung im Boden oder im Substrat hinzu-
weisen.

2. Erforderlichenfalls zusatzlich sachgerechte
Angaben zu mdglichen Veranderungen der
Produkteigenschaften und fiir Stickstoff An-
gaben zum zeitlichen Verlauf der Verflgbar-
keit.

3. Bei Verwendung von Klarschlammen oder
Bioabfallen mit dem Hinweis: ,Bei einer Auf-
bringung auf landwirtschaftlich genutzten
Flachen sind Anwendungs- und Mengenbe-
schrankungen aus abfallrechtlichen Vor-
schriften (AbfKlarV, BioAbfV) zu beachten®.

4. Bei Verwendung von Stoffen nach der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1069/2009 - auler Giille
im Sinne dieser VO - im Rahmen der Hin-
weise zur sachgerechten Lagerung und An-
wendung: der Hinweis ,,Organisches Dun-
gemittel/Bodenverbesserungsmittel unter
Verwendung von tierischen Nebenprodukten
- Zugang fir Nutztiere zu den behandelten
Flachen wahrend eines Zeitraumes von
mindestens 21 Tagen nach der Ausbringung
verboten“ soweit in Anlage 2 Tabelle 7.2,
Spalte 3 nichts anderes bestimmt.

Hinweis:
Es bestehen ggf. spezifische Anforderungen an
Lagerung und Anwendung, die sich aus der
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Kennzeichnung Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise Kennzeichnung Inhalt der Kennzeichnung, Hinweise
1 2 3 4
Verwendung bestimmter tierischer Nebenpro- Verwendung bestimmter tierischer Nebenpro-
dukte nach der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009 dukte nach der Verordnung (EG) Nr. 1069/2009
ergeben. ergeben.
10.4 Angaben fiir besondere Zwecke
10.41 Schriftliches Angebot 1. Typenbezeichnung nach Nummer 10.1.1. Schriftliches Angebot 1. Bezeichnung nach Nummer 10.1.1.
2. Angabe zu Gehalten nach Nummer 10.1.8. 2. Angabe der Hauptbestandteile nach Num-
mer 10.1.2, bei Wirtschaftsdiinger nach
Nummer 10.1.3.
10.4.2 Lieferung in Gebiete aulRerhalb 1. Typenbezeichnung nach Nummer 10.1.1. Lieferung in Gebiete aulRerhalb 1. Bezeichnung nach Nummer 10.1.1.
des Geltungsbereiches des 2. Angabe zu Gehalten nach Nummer 10.1.8. | des Geltungsbereiches des 2. Angabe der Hauptbestandteile nach Num-
Diingegesetzes 3. Name oder Firma und die Anschrift des fur | DUngegesetzes mer 10.1.2.
den Export ins Ausland Verantwortlichen. 3. Name oder Firma und die Anschrift des fur
den Export ins Ausland Verantwortlichen.
10.4.3 Inverkehrbringen zu For- 1. Zusammensetzung einschliellich Neben- Inverkehrbringen zu For- 1. Zusammensetzung einschliefllich Nebenbe-
schungs- oder Versuchszwe- bestandteile, Masse oder Volumen, vorge- schungs- oder Versuchszwe- standteile, Masse oder Volumen, vorgese-
cken sehener Anwendungsbereich sowie Anga- cken hener Anwendungsbereich sowie Angaben
ben zur sachgerechten Lagerung und An- zur sachgerechten Lagerung und Anwen-
wendung nach § 1 Nummer 22 und 23. dung nach § 1 Nummer 22 und 23.
2. Name oder Firma und die Anschrift des fur 2. Name oder Firma und die Anschrift des fur
das Inverkehrbringen Verantwortlichen. das Inverkehrbringen Verantwortlichen.
10.5 Zulassige weitere Angaben
10.5.1 Zulassige weitere Angaben 1. Nach Anlage 1 oder 2 zulassige weitere Zulassige weitere Angaben Sonstige Angaben und Hinweise
Angaben.
2. Handelslbliche Warenbezeichnungen.
3. Hinweise zur sachgerechten Anwendung,
Lagerung und Behandlung, soweit nicht
vorgeschrieben.
4. Marken, Gltezeichen.
5. Hinweise auf Bestandteile des Diingemit-
tels, die nicht unter die verpflichtend anzu-
gebenden Bestandteile fallen.
6. Sonstige Angaben und Hinweise.
Version 02/2019
78

Vorschriftensammlung der Gewerbeaufsicht Baden-Wiirttemberg




	Verordnung über das Inverkehrbringen von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln1(Düngemittelverordnung - DüMV)
	Inhaltsübersicht
	§ 1 Begriffsbestimmungen
	§ 2 Geltungsbereich
	§ 3 Zulassung von Düngemitteltypen
	§ 4 Inverkehrbringen von Wirtschaftsdüngern, Bodenhilfsstoffen, Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln
	§ 5 Anforderungen an die Seuchen- und Phytohygiene
	§ 6 Anforderungen an die Kennzeichnung
	§ 7 Kennzeichnung bei EG-Düngemitteln
	§ 7a Kennzeichnung bei Inverkehrbringen nach § 5 Absatz 1 Satz 2 des Düngegesetzes
	§ 8 Toleranzen
	§ 9 Ordnungswidrigkeiten
	§ 9a Evaluierung
	§ 10 Übergangsvorschriften
	§ 11 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
	Anlage 1(zu § 1 Nummer 11, § 3 Absatz 1, § 6 Absatz 3, § 8 Absatz 3 und 4)
	Definition von Düngemitteltypen
	Vorbemerkungen und Hinweise für alle Düngemitteltypen
	ABSCHNITT 1 Mineralische Einnährstoffdünger (auch mit weiteren Mindestgehalten für Sekundärnährstoffe)
	1.1 Vorgaben für Stickstoffdünger
	1.2 Vorgaben für Phosphatdünger
	1.3 Vorgaben für Kaliumdünger
	1.4 Vorgaben für Kalkdünger
	Vorbemerkungen und Hinweise
	1.5 Vorgaben für Sekundärnährstoffdünger
	ABSCHNITT 2 Vorgaben für mineralische Mehrnährstoffdünger
	Vorbemerkungen und Hinweise
	ABSCHNITT 3 Vorgaben für organische und organisch-mineralische Düngemittel
	ABSCHNITT 4 Vorgaben für Düngemittel mit Spurennährstoffen sowie Spurennährstoffdünger
	Vorbemerkungen und Hinweise
	4.1 Vorgaben für Düngemittel der Abschnitte 1, 2, 3 oder 5 mit zusätzlich den Typ bestimmenden Spurennährstoffen
	4.2 Vorgaben für Düngemittel, die als typbestimmende Bestandteile nur Spurennährstoffe enthalten
	ABSCHNITT 5 Vorgaben für Düngemittel zur Düngung von Rasen und Zierpflanzen
	Vorbemerkung
	Anlage 2 (zu § 1 Nummer 11, § 3 Absatz 1 und 2, § 4 Absatz 1 und 2,  § 6 Absatz 1, 2, 5, 6 und 7, § 8 Absatz 3 und 4, § 10) Tabellen
	Vorbemerkungen und Hinweise zu Anlage 2
	Tabelle 1 Kennzeichnungsschwellen und Grenzwerte für …
	Tabelle 2Nitrifikations- und Ureasehemmstoffe
	Tabelle 3 Zulässige Stickstoffformen für mineralische Mehrnährstoffdünger
	Tabelle 4 Zulässige Phosphorverbindungen und Phosphatlöslichkeiten
	Vorbemerkung und Hinweise
	Tabelle 5 Gehaltsangaben und weitere Erfordernisse für den Phosphatbestandteil
	Vorbemerkung und Hinweise
	Tabelle 6 Besondere Ausgangstoffe für bestimmte mineralische Düngemittel nach Anlage 1
	Vorbemerkungen und Hinweise
	Tabelle 7 Hauptbestandteile
	Vorbemerkungen und Hinweise
	Tabelle 8Nebenbestandteile
	Vorbemerkungen und Hinweise
	Tabelle 9 Komplexbildner
	Tabelle 10 Kennzeichnung
	Vorbemerkungen und Hinweise:

